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Der Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung hat sich intensiv mit der
Frage beschäftigt, wie Österreich im Jahr
2050 aussehen sollte bzw. könnte. Mit
dem Projekt „Österreich 2050“ hat der

Rat den Versuch unternommen, über den
Tellerrand der österreichischen Forschungs- und
Innovationspolitik hinauszublicken und sich
mit den bereits heute erkennbaren politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends
und globalen Entwicklungen sowie deren Ein-
fluss auf das Leben der ÖsterreicherInnen zu
befassen. 

Nur auf einer fundierten Basis lässt sich identifi-
zieren, welche Chancen sich für Österreich in
der Welt von morgen eröffnen und welche Her-
ausforderungen es dabei geben könnte. Ein we-
sentliches Ergebnis dieses Projekts ist nicht zuletzt
die Erkenntnis, dass es gerade die Zukunftsberei-
che Forschung, Technologie und Innovation
(FTI) sind, die in immer stärkerem Ausmaß da-
zu beitragen werden, die sogenannten „Grand
Challenges“ erfolgreich zu bewältigen. 

Mit dem Ziel, bis 2020 zu den führenden Inno-
vationsnationen in Europa vorzustoßen, hat sich
die Bundesregierung in ihrem im Dezember 2013
beschlossenen Programm „Erfolgreich. Österreich“
dazu bekannt, die im Jahr 2011 beschlossene FTI-
Strategie weiterhin als Orientierungsrahmen für ih-
re FTI-Politik zu sehen. Um die darin definierten
Zielsetzungen zu erreichen, müssen die Anstren-
gungen zur Umsetzung der in der Strategie enthal-
tenen Maßnahmen mit Hochdruck weiter ver-
folgt werden. Die Ausgangslage für den Anschluss
an die Spitzengruppe und die Erreichung der Zie-
le der Strategie ist dabei durchaus gut. 

Die Bundesregierung sieht daher einer weiteren
konstruktiven Diskussion mit dem Rat entge-
gen, der seinem vom Ministerrat überantworte-
ten Monitoringauftrag weiterhin nachkommen
und sich laufend mit den Herausforderungen be-
fassen wird, die zu bewältigen sind, um zu den
führenden Innovationsnationen aufzuschließen.
Dafür möchten wir allen Mitgliedern des Rates
herzlich danken. Die Erfolge der Vergangenheit
stimmen optimistisch, dass es auch in Zukunft
gelingen wird, Österreich gemeinsam auf dem
Weg zum Innovation Leader zu halten. 

Dr. Michael Spindelegger
Vizekanzler und Bundesminister 

für Finanzen

Doris Bures
Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie 

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft

vorwort
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Österreich gehört zu jenen Ländern, die die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise bislang recht gut
bewältigen konnten. Unsere Exporte und unser
Tourismus haben sich erfreulich gut gehalten
und eine positive Leistungsbilanz ermöglicht.
Die Gesamtbeschäftigung hat zugenommen.

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass auch wir
nur mehr ein schwaches Wachstum verzeich-
nen, die Arbeitslosigkeit ansteigt und die Staats-
finanzen in beachtlicher Schieflage sind. Eine
nachhaltige Sanierung der öffentlichen Haus-
halte ist umso dringender, als es sich bei den an-
gehäuften Schulden nicht um Investitions-,
sondern um Konsumschulden handelt.

Dieser Umstand wird verschärft durch die Tat-
sache, dass sich die Welt durch die Globalisie-
rung, demografische Veränderungen, Klima-
wandel, digitale Revolution und Cyberproble-
me in einem Zustand tiefgreifender und rasan-
ter Veränderung befindet. Der Rat für For-
schung und Technologieentwicklung hat des-
halb den Blick in die Zukunft gerichtet und
rund dreißig namhafte Expertinnen und Ex-
perten eingeladen, zu unterschiedlichsten zu-
kunftsrelevanten Themen – von Bildung und
demografischen Entwicklungen über mögliche
Verfassungs- und Steuerreformen sowie globa-
len Entwicklungen bis natürlich zu Wissen-
schaft und Forschung – nicht nur ihre Beurtei-
lung des Status Quo abzugeben, sondern vor al-
lem aufzuzeigen, wohin die Reise Österreichs
gehen sollte und welche Schritte schon jetzt
unternommen werden müssten, um die Zu-
kunft des Landes erfolgreich gestalten zu kön-
nen. Das Ergebnis dieses Ausblicks konnte im
Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche
im August 2013 mit der Publikation „Öster-
reich 2050 – FIT für die Zukunft“ veröffent-
licht werden. Folgende Fragen stehen dabei im
Vordergrund: Wie könnte bzw. sollte Öster-
reich im Jahr 2050 aussehen? Welchen Einfluss
werden die bereits jetzt erkennbaren globalen
politischen Trends und Entwicklungen haben?

Welche Möglichkeiten und Chancen
eröffnen sich dadurch, und welche Ri-
siken und Probleme könnte es geben?
Wie könnten oder müssten spezifisch
österreichische politische Strukturen an
die Veränderungen in Europa und in der
Welt angepasst werden? Welche Rahmenbedin-
gungen für ein zukunftsfähiges Gesellschaftssy-
stem sollten von der österreichischen Politik
geschaffen werden? Und schließlich: Welche
Rolle spielen hierbei Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Innovation?

Konkret mit dem österreichischen In-
novationssystem beschäftigte sich der
im Juni 2013 zum zweiten Mal präsen-
tierte „Bericht zur wissenschaftlichen
und technologischen Leistungsfähigkeit
Österreichs“, der neben einer generellen
Einschätzung der Performance des österrei-
chischen FTI-Systems vor allem ein umfassen-
des Bild hinsichtlich der Umsetzung der FTI-
Strategie der Bundesregierung entwirft.
Mit dieser Strategie hatte die Österreichische
Bundesregierung im März 2011 einen stra-
tegischen Fahrplan bis zum Jahr 2020 be-
schlossen, gleichzeitig aber den notwen-
digen Finanzierungspfad verlassen, wes-
halb sich die ökonomische Wettbe-
werbsfähigkeit Österreichs seit dem
Krisenjahr 2009 nicht verbessern konn-
te. Nicht überraschend zeigte folglich
der Vergleich unterschiedlichster Länder-
rankings im „Bericht zur wissenschaftlichen
und technologischen Leistungsfähigkeit“, dass
die österreichische Entwicklung in den einzel-
nen die Wettbewerbsfähigkeit treibenden Poli-
tikbereichen, wie etwa Bildung oder Verwal-
tungsreform, seit einigen Jahren stagniert.

Ende September 2013 legte der Rat schließlich
noch sein „Weißbuch zur Governance von For-
schung, Technologie und Innovation (FTI) in
Österreich“ vor, in welchem er die zunehmen-
de Bedeutung einer effizienten Organisation

editorial

Hannes Androsch
Ratsvorsitzender

Peter Skalicky
Stv. Ratsvorsitzender
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und zielgerichteten Steuerung der FTI-
Politik und damit auch der Geldflüsse
für die Forschungsförderung („FTI-Go-
vernance“) unterstreicht. Das Weißbuch
versteht sich dabei nicht nur als Thesen-

papier, sondern als Sammlung von umset-
zungsorientierten Handlungsoptionen für Ent-
scheidungsträgerInnen. Es beinhaltet Vorschlä-
ge und Positionen zur Verbesserung der FTI-
Governance in Österreich und skizziert ein

Bündel von notwendigen Reformschritten und
konkreten Handlungsfeldern.

Zu diesen Projekten und den weiteren vom Rat
vorgelegten Empfehlungen wünschen wir mit
dem vorliegenden Tätigkeitsbericht 2013 eine
interessante Lektüre. Zudem danken wir allen,
die unseren Weg unterstützt und/oder durch ih-
re kritischen Anmerkungen bereichert haben,
und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Die Ratsversammlung (v. l. n. r.): 

Markus Hengstschläger,

Karin Schaupp, 

Gi-Eun Kim, 

Renée Schroeder, 

Marianne Hilf, 

Peter Skalicky, 

Gabriele Ambros, 

Hannes Androsch

editorial
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„Österreich 2050“ – was muss getan wer-
den, damit Österreich fit für die Zukunft

ist? Darüber hat eine ganze Reihe von Exper-
tInnen auf Initiative und Einladung des Rates
nachgedacht. Das Ergebnis hat der Rat im Rah-
men der Alpbacher Technologiegespräche am 21.
August 2013 in Buchform präsentiert: „Öster-
reich 2050 – Fit für die Zukunft“.

Die Ausgangslage ist durch die nüchternen Fak-
ten vorgegeben: Knapp zehn Milliarden Men-
schen werden im Jahr 2050 auf der Erde leben,
mehr als zwei Drittel davon in Städten. Die Zahl
der über 60-Jährigen soll sich in den nächsten 35
Jahren auf mehr als zwei Milliarden verdreifa-
chen, die Lebenserwartung von heute 70 Jahren
auf knapp 80 Jahre steigen. Der Kampf um Roh-
stoffe und Energie wird sich ausweiten, Hunger
und Armut werden weiter zunehmen. Soweit die
globale Prognose. 

Doch wie wird es um Österreich im Jahr 2050 be-
stellt sein bzw. wie sollte sich Österreich in den
nächsten Jahrzehnten entwickeln? Welchen Ein-
fluss werden die bereits jetzt erkennbaren globa-
len Trends und Entwicklungen auf Österreichs
Zukunft haben? Welche Möglichkeiten und
Chancen eröffnen sich dadurch, und welche Pro-
bleme und Risiken könnte es geben? Und schließ-
lich: welche Rolle werden Bildung, Wissenschaft
und Forschung für die Zukunft unseres Landes
haben?

Der Beantwortung dieser Fragen hat der Rat sei-
nen Sammelband gewidmet. Namhafte Exper-
tInnen aus unterschiedlichen Bereichen wurden
eingeladen, zu ihrem Fachgebiet Prognosen abzu-
geben und Vorschläge zu erstellen, wie Öster-
reich in Zukunft aussehen könnte bzw. sollte. In
den acht Kapiteln des Buches werden die relevan-
ten Zukunftsthemen analysiert: die Herausforde-

8

Österreich 2050: 
Von der Gegenwartsdiagnose zur Gestaltung der Zukunftperspektiven

v.l.n.r.: 
Peter Skalicky 

(Stv. Vorsitzender RFTE),
Hannes Androsch

(Vorsitzender RFTE), 
Ludovit Garzik 

(Geschäftsführer RFTE)
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v.l.n.r.:
Hannes Leo (cbased)
Christian Keuschnigg (IHS)
Christiane Spiel (Uni Wien)
Peter Skalicky (RFTE)
Hannes Androsch (RFTE)
Ludovit Garzik (RFTE)
Gabriele Zuna-Kratky 

(Technisches Museum Wien)
Bernd Schilcher

(Landesschulratspräsident a.D.)
Peter Schwab (Voest)

reichs wird es daher künftig nicht ausrei-
chen, im globalen Wettlauf wissensba-
sierter Ökonomien nur dabei zu sein. Bil-
dung, Forschung, Technologie und Inno-
vation sind für ein rohstoffarmes Land wie
Österreich die entscheidenden Voraussetzun-
gen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu
bleiben und wirtschaftliche, technische, soziale,
ökologische und kulturelle Fortschritte zu erzie-
len.

Und wenn auch kein einzelner Politikansatz Ant-
worten auf alle brennenden Fragen unserer Zeit
bieten kann, so besteht doch weitgehend einmü-
tiger Konsens darüber, dass Bildung, Forschung
und Innovation die wesentlichen Faktoren für
die Bewältigung der anstehenden Herausforde-
rungen sind. Das Buch soll auch Orientierung ge-
ben und dazu beitragen, der Politik wieder Mut
zum Handeln zu machen. Dazu haben die rund
dreißig namhaften ExpertInnen eine Beurteilung
des Status Quo abgegeben und vor allem aufge-
zeigt, wohin die Reise Österreichs gehen sollte
und welche Schritte schon jetzt unternommen
werden müssten, um die Zukunft des Landes er-
folgreich gestalten zu können. 

rungen für Bildungs- und Forschungspolitik, Mi-
gration und Demografie, Energieversorgung und
Umweltprobleme, Strukturreformen, globale
Entwicklungen und die Zukunft ganz allgemein.

Fazit der meisten Beiträge ist, dass sich Österreich
den „Grand Challenges“ – vom Klimawandel
über die demografischen Entwicklungen bis hin
zu den Veränderungen in den globalen Kräftever-
hältnissen – nicht entziehen können wird. Im
Gegenteil braucht es in den wesentlichen Zu-
kunftsbereichen dringend Reformen, um die
Herausforderungen bewältigen zu können. Für
eine kleine, offene Volkswirtschaft wie jene Öster-

perspektiven
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Hintergrund
Die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
(GSK) leisten einen bedeutenden Beitrag zur Be-
wahrung unseres geistigen und kulturellen Erbes
sowie zur Gestaltung unserer Zukunft. Sie re-
flektieren die gesellschaftliche Entwicklung, kön-
nen zwischen unterschiedlichen Kulturen ver-
mitteln, und bieten Orientierung über bestehen-
de Werte. Darüber hinaus – und für unsere Zu-
kunft von besonderer Bedeutung – werden die
großen bestehenden und absehbaren Herausfor-
derungen, die sog. Grand Challenges (wie z.B.
Ageing, Migration, Demographie, Umwelt, etc.)
nicht allein durch die Entwicklung neuer Tech-
nologien gelöst werden können. Gerade zur Lö-
sung dieser Probleme braucht es auch die Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Zudem gehören einige Fächer bzw. Forschungs-
institutionen/-gruppen aus dem Bereich der Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften zu den
Stärken der österreichischen Wissenschafts- und
Forschungslandschaft. So konnte die Universität
Wien im aktuellen „Times Higher Education
Ranking“1 in der Kategorie „Arts and Humani-
ties“ Platz 46 (entspricht Platz 15 in der EU) er-
reichen. Ähnlich auch die Platzierung in den „QS
World University Rankings by Subject“2, wo so-
wohl die Philosophie als auch Linguistik auf Platz
46 gereiht wurden.
Die Stärke der österreichischen Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften zeigt sich zudem auch

an deren erfolgreicher Teilnahme in den EU-Rah-
menprogrammen:

Im Bereich „Citizens and governance in a
knowledge-based society“ des 6. EU-Rahmen-
programms haben österreichische Forschungsin-
stitutionen der Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften an 37,2 Prozent aller geförderten Pro-
jekte teilgenommen, 6,9 Prozent dieser Projekte
haben sie koordiniert (im Vergleich: im gesamten
6. Rahmenprogramm hatten 13,5 Prozent der
geförderten Projekte eine österreichische Beteili-
gung, 3,3 Prozent wurden von österreichischer
Seite koordiniert).3

Ähnlich das Bild im 7. EU-Rahmenprogramm:
Bis zum Mai 2012 nahmen österreichische GSK-
Institutionen an 27,4 Prozent aller im Rahmen
des Schwerpunkts „Socio-Economic Sciences and
Humanities (SSH)“ geförderten Projekte teil (bei
einem Durchschnitt von 10,2 Prozent österrei-
chischer Beteiligung im gesamten Rahmenpro-
gramm) und haben 6,3 Prozent der SSH- Projek-
te auch koordiniert (im Vergleich zu einem öster-
reichischen Durchschnitt von 3,4 Prozent im ge-
samten Rahmenprogramm).4

Speziell die Geisteswissenschaften sind auch bei
der kompetitiven Mitteleinwerbung nach inter-
nationalem Peer-Review überaus erfolgreich: Ver-
glichen mit anderen Organisationen zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung (z.B. der
Deutschen Forschungsgemeinschaft – DFG, oder

12

Die Empfehlungen 2013

Empfehlung zu ausgewählten Themenfeldern der Geistes-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften – Empfehlung vom 27. Februar 2013

empfehlungen

1 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/subject-ranking/subject/arts-and-humanities/in-
stitution/university-of-vienna 
2 http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012/subject-rankings/arts-humanities 
3 Proviso (2009); 6. EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2002-2006). PRO-
VISO-Bericht. November 2009. Wien. S. 122, 124.
4 Proviso (2012); 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013). PRO-
VISO-Überblicksbericht. Mai 2012. Wien. S. 92, 94.
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auch des European Research Council – ERC)
weist der Wissenschaftsfonds FWF einen deutlich
höheren Anteil geisteswissenschaftlicher Projek-
te am Gesamtbudget aus. Zudem sind die Bewil-
ligungsraten der meisten geisteswissenschaftli-
chen Disziplinen deutlich über dem FWF Durch-
schnitt.5

In Anerkennung der Bedeutung und Notwendig-
keit der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten für die Entwicklung unserer Gesellschaft hat
der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung in der Vergangenheit in mehreren Empfeh-
lungen6 versucht, zur Verbesserung der struktu-
rellen Rahmenbedingungen der GSK in Öster-
reich beizutragen. Die vorliegende Empfehlung
ergänzt diese Bemühungen durch Adressierung
ausgewählter Herausforderungen im Bereich der
GSK, besonders an den Hochschulen.

Themenfeld 1: die sogenannten
„Massenfächer“
Die Zahl der Studierenden hat in den vergange-
nen Jahren deutlich zugenommen; in einigen Fä-
chern hat sie sich sogar mehr als verdoppelt. Die-
sem Anstieg folgte jedoch keine entsprechende
Erhöhung des Lehrpersonals, woraus sich in ei-
nigen geistes-, sozial- und kulturwissenschaftli-
chen Disziplinen mittlerweile untragbare Betreu-
ungsverhältnisse ergeben. Der Befund des
Schweizerischen Wissenschafts- und Technolo-
gierates betreffend die Situation in der Schweiz

gilt auch für Österreich, und lautet: „Dies
(d.h. die schlechten Betreuungsverhältnisse) hat
nicht nur negative Auswirkungen auf die Qua-
lität der Lehre (…), sondern verunmöglicht man-
gels Zeit auch weitgehend eine angemessene For-
schungsaktivität der HochschullehrerInnen. Daraus
folgt auch, dass die in der akademischen Ausbildung er-
wünschte Heranführung der Studierenden an die For-
schung im Unterricht nicht im angestrebten Ausmaße
möglich ist.“7

Die immer wieder diskutierte Steuerung mittels
Zugangsbeschränkungen bei den stark nachge-
fragten Studienfächern birgt die Gefahr, dass Stu-
dieninteressierte auf die nächstverwandten Fächer
ausweichen und es damit lediglich zu einer Verla-
gerung der Problematik kommt. Hinzu kommt
gerade bei den geistes- und kulturwissenschaftli-
chen Studien die Frage, welche Selektionsmetho-
den und -kriterien überhaupt geeignet sein könn-
ten, um am Beginn eines Studiums die „richtigen“
von den „falschen“ Studierenden unterscheiden zu
können. Zudem setzt ein „erfolgreiches Abraten von
überlaufenen Fächern und Umlenken auf andere Fächer,
für die unter Umständen in volkswirtschaftlicher und wis-
senschaftspolitischer Hinsicht ein größerer studentischer
Zuspruch erwünscht wäre, (…) eine genauere Kenntnis der
Motive bei der Wahl eines Studienfaches voraus“8. Tat-
sächlich aber fehlen systematische Untersuchun-
gen darüber, wie es zur Entstehung von Vorlieben
bzw. Abneigungen bei der Wahl von Studienfä-
chern kommt. Zielführender erscheinen daher

13

empfehlungen

5 http://www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/FWF-Erfolgswahrscheinlichkeit_P-99-08_15-12-2010.pdf 
6 Bisherige Empfehlungen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung zu GSK: 

15. Jän. 2001: Empfehlung zur Weiterentwicklung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich. 
3./4. Juli 2002: Maßnahmen zur Stärkung der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften zu GSK. 
16. September 2003: Empfehlung zu Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
30. März 2006: Empfehlung zur Österreichischen Akademie der Wissenschaften
2. April 2008: Empfehlung zur Weiterentwicklung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich.

Der FWF hat die Empfehlung von 2008 kommentiert: http://www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/FWF-RFTE-Empfehlun-
gen_2008.pdf
7 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2006); Perspektiven für die Geistes- und Sozialwissen-schaften in der
Schweiz. Lehre, Forschung, Nachwuchs. SWTR Schrift 3/2006. Bern. S. 49.
8 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2006), S. 55.
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entsprechende Reformen im Bildungs-
system, um die Interessen und Talente
der SchülerInnen in ihrer ganzen Breite zu

erfassen und zu fördern, sowie die Schaf-
fung eines umfassenden und qualitativ

hochwertigen Beratungssystem betreffend die
Vielfältigkeit des Studienangebots und der damit
verbundenen Möglichkeiten.
Geht man zudem davon aus, dass die Entwick-
lung der Anzahl der MaturantInnen und damit
auch die Zahl der StudienanfängerInnen auf-
grund der demografischen Entwicklung relativ
klar prognostiziert werden kann9, so ist es auch
möglich, den künftigen finanziellen Bedarf der
Universitäten zu ermitteln. 

Themenfeld 2: geregelte Laufbahnen mit 
längerfristiger Perspektive für ForscherInnen
Neben den in einigen Disziplinen problemati-
schen Lehr- und Forschungsbedingungen stellt
vor allem die Situation des Nachwuchses ein nicht
länger ignorierbares Problem dar. Sowohl die man-
gelnde Förderung als auch die berufliche Unsi-
cherheit, der viele NachwuchswissenschafterInnen
und -forscherInnen durch geltende Vertragsrege-
lungen mit wenigen Jahren Laufzeit sowie dem
Trend in Richtung Projektforschungsförderung
ausgesetzt sind, führen immer öfter dazu, dass
hochbegabte junge Menschen entweder in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen landen, Österreich ver-
lassen (müssen), um ihre beruflichen Perspekti-
ven verbessern zu können, oder gänzlich auf eine
wissenschaftliche Karriere verzichten und – gera-
de in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten – oftmals schon vor dem Doktorat abbrechen.
Das UG 2002 brachte für die Dienstverhältnis-
se des akademischen Personals einschneidende
Veränderungen und führte zu einem Umbau des
gesamten sog. „Mittelbaus“, d.h. des wissenschaft-
lichen Personals mit Ausnahme der ordentlichen

Professoren. Die wichtigste Neuerung war das
Ende des Beamtenstatus für neu eingestelltes aka-
demisches Personal – mit dem Ergebnis, dass der
gesamte Mittelbau nur noch befristete Arbeits-
verhältnisse erhält, die unter Bezugnahme auf die
sog. „Kettenvertragsregelung“10 nach maximal
sechs bzw. bei Teilzeitbeschäftigung nach höchs-
tens acht Jahren – und unabhängig von der in die-
ser Zeit erbrachten Leistung! – nicht mehr verlän-
gert werden können. 
Die theoretisch bestehende Möglichkeit, unbe-
fristete Arbeitsverträge zu vergeben, wird von den
Hochschulen in sehr unterschiedlicher Weise,
insgesamt jedoch nur in sehr geringem Ausmaß
genutzt.
Der am 1. Okt. 2009 in Kraft getretene Kollektiv-
vertrag (KV) sollte insofern eine Verbesserung der
Situation erwirken, als er ein leistungsorientiertes
Karrieremodell auf Basis von Qualifizierungsver-
einbarungen vorsieht, welches schlussendlich, d.h.
bei Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung, zu
einem unbefristeten Dienstverhältnis führt. Tat-
sächlich aber fand die dazu notwendige Schaffung
sog. „Laufbahnstellen“ bisher nur in sehr geringem
Umfang statt, weshalb sich die Situation für das
wissenschaftliche Personal an den Universitäten
nicht wesentlich verbessert hat.
In diesem Zusammenhang kann es auch nicht
verwundern, dass die Zahl der DoktorandInnen,
noch mehr aber die Zahl der AbsolventInnen in
den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
verhältnismäßig niedrig ist: Wenn die finanziel-
le Förderung im Doktoratstudium fehlt, die Per-
spektiven betreffend einer wissenschaftlichen
Laufbahn eher gering sind, und die Gefahren des
Scheiterns am Arbeitsmarkt durch immer enge-
re fachliche Spezialisierung, „Überqualifikation“
und ein vorgerücktes Alter zunehmen, erscheint
der Aufwand, der mit einem Doktorat verbunden
ist, vielen nicht wirklich lohnenswert.

14

empfehlungen

9 Eine gewisse Unschärfe ergibt sich aus der Schwierigkeit, den Zustrom an ausländischen Studien-anfängerInnen prognosti-
zieren zu können. 
10 Siehe dazu: § 109 („Dauer der Arbeitsverhältnisse“), Universitätsgesetz 2002, Stand: BGBl. I Nr. 134/2008; Fassung vom
1. Januar 2009 .
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Themenfeld 3: die „Employability“ 
von GSK-AbsolventInnen
Als ein wesentliches Ziel der europäischen Stu-
dienreformen in der Bologna-Erklärung wurde
die sog. „Employability“ verankert. Wenngleich
anfangs nur im Zusammenhang mit der Ver-
ständlichkeit und Vergleichbarkeit von Studien-
abschlüssen genannt, wird inzwischen die Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit europäi-
scher Studierender als einer der zentralen An-
triebsfaktoren des Bologna-Prozesses betrach-
tet.11 Die gestuften Studienabschlüsse „Bache-
lor“ (B.A.) und „Master“ (M.A.) sind Ergebnis
dieses neuen Verständnisses von Qualifizierung,
wobei idealerweise im B.A. durch die Vermitt-
lung zentraler theoretischer und methodischer
Werkzeuge die Basis sowohl für lebenslange
Lernfähigkeit als auch für die Berufsfähigkeit
gelegt werden soll, und im M.A. die zuneh-
mende Spezialisierung erfolgt.12

Wenngleich die einzelnen Studien innerhalb
der GSK äußerst unterschiedlich sind, zeichnen
sich jedoch die AbsolventInnen der meisten
geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen
Studien gerade dadurch aus, dass sie weniger
mit einer spezifischen Berufs- als vielmehr mit
einer breiten, allgemeinen Qualifikation aus-
gestattet sind, die vor allem durch analytische
Fähigkeiten im Umgang mit komplexen Zu-
sammenhängen (von Strukturen, Prinzipien

und Gesetzmäßigkeiten), sowie durch
vernetztes, nichtlineares und systemi-
sches Denken gekennzeichnet ist. Die-
se Breite der Qualifikation, die auch ei-
ne größere Flexibilität ermöglicht, wird
als gute Voraussetzung für den Erfolg in der
späteren Berufsausübung betrachtet; gleichzei-
tig jedoch wird die fehlende fachliche Speziali-
sierung oftmals als Hindernis beim Berufseintritt
angeführt.
Der Schweizerische Wissenschafts- und Techno-
logierat erhob deshalb die Forderung nach mehr
Teilzeitstudien in den GSK, um den Studie-
renden die Möglichkeit zu geben, parallel zum
Studium bereits Berufserfahrung zu sammeln –
auch (und vermehrt) international.13

In Österreich ist die Situation dadurch gekenn-
zeichnet, dass gerade unter den Studierenden
der GSK sowohl die Erwerbsquote als auch das
durchschnittliche Erwerbsausmaß bereits sehr
hoch ist.14 Diese Doppelbelastung von Studium
und Erwerbstätigkeit hat zumeist zeitlich nega-
tive Auswirkungen auf den Studienaufwand –
mit dem Ergebnis, dass das Studium nur selten
innerhalb der vorgesehenen Studiendauer abge-
schlossen werden kann.
Diese Situation wird zudem erschwert durch
den Umstand, dass entgegen der ursprüngli-
chen Intention, mit dem Bachelor einen be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu

15

empfehlungen

11 Pasternack, Peer, u.a. (2006); Die Trends der Hochschulbildung und ihre Konsequenzen. Wissenschaftlicher Bericht für das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Österreich. HoF Wittenberg – Institut für Hochschul-
forschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wittenberg. S. 64.
12 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2006), S. 64.
13 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2006), S. 65, 68.
14 In den geistes- und kulturwissenschaftlichen Studien beträgt die Erwerbsquote während des Semesters 66,2 Prozent der Stu-
dierenden mit einem durchschnittlichen Erwerbsausmaß von 19,2 Stunden pro Woche, in den sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Studien bei 65,4 Prozent mit 21,1 Wochenstunden. Als Erwerbsmotiv werden von mehr als drei Viertel der er-
werbstätigen Studierenden (76 Prozent) die „Bestreitung des Lebensunterhalts“ genannt; etwas mehr als die Hälfte (51 Pro-
zent) der erwerbstätigen Studierenden gab „Berufsorientierung“ als Erwerbsmotiv an. Vgl. dazu: Unger, Martin, u.a. (2010);
Studierenden-Sozialerhebung 2009. Bericht zur sozialen Lage der Studierenden. Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS)
im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung. Wien. S. 141, 151, 158
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schaffen, der B.A. oftmals nicht als voll-
wertiger akademischer Abschluss aner-
kannt wird15 und die Studierenden da-

her das M.A.-Studium anschließen wol-
len bzw. müssen.

Themenfeld 4: Zugang zu Forschungsdaten
und Publikationsinfrastruktur
Die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
benötigen wie alle anderen Wissenschafts- und
Forschungsbereiche entsprechende Infrastruktur,
vor allem den Zugriff auf Forschungsmaterialien
und Forschungsdaten. Eine Reihe solcher Mate-
rialen und Daten werden von öffentlich finanzier-
ten Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken
oder Statistikämtern gehalten. Allerdings haben
WissenschafterInnen oft nur einen begrenzten
Zugang16, oder aber die Verwendung in Form
von Publikationen17 muss zu hohen Kosten aus
Forschungsmitteln von den Einrichtungen ge-
kauft werden. Dies bedeutet, dass öffentlich fi-
nanzierte Daten und Materialen wiederum mit
öffentlichen Mitteln freigekauft werden müssen,
um sie dann wissenschaftlich fundiert der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.
Darüber hinaus zeigt sich, dass durch die Inter-
nationalisierung der Wissenschaft auch höhere
Ansprüche an das wissenschaftliche Publizieren
gestellt werden. Dazu gehören vor allem Quali-
tätsstandards wie Peer-Review-Verfahren oder
Fach- und Fremdsprachenlektorate bei Buchpu-
blikationen, aber auch die Nutzung der Potenzia-
le, die durch Open Access, d.h. den freien Zugang
zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Ma-
terialien im Internet, eröffnet werden. Die inter-
nationalen Begutachtungsverfahren des FWF und

anderer Förderungsgeber (beispielsweise des
ERC) zeigen, dass auf solche Elemente in der Be-
wertung von wissenschaftlichen Publikationen
von den Scientific Communities der GSK immer
größerer Wert gelegt wird.

Empfehlung
Auf Basis der oben skizzierten Auswahl an He-
rausforderungen in den Geistes-, Sozial- und Kul-
turwissenschaften v.a. an den österreichischen
Hochschulen empfiehlt der Rat für Forschung
und Technologieentwicklung folgende Maßnah-
men:
Finanzierung der Hochschulen: Die österrei-

chischen Hochschulen sind das Rückgrat des ter-
tiären Bildungssystems und wesentlicher Bestand-
teil des Forschungs- und Innovationssystems. Ih-
re finanzielle Absicherung ist deshalb von ele-
mentarer Bedeutung für die Zukunftschancen
unseres Landes und muss im Sinne einer länger-
fristigen Planungssicherheit im Bundesbudget
verankert werden. Dabei kann und darf es kein
gegenseitiges Ausspielen von Natur- bzw. techni-
schen Wissenschaften gegen die Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften oder umgekehrt ge-
ben, da unsere Gesellschaft sowohl die einen als
auch die anderen für ihre Weiterentwicklung be-
nötigt. Der Rat empfiehlt daher, dass nach ein-
gehender Prüfung internationaler Forschungs-
förderungsmodelle steuerliche Anreize zur For-
schungsförderung der GSK durch Unternehmen
sowie explizit der Förderung der GSK gewidme-
te Stiftungsgründungen zu forcieren sind. Aller-
dings darf eine solche Maßnahme nicht darüber
hinwegtäuschen, dass „eine fehlende Grundausstat-
tung in keinem Fall durch kompetitiv eingeworbene und

16

empfehlungen

15 Nicht nur Unternehmen zeigen sich oftmals reserviert gegenüber dem B.A.-Abschluss, auch im öffentlichen Dienst konn-
te man sich erst im Dezember 2011 dazu durchringen, den B.A. im BeamtInnen-Besoldungsrecht anzuerkennen, indem ab
1.1.2012 für B.A.-AbsolventInnen, die bereits vor Studien-Abschluss im öffentlichen Dienst tätig waren, eine neue Gehalts-
stufe geschaffen wurde. Dazu: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/340/Seite.34060717.html#Bachelor 
16 Siehe u.a. der sehr begrenzte Zugang zu Mikrodaten in Österreich: 
http://www.noeg.ac.at/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12&lang=de 
17 Siehe z.B. die Preise der Österreichischen Nationalbibliothek, die noch vergleichsweise moderat ausfallen, aber sich durch
Verwendungen im Internet noch potenzieren: http://www.onb.ac.at/ben/gebuehren_verwendungsentgelte.htm#a14932 
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damit immer nur temporär verfügbare Mittel kompensier-
bar ist.“18 Daher empfiehlt der Rat weiters, dass die
gesetzliche Verankerung der „zwei Prozent des
BIP für den tertiären Bereich“ in einem For-
schungsfinanzierungsgesetz festgeschrieben wird.
Entlastung der sog. „Massenfächer“: Eine ver-

besserte bzw. leichtere Anrechenbarkeit von Lehr-
veranstaltungen über die unmittelbaren Fächer-
grenzen hinweg könnte sowohl eine Entlastung
für die Massenfächer bringen als auch die Koope-
rationsmöglichkeiten innerhalb der Geistes-, So-
zial- und Kulturwissenschaften unter Einschluss
der „kleinen“ Fächer erhöhen. Der Rat empfiehlt
daher entsprechende Maßnahmen an den Univer-
sitäten.
Doktorats-Ausbildung: Gerade in den Geis-

tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften besteht
im Vergleich mit anderen Disziplinen nach wie
vor ein großer Aufholbedarf in der finanzierten
Doktoratsausbildung, der wichtigsten Basis ei-
ner gezielten Nachwuchsförderung. Der Rat emp-
fiehlt daher einmal mehr den Ausbau der syste-
matischen, strukturierten und vollfinanzierten
Doktoratsausbildung sowohl durch Schaffung
weiterer Doktoratskollegs als auch durch eine
Ausweitung der Doktoratsstipendien (inkl. Sti-
pendien an Spitzeninstitutionen im Ausland) in
Kombination mit leistungsorientierten Zugangs-
regeln sowie internationalen Standards der pro-
fessionellen Doktoratsausbildung. 
Nachwuchsperspektiven für den akademi-

schen Nachwuchs:Nicht nur Wissenschaft und
Forschung benötigen Kontinuität, auch der aka-
demische Nachwuchs braucht realistische Per-
spektiven, die auf transparenten Auswahlver-
fahren beruhen und eine frühe, unabhängige
Forschung sowie eine gewisse Lebens- und Kar-
riereplanung ermöglichen. Die aktuell beste-
hende Situation, die gekennzeichnet ist durch ei-
nen wachsenden Anteil an prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen, einer unbefriedigenden Ket-
tenvertragsregelung sowie einer nur geringen

Zahl an Laufbahn-Stellen, ist nicht nur
ein Problem für den einzelnen Wissen-
schafter bzw. die einzelne Wissenschaf-
terin, sondern auch für die Wissen-
schafts- und Forschungslandschaft Öster-
reichs insgesamt, da dem System derzeit vie-
le Talente verlorengehen. Dies ist kein aus-
schließliches Problem der GSK-Fächer, zeigt
sich dort allerdings besonders drastisch und
führt unter anderem auch dazu, dass der wissen-
schaftliche Nachwuchs aus der Befürchtung he-
raus, bei temporärer Abwesenheit noch weniger
Chancen zu haben, ganz besonders immobil ist
und existierende Stipendienformate wie bei-
spielsweise das Schrödinger-Programm des FWF
nur wenig in Anspruch nimmt.19 Da der Ver-
bleib hochqualifizierter WissenschafterInnen an
den Universitäten im Rahmen stabiler Beschäf-
tigungsverhältnisse wichtig und wünschenswert
ist, braucht es einmal mehr eine bessere, d.h. hö-
here Basisfinanzierung der österreichischen
Hochschulen, damit auch die Anzahl der Lauf-
bahn-Stellen maßgeblich erhöht werden kann.
Darüber hinaus sieht es der Rat als notwendig
an, dass das Bundesministerium für Wissen-
schaft und Forschung und die Universitäten ge-
meinsam die gelebte Praxis der Kettenvertrags-
regelung und des Kollektivvertrages analysieren
und Verbesserungen erarbeiten, die eine ausge-
wogene Lösung jenseits von „Pragmatisierung
vs. Kettenvertragsregelung“ anbieten. Soweit
drittmittelfinanzierte Personen betroffen sind,
empfiehlt sich auch eine Einbindung des FWF. 
Schaffung von Forschungsfreiraum:Zeit ist die

wichtigste Voraussetzung für wissenschaftliche
und forschende Tätigkeit. Gleichzeitig ist die Res-
source „Zeit für Forschung“ gerade in den „Mas-
senfächern“ aufgrund der hohen Betreuungsver-
pflichtungen oftmals nur in sehr geringem Aus-
maß – wenn überhaupt – vorhanden. Mittel- bis
langfristig bedeutet dies die Gefahr, dass in wich-
tigen Wissenschaftsdisziplinen der Anschluss an

17

empfehlungen

18 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2006); S. 37.
19 http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/printprodukte/info/info76-11-01.pdf 
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internationale Entwicklungen verloren
geht. Deshalb empfiehlt der Rat die
Schaffung entsprechender Rahmenbedin-

gungen zur Entwicklung und Finanzie-
rung einer Initiative, welche durch eine neue

Form der Unterstützung und eine weitgehen-
de Freistellung von universitären Pflichten für ei-
nen bestimmten Zeitraum entsprechende Frei-
räume für die Forschung in den Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften schafft. Diese Initiati-
ve sollte vom FWF entwickelt und durchgeführt
werden, um in der Folge die Mittel auf kompeti-
tivem Weg an herausragende Geistes-, Sozial- und
KulturwissenschafterInnen zu vergeben.
Weiters empfiehlt der Rat eine „Entbürokratisie-
rung“ an den Universitäten. Eine Rückführung der
Bürokratie und vor allem die Entlastung der wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen von Verwaltungs-
aufgaben würde mehr Zeit sowohl für qualitätsvol-
le Lehre als auch für die Forschung schaffen, so dass
Programme zur Freistellung von wissenschaftli-
chem Personal zu Forschungszwecken lediglich in
geringerem Maße nötig wären. Die Gefahr bei ei-
ner zu starken Trennung von Forschung und Leh-
re ist darüber hinaus, dass der für eine akademische
Ausbildung im Sinne des Humboldt’schen Bil-
dungsideals notwendige Zusammenhang von For-
schung und Lehre verloren geht. Daher spricht sich
der Rat auch gegen die Schaffung von reinen „For-
schungsprofessuren“ und reinen „Lehrprofessuren“
aus, wie dies bisweilen angedacht wird. 
Maßnahmen zur Strukturbildung und zur Ver-

besserung der Möglichkeiten betreffend „Dritt-
mittel“-Einnahmen: In der Vergangenheit bilde-
ten nationale Schwerpunktprogramme eine we-

sentliche Voraussetzung für die Weiterentwick-
lung wissenschaftlicher Kompetenzen und die
Qualitätssicherung. Dennoch wurden die beiden
erfolgreichen Programme „NODE“20 und „TRA-
FO“21 trotz positiver Evaluierung weder weiterge-
führt noch durch neue Maßnahmen ersetzt. Wäh-
rend etwa in den vergangenen rund zehn Jahren
vergleichsweise viel Geld in die Bereiche IKT
und Life Sciences und damit in den Aufbau ex-
zellenter Forschungsschwerpunkte und -institu-
tionen geflossen ist22, gab es keine auch nur an-
nähernd vergleichbaren Initiativen in und Mittel-
ströme zu den Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften. Der Rat empfiehlt daher sowohl die
Umsetzung des 2008 konzipierten Programms
„NIKE – Netzwerk Initiative Kulturelles Erbe“23

des FWF als auch die Entwicklung von Anreizen,
welche eine strukturelle Verbesserung für die GSK
bewirken.
Ein Möglichkeit hierzu wäre die Ausweitung des
österreichischen Kompetenzzentren-Programms
COMET hinsichtlich des Kreises der Antragsbe-
rechtigten nach Vorbild des australischen „Coope-
rative Research Centres Program (CRC)“. Wäh-
rend das CRC ausdrücklich die Teilnahme „from
all industry and community sectors and all research dis-
ciplines including humanities, arts and social sciences“ er-
möglicht und deshalb festlegt, dass die Projekt-
teilnehmer eine Kooperation aus „end-user (either
from private, public or community sector)“ und „higher
education institution (or a research institute affiliated
with a university)“24 darstellen müssen, werden in
COMET derzeit nur Konsortien aus einem wis-
senschaftlichen Partner und mind. drei bzw. fünf
Unternehmenspartnern als antragsberechtigt de-

18
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20 Das Forschungsprogramm „NODE – New Orientations for Democracy in Europe“ des Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Forschung hatte eine Laufzeit von fünf Jahren (mit drei Calls zwischen 2002 und 2006) und ein Gesamtbudget
von 5,8 Millionen Euro für insgesamt rund 30 Forschungsprojekte.
21 Das Forschungsprogramm „TRAFO – Transdisziplinäres Forschen in Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften“ des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung wurde in den Jahren 2004 bis 2007 durchgeführt.
22 Z.B. Gründung des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie), des GMI (Gregor Mendel Institut), des CeMM (For-
schungszentrum für Molekulare Medizin), und des IST-Austria.
23 http://www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/NIKE_Programmkurztext.pdf 
24 Commonwealth of Australia (2012); Cooperative Research Centres Program – Program Guidelines, Canberra 2012, S. 1, 2.

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)18 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



finiert, und Kooperationen im Rahmen der Kom-
petenzzentren damit zwangsläufig auf unterneh-
mens- bzw. wirtschaftsnahe Forschung be-
schränkt. Der Rat empfiehlt eine Ausweitung des
COMET-Programms sowohl hinsichtlich der
Wissenschafts- bzw. Forschungsbereiche als auch
der Antragsberechtigten nach Vorbild des austra-
lischen „Cooperative Research Centres Program“.

Verbesserung der „Employability“ von GSK-
AbsolventInnen: Der Bachelor (B.A.) wird viel-
fach nicht als vollgültiger Studienabschluss aner-
kannt. Daraus folgt, dass der Übergang zum Mas-
ter-Studium (M.A.) erleichtert werden muss. Der
Rat empfiehlt deshalb, durch entsprechende
Maßnahmen sicherzustellen, dass es zu keinen
Verzögerungen bei der Einschreibung zum Mas-
ter-Studium kommt. Zudem darf die Zahl der
M.A.-Plätze nicht eingeschränkt werden, viel-
mehr sollte von den Universitäten sichergestellt
werden, dass nicht nur konsekutive M.A.-Studi-
engänge angeboten werden, sondern vermehrt
auch zugelassen wird, dass nichtkonsekutiv wei-
terstudiert werden kann. 
Weiters sollten jene AbsolventInnen von GSK-
Studien, die bewusst keine wissenschaftliche Tätig-
keit anstreben, verstärkt Qualifikationen erwer-
ben können (z.B. in Form von Zusatzausbildun-
gen an der Universität), die ihren Einstieg in das
Berufsleben erleichtern. Dazu zählen u.a. der Um-

Präambel
Der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung hat in seiner Empfehlung vom 19.9.2012
den Bereich der Strukturfonds behandelt. Für die
Finanzierungsperiode 2014 bis 2020 werden im
Jahr 2013 auf nationaler Ebene die formalen Rah-

menbedingungen definiert, die dann von der Eu-
ropäischen Kommission bestätigt werden müssen.
Ergänzend zur bereits bestehenden Empfehlung
werden in diesem Dokument einige strukturelle
Punkte gesondert hervorgehoben und betrachtet. 

gang mit Informations- und Kommunika-
tionstechnologien sowie juristisches und
betriebswirtschaftliches Know-How (z.B.
Projektmanagement und Projektarbeit,
Budgetierung und Kostenstruktur sowie die
Arten von Unternehmensorganisationen). Die
Flexibilität, die GSK-AbsolventInnen mitbringen,
kann so durch konkret unternehmensbezogenes
Wissen sinnvoll ergänzt werden. 
Zugang zu Forschungsmaterialien/-daten:Um

den Zugang zu Forschungsdaten und -materia-
lien, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wur-
den, zu erleichtern bzw. zu gewährleisten, emp-
fiehlt der Rat die Abstimmung bestehender ge-
setzlicher Vorschriften und – wo nötig – die
Schaffung entsprechender rechtlicher Rahmenbe-
dingungen.
Investition in eine qualitätssichernde und in-

ternational sichtbare Publikationsinfrastruktur:
Um den durch die Internationalisierung der Wis-
senschaft gestiegenen Ansprüchen ans wissen-
schaftliche Publizieren entsprechen zu können,
empfiehlt der Rat die Schaffung entsprechender
Rahmenbedingungen, um ein international sicht-
bares Verlagswesen in Österreich aufzubauen und
für den Premiumbereich der wissenschaftlichen
Publikationen einen Markennamen „Austrian
University Press“ oder „Austrian Academic Press“
zu schaffen.25
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25 http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/pdf/info83_austrian-univ-academic-press.pdf

Empfehlung zu EFRE (Strukturfonds – Europäischen Fonds für regionale Entwicklung) –
Empfehlung vom 27. Februar 2013
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Ausgangslage
Derzeit sind in der Finanzierungsperi-
ode 2007 bis 2013 die Bescheinigende

Behörde und die Prüfbehörde im Bun-
deskanzleramt und die Verwaltungsbehör-

den in den jeweiligen Bundesländern zuge-
ordnet. Die zu Grunde liegenden Operationel-
len Programme wurden für jedes Bundesland
gesondert erstellt. Daraus leiten sich sehr klein-
teilige Programme ab, die je nach Budget nur
geringe Möglichkeiten zur Umsetzung nach-
haltig wirkender Projekte haben. Es ergeben
sich aber auch einige andere Nachteile. So sind
etwa in jedem Bundesland Strukturen für die
Verwaltungsbehörde zu etablieren und die Ab-
stimmung mit den anderen für die Umsetzung
der Strukturfonds beteiligten Partner, insbe-
sondere auf Bundesebene, erfolgt mit einer Viel-
zahl von Personen. Ein einheitlicher Wissens-
stand und harmonisierte Vorgehensweise bei
der Abwicklung sind somit nur bedingt mög-
lich. Eine Umsetzung von Projekten und Pro-
grammen in mehreren Bundesländern ist dabei
administrativ sehr aufwendig und findet prak-
tisch nicht statt.
Die derzeitigen Förderfähigkeitsrichtlinien sind
sehr individuell für die Strukturfonds ausgear-
beitet worden und lassen einen Interpretations-
spielraum zu. Eine Rechtssicherheit hinsichtlich
der Umsetzung und Anwendung der Richtlini-
en ist in der derzeit gängigen Praxis nicht gege-
ben und hat zu starker Kritik geführt. Eine
Harmonisierung der Richtlinien mit anderen
Programmen besteht nicht. 

Zielsetzung
Aus dem aktuellen Stand der Vorbereitungen
zur Finanzierungsperiode 2014 bis 2020 ist ei-
ne generelle Reduzierung der zur Verfügung ste-
henden Mittel zu erwarten. Es ist daher zweck-
mäßig die Administration der Mittel möglichst
einfach zu halten und ein hohes Maß an Syner-
gien zu schaffen.
Die der Förderung von Projekten durch Struk-
turfondsmittel zu Grunde liegenden Richtlini-

en müssen klar definiert sein und sich an übli-
chen Vorgehensweisen anderer Programme ori-
entieren. Für die Fördernehmer muss Rechtssi-
cherheit gegeben sein. Unterschiedliche Inter-
pretationen müssen von neutralen Schiedsstel-
len entschieden werden können. Die Adminis-
tration der Strukturfondsmittel muss auf ein
notwendiges Maß reduziert werden, dies gilt
sowohl für die Gestaltung der Programme –
einschließlich der Behördenstruktur – als auch
für die Abwicklung von Projekten. 

Ratsempfehlung
Der Rat empfiehlt den Bundesländern sich auf
ein gemeinsames Operationelles Programm zu
verständigen und somit eine gemeinsame Ver-
waltungsbehörde zu etablieren. Der Rat emp-
fiehlt jedoch den regionalen Anforderungen
und Bedürfnissen der einzelnen Bundesländer
Rechnung zu tragen und dies im Operationel-
len Programm im Sinne einer gesamtösterrei-
chischen Lösung zu formulieren. Die Erstel-
lung von bundeslandspezifischen Unterpunkten
zur Aufrechterhaltung eines inhaltlichen und
budgetären Gestaltungsfreiraums für die Bun-
desländer bietet sich dafür an.
Der Rat empfiehlt die Agenden einer gemein-
samen Verwaltungsbehörde einer fachlich kom-
petenten, aber neutralen Institution zu übertra-
gen. Durch die hohe fachliche Kompetenz und
der gegebenen Akzeptanz als neutrale Instituti-
on stellt die ÖROK Geschäftsstelle in beider-
lei Hinsicht eine ideale Einrichtung für die An-
siedelung der Verwaltungsbehörde an. 
Der Rat empfiehlt die Ausarbeitung von geeig-
neten Richtlinien, um bestehenden Problemen,
die durch die Anwendung der Allgemeinen
Rahmenrichtlinien entstehen, zu begegnen. 
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Der österreichische Hochschulraum hat sich in
den letzten Jahren dynamisch entwickelt und da-
durch auch stark verändert. Eine Verwischung der
spezifischen Aufgabenbereiche, der Profile und der
Alleinstellungsmerkmale der unterschiedlichen
Hochschulsektoren hat jedoch auch zu Redun-
danz und unterkritischen Massen geführt, die dann
auch nur eingeschränkt konkurrenzfähig sind. Bei-
spiele hierfür sind eine stärkere Fokussierung der
Universitäten auf die Lehre (zu Ungunsten der
Forschung) oder der Aufbau von Forschungsinfra-
struktur aus Eigenmitteln an Fachhochschulen,
die dann unterkritisch bleibt.
Die – schließlich auch in den Gründungsabsich-
ten enthaltenen – Alleinstellungsmerkmale der
Sektoren, die die Grundlage für eine weitere Pro-
filbildung sein müssen, werden dadurch aufge-
weicht. Die Einrichtungen verlieren an Profil und
dies behindert eine strategische Weiterentwick-
lung. Erschwerend kommt hinzu, dass trotz einer
positiven Entwicklung in den letzten Jahren (wie
zum Beispiel jüngst durch die Sicherung der so ge-
nannten „Hochschulmilliarde“) die Einrichtun-
gen des österreichischen Hochschulraumes, be-
sonders die Universitäten, nach wie vor nicht zu-
friedenstellend finanziert sind. 
Um den Herausforderungen und dem internatio-
nalen Wettbewerb besser zu begegnen, sind je-
doch Differenzierung und Profilschärfung erfor-
derlich. Profilschärfung und Besinnung auf Al-
leinstellungsmerkmale führen zu einer Effizienz-
steigerung in Lehre und Forschung und zu einer
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit. Knappe Mittel können dafür allerdings
nicht die ausschließliche Triebfeder sein. 
Eine erfolgreiche Profilschärfung setzt eine Be-
rücksichtigung und Verstärkung der Alleinstel-
lungsmerkmale der einzelnen Einrichtungen (und
damit auch der Sektoren) voraus. Dies kann man
exemplarisch am Beispiel der Universitäten und
Fachhochschulen zeigen:
Die forschungsgeleitete Lehre an den Universitä-
ten ist ihr wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Dies

schließt auch die Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in der Forschung
ein. Universitäten sind nicht in erster Linie
Lehranstalten, an denen auch Forschung betrie-
ben wird, denn die Forschung und die Teilnahme
daran als Teil der Ausbildung ist das wesentliche
konstituierende Element einer Universität dar.
Dies setzt auch eine entsprechende Forschungsin-
frastruktur an der jeweiligen Universität voraus. 
Fachhochschulen andererseits bieten eine stärker
praxisorientierte, Berufsvorbildende Lehre mit im
Allgemeinen besseren Betreuungsverhältnissen als
die Universitäten. Fachhochschulen öffnen sich
erfolgreich gegenüber Zielgruppen mit nicht tra-
ditionellem Hochschulzugang und leisten in Aus-
bildung und angewandter Forschung wichtige re-
gionale Aufgaben.
Die Besinnung auf diese Alleinstellungsmerkma-
le der verschiedenen Hochschultypen führt zu
Wettbewerbsvorteilen und Effizienzsteigerung und
ist nicht ausschließlich ein Diktat der Sparsamkeit.
Wenn jedoch alle Einrichtungen den Ehrgeiz ent-
wickeln, einander möglichst ähnlich zu sein, tor-
pediert dies jede Anstrengung zur Profilschärfung
und verdünnt die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen bis zur Unbrauchbarkeit.
In der öffentlichen Diskussion tauchen laufend
und wiederkehrend die gleichen Missverständnis-
se wie etwa „Monopolisierung“ der Forschung
oder „Forschungsverbot“ auf. Es erscheint daher
wichtig zu betonen, dass Profilschärfung und Be-
sinnung auf Alleinstellungsmerkmale weder Mo-
nopolisierung noch Verbote konstituieren.

Empfehlungen
Der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung spricht im Interesse der Stärkung der Profil-
bildung im österreichischen Hochschulraum die
folgenden Empfehlungen aus:
Profilbildung ist ein strategisches Ziel, kein

Selbstzweck.
Profilbildung ist kein kurzfristiger Ansatz, der ad
hoc zu erreichen ist, sondern ist über einen länge-
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ren Zeitraum mit dem notwendigen Fin-
gerspitzengefühl zu verfolgen. Ziel ist
nicht Einsparung, sondern effizienter Ein-

satz von Human- und Infrastruktur-Res-
sourcen und eine bessere Zielgenauigkeit der

Investitionen.
Die gesetzlichen Regelungen sind völlig ausrei-

chend.
Der Rat betrachtet die typologischen Unterschei-
dungen im Hochschulraum zwischen Universitä-
ten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Pä-
dagogischen Hochschulen als sinnvoll und emp-
fiehlt diese aufrechtzuerhalten. Ein Bedarf an hö-
herer Regelungsdichte, einer normierenden Schär-
fung dieser Profile oder Gründung von neuen
Hochschultypen ist nicht erkennbar. Eine strenge-
re und einengende Begrenzung der Aktivitäten der
unterschiedlichen Hochschul-Typen ist auch auf-
grund der mittlerweile sehr starken Heterogenität
innerhalb der Sektoren nicht sinnvoll. 
Eine Ausnahme stellen die Pädagogischen Hoch-
schulen dar, die eine Neu-Positionierung anstre-
ben. Ebenso wie für die anderen Sektoren gilt auch
hier: Autonomie stärkt und erleichtert die Profil-
bildung. Sie sollte nicht über Eingriffe in die Lehr-
und Forschungsinhalte und die Ausrichtung der
Institution, sondern durch Festlegung der Quali-
fikationsprofile der Absolventen erfolgen.
Mehr Flexibilität innerhalb der Sektoren und

Zusammenarbeit über Sektorengrenzen.
Die Binnendifferenzierungen innerhalb der Sekto-
ren sind positiv zu bewerten. Der Rat empfiehlt, in-
nerhalb der Sektoren – im Sinne der Autonomie der
Einrichtungen – größere Vielfalt zu erlauben. Die
Kernidentität der Zugehörigkeit zu einem Hoch-
schulsektor sollte jedoch immer aufrecht bleiben.
Gemischte Formate und Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zwischen den Sektoren sollten öfter auf
der Tagesordnung stehen – dies ermöglicht jeder In-
stitution, ihr besonderes Profil zu entwickeln. 
Schaffung institutioneller Klarheit bei den The-

men „PädagogInnenbildung NEU“ und FH-For-
schung
Im österreichischen Hochschulraum sind aktuell
die Forschungsaktivitäten im Fachhochschul-Sek-

tor und die Positionierung der Pädagogischen
Hochschulen unbefriedigend gelöst. 
Fachhochschulen sollten – an den Standorten wo
dies sinnvoll ist – in die Lage versetzt werden, ih-
re Forschungsaktivitäten durch Ausschöpfung der
bewährten Finanzierungsquellen im Wettbewerb
zu verstärken und durch enge Kooperationen mit
Universitäten (v.a. im Bereich der DoktorandIn-
nenausbildung) und der Privatwirtschaft zusätzli-
che Kapazitäten aufzubauen. Der Rat empfiehlt,
die Betonung auf Kooperation zu legen. Ein Auf-
bau von teurer Forschungsinfrastruktur aus dem
Grundbudget einer Fachhochschule steht nicht
im Einklang mit den Aufgaben des FH-Sektors. 
Im Falle der Pädagogischen Hochschulen emp-
fiehlt der Rat im Interesse einer Qualitätssteigerung
die ambitionierte Weiterführung der Reform des
Sektors und die Ausarbeitung einer klaren institu-
tionellen Lösung für die „PädagogInnenbildung
NEU“, die sowohl die Stärken der Pädagogischen
Hochschulen als auch der Universitäten verbindet. 
Kommunikation eines „Big Picture“ des Hoch-

schulraumes.
Es herrscht mitunter Unklarheit über die Positio-
nierung der einzelnen Hochschultypen und dies er-
schwert die Diskussion. Der Rat empfiehlt deshalb
eine stärkere und konsequente Kommunikation
der Positionierung der Hochschultypen, wie sie
sich aus den Gesetzen ergeben. Dies würde also ei-
ner Art „Kommentar“ zu den Gesetzen gleich-
kommen und in einem „Big Picture“ den Rahmen
für den österreichischen Hochschulraum mit sei-
nen übergeordneten und heruntergebrochenen
Zielen und Zuständigkeiten zeichnen. 
Die dafür notwendige Abstimmung kann aktuell
über die Österreichische Hochschulkonferenz wohl
am besten bewerkstelligt werden. Auf Basis dieser
Zusammenschau sind dann auch weiterführende
Überlegungen sinnvoll (zum Beispiel die Frage,
ob einzelne Fachbereiche nicht in anderen Hoch-
schulsektoren besser aufgehoben wären).
Profilbildung der Sektoren soll über institutio-

nelle Profilbildung passieren.
Ein „Big Picture“ des Hochschulraumes soll den
Rahmen für die Profilbildungsprozesse der einzel-
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nen autonomen Hochschulinstitutionen darstel-
len. Die Umsetzung der Profilschärfung muss –
dem Prinzip der Autonomie entsprechend – auf
der Ebene der einzelnen Institutionen geschehen
und kann nicht top-down vorgegeben werden.
Der Rat empfiehlt deshalb, die Profilbildungs-
und Schwerpunktsetzungsprozesse an den autono-
men Einrichtungen nach Kräften zu befördern. 
Hochschulen widmen Profilbildungsprozessen be-
reits erhöhte Aufmerksamkeit und sollten bewusst
innovative Wege der Positionierung beschreiten.
Dies bedeutet Stärkung der Stärken im Bereich
der Forschung und des Fächerkanons. Hochschu-
len sollten fachlich breit aufgestellte Forschungs-
und Bildungseinrichtungen mit Schwerpunkten
bleiben. Auf eine enge Abstimmung der Profilbil-
dungsprozesse und anderer Strategiepapiere ist zu
achten. Die universitären Entwicklungspläne ver-
dienen mehr Aufmerksamkeit. Der Prozess der
Profilbildung an österreichischen Hochschulen,
angelegt als strategischer Managementprozess, birgt
erhebliches Potential für einen differenzierten
Hochschulraum.
Gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag sollten vor al-
lem Universitäten auf diese Weise noch stärker ihr
akademisch-wissenschaftliches Profil herausarbei-
ten und die Verbindung zwischen Forschung, Leh-
re und Wissenstransfer akzentuieren. Universitäten
müssen ihre Anstrengungen darauf fokussieren, in
den Schwerpunktbereichen Forschungsträger von
internationalem Format zu sein. 

Fachhochschulen sollten in diesem Sinne
den Fokus stärker auf die hochwertige Be-
rufsausbildung im Bereich des Bachelor
legen und auch auf Master-Level – unter-
stützt durch kooperative angewandte For-
schung – die Berufsnähe herausstreichen. Zu-
sammenarbeit mit Universitäten bietet sich be-
sonders im dritten Studienzyklus an, wobei Uni-
versitäten ihre wohlbegründete Monopolstellung
des Promotionsrechts behalten sollten. 
Wirksame Profilbildung setzt eine Vervollstän-

digung der Autonomie und politische Unterstüt-
zung voraus.
Profilbildung vollzieht sich über universitäre Stra-
tegien, die vom Wettbewerb gesetzten Anreize und
entsprechende Finanzierungsströme. Die Hoch-
schulpolitik ist insofern gefordert, da nur wirklich
autonome Hochschulen wirksame Profilbildung
betreiben können. Profilbildung setzt ebenfalls die
Möglichkeit voraus, die Studierenden selbst auszu-
wählen. Die Einführung eines autonomen Zu-
gangsmanagements ist deshalb für eine sinnvolle
Profilbildung unerlässlich. 
Profilbildungsprozesse brauchen Unterstützung
und Anreize, selbstverständlich ohne weitere Bü-
rokratisierung und ohne Beschneidung der Auto-
nomie. Der Rat empfiehlt, den Weg der missions-
basierten Finanzierung weiter konsequent zu ver-
folgen und in den Leistungsvereinbarungen klare
Anreize zur Profilbildung zu bieten.

23

empfehlungen

Empfehlung zur Verwendung der Mittel aus der Zusatzfinanzierung 
der Nationalstiftung FTE 2013 – Empfehlung vom 8. März 2013

Der Stiftungsrat hat in einem Schreiben an die
Begünstigten der Nationalstiftung am 6. Febru-
ar 2013 mitgeteilt, aufgrund einer avisierten zu-
sätzlichen Dotierung der Nationalstiftung durch
die Österreichische Nationalbank noch im Jahr
2013 Mittel für geeignete Projekte im Ausmaß
von etwa 20 Millionen Euro freizugeben.
Gemäß Paragraph 11 Absatz 1 Z 1 des FTE-Na-

tionalstiftungsgesetzes wurde der Rat für For-
schung und Technologieentwicklung ersucht, ei-
ne entsprechende Empfehlung auszusprechen.
Die Anträge der Begünstigten für die zusätzliche
Förderung durch die Nationalstiftung stimmen
grundsätzlich mit der Ratsempfehlung zur Schwer-
punktsetzung der Nationalstiftung vom 14. Juni
2012 überein und können daher unterstützt werden. 
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Institution Beitrag 2013 Programm od. Initiative Zusatzfinanzierung 2013 
FFG 24 BRIDGE und Competence Headquarters 3,0

FWF 18,19 Schwerpunktprogramme (SFB, DK) 2,0

CDG 4,5 CD-Labors 2,5

LBG 5,62 LB-Institut für Lungengefäßforschung 2,0

ÖAW 8 „New Frontiers Research Infrastructure“ 1,5
-Programm 1,5 umgewidmet

AWS 10 Licence.IP 3,0

Summe 70,31 14,0

Der Rat sieht in der zusätzlichen Dota-
tion die Möglichkeit, Initiativen in stär-
kerem Maße zu unterstützen, die auf-

grund der knappen Mittel bisher nur zum
Teil über die Nationalstiftung finanziert

werden konnten. 
Darüber hinaus sieht der Rat durch die zusätzli-
chen Mittel auch die Möglichkeit gegeben, Ini-

24
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26 Beträge in Millionen EUR

tiativen zu empfehlen, die die Leitprinzipien der
Nationalstiftung, Qualität, Risiko und Nachhal-
tigkeit wieder stärker betonen. 

Empfehlung
Nach eingehender Konsultation empfiehlt der
Rat für FTE für die Zusatzdotierung folgende
Mittelverteilung:26

Die für die FFG empfohlenen 3 Millionen Euro
sollen dem Brückenschlagprogramm BRIDGE
zugutekommen und für gemeinsame Infrastruk-
turvorhaben verwendet werden.
Der Rat empfiehlt, dem FWF weitere 2 Millio-
nen Euro für DK Verlängerungen zur Verfügung
zu stellen.
Die CDG soll 2,5 Millionen Euro erhalten, um
folgende zwei weitere Labors zu finanzieren, das
CD-Labor für Medizinische Strahlenforschung
für die Radioonkologie und das CD-Labor für
Funktionelle Druckertinte auf Polymerbasis.
Die ÖAW hat in Ergänzung bzw. teilweiser Erwei-
terung zum bereits genehmigten „New Frontiers
Groups“-Programm (NFG) bei inhaltlich über-
einstimmender Grundzielsetzung das „New Fron-
tiers Research Infrastructure“-Programm einge-
reicht. Dieses soll mit 3 Millionen Euro aus der
Nationalstiftung finanziert werden, wobei 1,5
Millionen Euro aus dem ursprünglichen Antrag

für das NFG umzuwidmen und weitere 1,5 Mil-
lionen Euro aus der Zusatzdotierung zur Verfü-
gung zu stellen wären.
Weiters wird empfohlen, die von der aws bean-
tragte Initiative „licence.IP“: Technologietransfer
von Universitäten an KMU durch „Innovation In-
licensing“ mit 3 Millionen Euro zu unterstützen.
Zusätzlich schlägt der Rat vor, die Begünstigten
im Rahmen einer Sonderantragsrunde einzula-
den, Vorschläge für einen Systemwandel zu ma-
chen, der insbesondere zu „langfristigen und ri-
sikoreichen“ Initiativen führen soll, wie sie im
Stiftungsgesetz vorgesehen sind. Die Begünstig-
ten sollen mit ihren Vorschlägen deutlich ma-
chen, welchen Beitrag sie zu einem derartigen
Systemwandel leisten können. Als Finanzierungs-
rahmen können bis zu 3 Millionen Euro pro Ini-
tiative vorgesehen werden. Somit können im
Wettbewerb der begünstigten Institutionen zwei
Initiativen unterstützt werden.
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Hintergrund
Alle Formen von Rechten des geistigen Eigen-
tums (,Intellectual Property‘, IP) sind Pfeiler ei-
ner neuen wissensbasierten Wirtschaft. Das Po-
tenzial für Einnahmen aus gewerblichen Schutz-
rechten (Patenten, Marken, Gebrauchsmuster,
Design, Urheberrecht) ist heute ebenso wichtig
wie der Zugang zu Waren. Auch für die Bewer-
tung von Unternehmen, v.a. im Biotechnologie-
und Pharmabereich, in der digitalen Wirtschaft
und in Konsumgüterbranchen, wo Geschäftsmo-
delle in hohem Maße vom geistigen Eigentum be-
stimmt sind, werden heute zunehmend gewerb-
liche Schutzrechte, also immaterielle Vermögens-
werte, herangezogen. 
Aktive Märkte für Technologie und Innovation
werden von Markteilnehmern getrieben, die ein
solides Verständnis von geistigem Eigentum ha-
ben. Eine bessere Nutzung des geistigen Eigen-
tums durch Lizenzvergaben und kommerzielle
Verwertung ist ein zentraler Faktor eines erfolg-
reichen Geschäftsmodells in der heutigen Wirt-
schaft. In Österreich hat sich die Diskussion über
geistiges Eigentum und seine wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit allerdings verspätet und unzureichend
entwickelt.
Die schwach entwickelte IP-Kultur wirkt sich
auf die Stellung Österreichs im internationalen
Vergleich der Innovationssysteme aus. So weist
Österreich im Innovation Union Scoreboard ei-
ne geringere Zahl an internationalen27 Patentan-
trägen aus als die Innovation Leaders.28

Der Rat für Forschung und Technologie-
entwicklung hat daher bereits in seiner „Emp-
fehlung vom 24. November 2011 zur effizienten
Umsetzung von Forschungsergebnissen in Inno-
vationen“ auf die notwendige Verbesserung des
österreichischen IP-Systems hingewiesen. Insbe-
sondere die Etablierung einer zentralen Anlaufstel-
le für Patentierungsfragen wurde als Hauptprio-
rität identifiziert. Da diese Funktion in Vergleichs-
ländern vor allem von den Patentämtern ausgefüllt
wird, hat der Rat in weiterer Folge zum besseren
Verständnis der Rolle des Österreichischen Pa-
tentamts (ÖPA)29 eine Studie30 in Auftrag gegeben.

Empfehlung
Nationale strategische Ausrichtung

Im Gegensatz zu vielen anderen wissensbasierten
Ökonomien31 hat Österreich keine nationale Stra-
tegie zu geistigem Eigentum. Die Forschungs-,
Technologie- und Innovationsstrategie der Bun-
desregierung nimmt auf gewerbliche Schutzrech-
te nur wenig Bezug und enthält keine explizite
oder umfassende Strategie für den Schutz, die
Verwertung, die Durchsetzung oder die Schaf-
fung von Bewusstsein und Kompetenz für geis-
tiges Eigentum. 
Die IP-Kompetenzen sind in Österreich frag-
mentiert. IP-Dienstleistungen werden von öf-
fentlichen wie auch privaten Anbietern erbracht,
die jedoch nicht immer optimal miteinander ver-
netzt sind. 

25

empfehlungen

27 Patent Cooperation Treaty (PCT)
28 Innovation Union Scoreboard 2013
29 Das ÖPA ist eine nachgeordnete Stelle des Bundes. Ein Teil der angebotenen Leistungen wurde in einen teilrechtsfähigen
Bereich ausgegliedert (,serv.ip‘).
30 Oxfirst Ltd. (2012): Analyse des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) im europäischen Vergleich
31 Singapur hat kürzlich eine Strategie veröffentlicht, die Singapur zu einem globalen Knotenpunkt für IP-Dienstleistungen
machen soll (Intellectual Property Hub Master Plan: Developing Singapore as a Global IP Hub in Asia). Großbritannien hat
2011 mit der nationalen Strategie ,Digital Opportunity, A Review of Intellectual Property and Growth‘ eine grundlegende
Überarbeitung seines IP-Systems eingeleitet.

Empfehlung zu einer nationalen Strategie zum geistigen Eigentum –
Empfehlung vom 6. Juni 2013
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Der Rat empfiehlt daher:
Eine nationale IP-Strategie auszuarbei-

ten, die im Hinblick auf ihre Funktion im
Innovationsprozess alle gewerblichen

Schutzrechte umfasst.32

Auf Basis der nationalen IP-Strategie eine
Reform der Strukturen, der Organisation, der
Kompetenzverteilung und der Inhalte des öster-
reichischen IP-Systems einzuleiten.
Zugang zu IP-relevanter Information, Bewusst-

seinsförderung und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit und bewusstseinsfördernde
Maßnahmen zu geistigem Eigentum sind integra-
tiver Bestandteil der Aufgaben eines nationalen
IP-Systems. Den österreichischen Wirtschafts-
teilnehmern fehlt noch oft das Bewusstsein für die
Bedeutung von gewerblichem Rechtsschutz. 
Aufbauend auf einer Empfehlung der Europäi-
schen Kommission33 hat das BMWF, gemeinsam
mit BMWFJ und BMVIT und operativ unter-
stützt durch die aws, eine Nationale Kontaktstel-
le für geistiges Eigentum (ncp-ip) eingerichtet, die
öffentliche Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten durch Veranstaltungen und die Ausar-
beitung von IP-Leitfäden unterstützt.
Viele Organisationen bieten derzeit generelle In-
formationen zu gewerblichen Schutzrechten an,
z.B. das ÖPA, die aws, die FFG, die WKO, die
TTOs der Universitäten oder die niedergelasse-
nen Patentanwälte. 
Es ist davon auszugehen, dass die wesentlichen
IP-relevanten Informationen im System vorhan-
den sind. Allerdings ist aufgrund der Fragmentie-
rung des Angebots nicht immer gewährleistet,
dass potenzielle Kunden den für ihren Zweck
besten Zugang zu Informationen kennen. Oft
finden Unternehmen, Hochschulen oder For-

schungseinrichtungen die richtige Information
auch erst nach mehreren Anläufen, oder die In-
formationen sind wenig kundengerecht aufbe-
reitet. Mangels Größe oder Anzahl der Fälle sind
organisationseigene Kompetenzen oder Netzwer-
ke häufig nur unzureichend ausgebaut.
Der Rat empfiehlt daher:

Seitens der IP-relevanten Institutionen eine
umfassende Kundenbedürfnisanalyse durchzu-
führen.
Ein kundenfreundliches Informationsportal für
IP anzubieten, z.B. durch Verbesserung und
stärkere Integration der verfügbaren online
Dienste diverser IP-relevanter Institutionen,
wie z.B. ÖPA und aws.
Die Öffentlichkeitsarbeit zu fokussieren, um
die Bedeutung gewerblichen Rechtsschutzes
einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen.
Die IP-Präsenz auf Messen, Konferenzen und
Seminaren zu geistigem Eigentum und Inno-
vation zu verstärken.
Im Zuge der Erschließung internationaler
Märkte für IP-Dienstleistungen sowie der gene-
rellen Globalisierung der innovationsbezoge-
nen Tätigkeiten die wesentlichen Informationen
zusätzlich in englischer Sprache anzubieten. 

Vernetzung und Kundenpräsenz im IP-System
Das ÖPA konzentriert sich derzeit großteils auf
das Prüfverfahren zu gewerblichen Schutzrechten.
In seinem teilrechtsfähigen Bereich, der serv.ip,
bietet das ÖPA auch wirtschaftsbezogene Ser-
vice- und Informationsleistungen. Teils überlap-
pen diese Leistungen mit dem Angebot der aws,
mit der der hoheitliche Teil des ÖPA andererseits
in dem Programm „discover.ip“34 erfolgreich ko-
operiert. Die Größe der serv.ip ist bezogen auf die
zu abdeckenden Aufgaben unterkritisch. The-

26

empfehlungen

32 Es ist zu überlegen, ob die IP-Strategie direkt mit der FTI-Strategie verknüpft oder im Idealfall in sie integriert werden soll-
te. Die Koordinierung des IP-Strategieprozesses wird sinnvollerweise von dem sowohl für das Patentamt als auch für Innova-
tions- und Technologiepolitik zuständigen Ressort BMVIT vorzunehmen sein.
33 Empfehlung der Kommission zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxis-
kodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrichtungen, 10.4.2008.
34 Im Rahmen von „discover.ip“ wurden gemeinsam von der aws und dem hoheitlichen Teil des ÖPA in den letzten fünf Jah-
ren ca. 250 Unternehmen gecoacht bzw. einem Schutzrechtsaudit unterzogen. 
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menfelder wie Kommerzialisierung, Lizenzmärk-
te oder die wirtschaftliche Bedeutung von Paten-
ten, Marken und Mustern werden nicht ausrei-
chend abgedeckt.
Die Kompetenz zum Urheberrecht ist im Justiz-
ministerium und die Marken- und Produktpira-
terie beim Zoll angesiedelt. Es gibt aber eine Lü-
cke in der konkreten Unterstützung zu diesen
Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes.
Die aws andererseits offeriert seit 15 Jahren Ser-
viceleistungen zu Technologietransfer und ist da-
bei in Bereichen wie Beratung, Finanzierung und
Verwertung tätig. Sie unternimmt beispielsweise
Marktrecherchen zu geistigem Eigentum, die
KMU helfen sollen, den wirtschaftlichen Wert ei-
ner potentiellen Patentanmeldung abzuschätzen,
unterstützt Universitäten bei der Evaluierung von
Erfindungsanmeldungen und fördert das Patent-
brokerage-Geschäft. 
Die IP-Abteilung der aws konzentriert sich vor al-
lem auf Patente. Wirtschaftliche Aspekte des Ur-
heberrechtes, des Musterschutzes oder der Mar-
ken stehen nicht im Vordergrund. Ähnlich der
serv.ip ist die Größe der IP-Abteilung in der aws
ebenso subkritisch und kann der breiten Palette
an Aufgaben nicht gerecht werden.
Darüber hinaus bieten Wirtschaftskammer und
die Förderagenturen des Bundes und der Bundes-
länder Beratung zum geistigen Eigentum.
Der Rat empfiehlt daher:

Sowohl die Beratung als auch die konkreten
Aktivitäten zur wirtschaftlichen Verwertung
von geistigem Eigentum und der Etablierung
aktiver Märkte für gewerbliche Schutzrechte
zu bündeln.
Online Plattformen einzurichten (z.B. einen
‚IP-Marktplatz‘35 wie in Dänemark).
Technologiebörsen zur Ankurbelung der Li-
zenzmärkte einzurichten (z.B. einen nationalen
Patentfonds wie in Frankreich) oder die Teil-
nahme österreichischer Akteure an gesamteu-
ropäischen oder internationalen Börsen zu un-
terstützen.

Internationale Ausrichtung und Ent-
wicklung
Die Zunahme des internationalen Han-
dels und der internationalen Verflechtung
der Technologiemärkte hat die internatio-
nale Dimension des IP-Schutzes in den Fokus
gerückt. Die Globalisierung eröffnet Chancen
für den Handel mit IP- basierenden Produkten,
Verfahren, Dienstleistungen und Know-how, ver-
ändert aber auch die Geschäftsgrundlage nationa-
ler IP-Systeme.
Aufgrund der Internationalisierung ist beispiels-
weise die nationale Patentanmeldung für viele
Unternehmen in Österreich nicht mehr wirt-
schaftlich interessant. Oft wird eine Anmeldung
über das European Patent Office (EPO), die
World Intellectual Property Organization (WI-
PO) oder das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMA) bevorzugt. Es ist davon auszugehen,
dass sich dieser Trend mit der Schaffung des Ge-
meinschaftspatents und einer einheitlichen Pa-
tentgerichtsbarkeit im Rahmen der EU noch ver-
stärken wird. Neben der angestrebten Senkung
der Kosten für Unternehmen zum Schutz ihrer
Erfindungen wird das EU-Patent also auch einen
strukturierenden Effekt auf die nationalen Pa-
tentsysteme haben.
Die Nationale Kontaktstelle im BMWF vertritt
Österreich zum Thema ‚IP bei Wissenstransfer-
tätigkeiten‘ in europäischen Gremien und dient
prinzipiell der Vernetzung mit anderen Ländern.
Der Rat empfiehlt daher:

Die Zusammenarbeit in internationalen Fo-
ren, im Rahmen der europäischen Integration,
und im Kontext regionaler bilateraler Kontak-
te zu forcieren.
Bilaterale Beziehungen im IP-Bereich für einen
Vergleich zu nutzen, um zu verstehen, wie die
Effizienz der eigenen Tätigkeit vor dem Erfah-
rungshintergrund anderer Länder verbessert
werden kann.
Internationale Beziehungen heranzuziehen, um
die eigenen Dienstleistungen global anzubieten.

27
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35 http://www.ip-marketplace.dk/
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Analysen zu IP
Analysen zu geistigem Eigentum und
Wirtschaftswachstum sollten ebenfalls

durch ein nationales IP-System abgedeckt
werden. In Österreich gibt es zurzeit keinen

Ökonomen im öffentlichen Dienst, der sich
ausschließlich mit geistigem Eigentum beschäf-
tigen würde und der hilft, die wirtschaftlichen
Zusammenhänge der Trends in diesem Bereich
besser zu verstehen. Kritische Reflexionen zum
nationalen Patentsystem fehlen. Auch herrscht
ein Mangel an Forschungsaktivitäten zu IP und
IP-Politik.
Der Rat empfiehlt daher:

Die Einführung eines Chefökonomen für geis-
tiges Eigentum (wie etwa in Großbritannien,
Frankreich, dem EPO, der WIPO, in Austra-
lien oder den USA). 
Investitionen in Forschung zu geistigem Ei-
gentum als wichtige Grundlage für politische
Entscheidungen.
Praxis- und politikrelevante Forschungsaktivi-
täten auf dem zu errichtenden IP-Portal zu prä-
sentieren.

Aufgaben des Österreichischen Patentamtes als
potenzieller Hauptknoten des IP-Systems
Im Gegensatz zu anderen Ländern hat das Öster-
reichische Patentamt mit seinem derzeitigen
Mandat und seiner jetzigen Struktur nicht die
Funktion eines echten IP-Knotenpunktes im
österreichischen Innovationssystem. 
Die Erteilung von Patenten, Marken- und Mus-
terrechten sowie Service- und Informationsleis-
tungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes gehört zu den Kernaufgaben des Öster-
reichischen Patentamtes (ÖPA). Darüber hinaus
werden zu einem gewissen Grad auch bewusst-
seinsfördernde Maßnahmen im IP-System ge-
setzt.

Der Rechnungshof36 und die Studie im Auftrag
des Rates37 dokumentieren jedoch die mangeln-
de Vernetzung zwischen ÖPA und den anderen
Institutionen des Innovationssystems bzw. die
mangelnde Sichtbarkeit des ÖPA bei potenziel-
len Kunden. Prognostiziert wird dem ÖPA in
Zukunft eine massive Veränderung der Geschäfts-
grundlage aufgrund der Einführung des EU-Pa-
tents und anderer internationaler Trends. Das
ÖPA unterzieht sich bisher auch keinen unabhän-
gigen externen Benchmarks und ist in viele euro-
päische Initiativen zu gewerblichen Schutzrech-
ten noch nicht eingebunden. 
Der Rat empfiehlt daher:

Auf Basis der auszuarbeitenden nationalen IP-
Strategie, die Tätigkeitsfelder des ÖPA zu eva-
luieren. 
Für die Evaluierung die Auswirkungen der Ein-
führung des EU-Patents auf das Kerngeschäft
zu berücksichtigen sowie Best Practice Beispie-
le vergleichbarer Ämter in anderen Ländern
heranzuziehen (z.B. im Hinblick auf Maßnah-
men der Bewusstseinsbildung, Kompetenzauf-
bau, internationale Vernetzung, Weiterbildung,
Integration in die Innovationsberatung).
Den Evaluierungsergebnissen entsprechend die
Organisations- und Geschäftsstruktur des ÖPA
sowie die Arbeitsteilung mit anderen IP-rele-
vanten Institutionen neu auszurichten (z.B. die
Aufgaben, die einerseits in der aws bzw. ande-
rerseits im ÖPA von der serv.ip wahrgenom-
men werden). 
Regelmäßig externe Qualitätssicherungen in
Bezug auf das ÖPA durchzuführen.

28

empfehlungen

36 Bericht des Rechnungshofes, Österreichisches Patentamt, Bund 2012/7.
37 Oxfirst Ltd. (2012): Analyse des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) im europäischen Vergleich
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Präambel
Der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung hat in seiner Empfehlung vom 8. März 2013
vorgeschlagen, die Begünstigten der National-
stiftung im Rahmen einer Sonderantragsrunde
einzuladen, Vorschläge für einen Systemwandel
zu machen, der insbesondere zu „langfristigen
und risikoreichen“ Initiativen führen soll, wie sie
im Stiftungsgesetz vorgesehen sind. 
Der Stiftungsrat ist in seinem Schreiben an die
Begünstigten der Nationalstiftung vom 20.März
2013 dieser Empfehlung nachgekommen und
hat die Begünstigten eingeladen, Anträge für ent-
sprechende Projekte einzureichen. Die Begünstig-
ten wurden aufgefordert, mit ihren Vorschlägen
deutlich zu machen, welchen Beitrag sie zu einem
derartigen Systemwandel leisten können. 
Als Finanzierungsrahmen können bis zu 3 Mil-
lionen Euro pro Initiative vorgesehen werden.
Die Summe an zur Verfügung stehenden Stif-
tungsmitteln von ursprünglich 6 Millionen Euro
für diese Antragsrunde wurde durch eine nun er-
höhte Dotierung seitens des ERP auf rund 13 M€

angehoben. Somit können im Wettbewerb
der begünstigten Institutionen die besten Ini-
tiativen unterstützt werden.
Gemäß Paragraph 11 Absatz 1 Z 1 des FTE-Na-
tionalstiftungsgesetzes wurde der Rat für For-
schung und Technologieentwicklung am 23.Mai
2013 ersucht, eine entsprechende Empfehlung
auszusprechen.
Die Anträge der Begünstigten für die zusätzliche
Förderung durch die Nationalstiftung stimmen
grundsätzlich mit der Ratsempfehlung zur
Schwerpunktsetzung der Nationalstiftung vom
14.Juni 2012 überein und können daher prinzi-
piell unterstützt werden. Zusätzlich hat der Rat
die Anträge noch speziell auf ihre Ausrichtung ge-
mäß der in der Empfehlung vom 8. März 2013
formulierten Rahmenbedingungen analysiert.

Empfehlung
Nach eingehender Konsultation empfiehlt der
Rat für FTE für die letzte Tranche der Zusatzdo-
tierung folgende Reihung:

29

Empfehlung zur Verwendung der Mittel aus der letzten Tranche der Nationalstiftung
FTE 2013 – Empfehlung vom 6. Juni 2013

Institution Erste Tranche Zweite Tranche Programm Letzte Tranche 2013 – 
2013 2013 od. Initiative Reihung nach Priorität

(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (P1-P3)

FFG 24 3,0 Forschungspartnerschaften P2

FWF 18,19 2,0 Matching Funds P1

CDG 4,5 2,5 CD Labor für nicht empfohlen
Neurodegeneration

LBG 5,62 2,0 Internationales Postdoc nicht empfohlen
Programm

ÖAW 8 0,5
2,5 ÖAW Imaging nicht empfohlen
umgewidmet

AWS 10 3,0 „FIRST“ P3

Summe 70,31 13,0

empfehlungen

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 29 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Der Rat empfiehlt als erstgereihten Vor-
schlag die Initiative „Matching Funds“
des FWF. „Matching Funds“ unterstützt

ein strategisch höchst wichtiges Vorha-
ben, die Einbeziehung von Landesmitteln

in die zur Exzellenz verpflichteten Bewer-
tungsrichtlinien des FWF. Durch die Verdoppe-
lung der eingesetzten Mittel durch die Länder
kommt es außerdem zu einer höchst willkomme-
nen Hebelung der Mittel der Nationalstiftung
FTE.
Es wird jedoch eine stärkere Fokussierung auf
Qualität und eine leichte Abänderung der Ziel-
gruppe empfohlen. Der ausschließliche Fokus
auf „Junge Forscherinnen“ und „Internationali-
sierung“ sollte entfallen. 
Das von der FFG vorgeschlagene Programm zur
Förderung der Public-Private-Partnerschaften für
PhD-Maßnahmen und Stiftungsprofessuren wird
ebenfalls empfohlen. Der Antrag greift eine schon
lange vom Rat identifizierte Schwachstelle im

tertiären Bildungssystem auf, die u.a. zuletzt in
der Ratsempfehlung zu Innovationsbarrieren vom
24. November 2011 adressiert wurde.
Weiters wird empfohlen, die von der aws bean-
tragte Initiative „FIRST“ zu fördern. Die Initia-
tive adressiert den in Österreich ausbaufähigen
unternehmerischen Geist und setzt dabei bei jun-
gen Menschen an. Mit den vorgeschlagenen Mo-
dulen ist zu erwarten, dass ein Beitrag zu dem für
ein dynamischeres Gründungsgeschehen notwen-
digen Kulturwandel geleistet wird. 
Die Anträge der CDG, ÖAW, LBG sind prinzi-
piell förderwürdig, entsprechen aber in einem er-
heblich geringeren Ausmaß den Rahmenbedin-
gungen der am 8. März ausgesprochenen Emp-
fehlung, nämlich Vorschläge für einen System-
wandel zu machen, die insbesondere zu „langfris-
tigen und risikoreichen“ Initiativen führen. Es
wird daher vorgeschlagen, diese Anträge im Rah-
men der Mittelvergabe der Nationalstiftung FTE
2014 zur Wiedervorlage zu verwenden.

30

empfehlungen

Schwerpunkte für das Jahr 2014
(Grundlage für die 
43. Stiftungsratssitzung
26. Juni 2013)

Der Stiftungsrat der Nationalstiftung hat den Rat
für Forschung und Technologieentwicklung er-
sucht, vor dem Hintergrund der Forschungsstra-
tegie 2020 mögliche Schwerpunkte für die Mit-
telvergabe für das Jahr 2014 zu definieren. Nach

ausführlicher Diskussion empfiehlt die Ratsver-
sammlung im Sinne der der Nationalstiftung zu-
grundegelegten langfristigen Planbarkeit und
Kontinuität folgende inhaltliche Ausrichtung für
2014.

Schwerpunkte für die Vergabe der Mittel der Nationalstiftung FTE 2014 – Empfehlung vom 6. Juni 2013

Stärkung der Forschungsinfrastruktur durch Fokussierung auf Initiativen 
mit entsprechenden kritischen Größen und Risikopotential 

Stärkung der nationalen Humanpotentialbasis

Risikokapitalstärkung

Stärkung des Beitrages des geistigen Eigentumsschutzes zu Wachstum und Innovation 

Stärkung des Innovationspotenzials durch ‚Open Innovation‘

Koordinierung und Abstimmung von regionalen und Bundes-FTI-Aktivitäten

Exzellenz in der Grundlagenforschung

Maßnahmen zur Stärkung des österreichischen Standortes für forschungsaktive Unternehmen
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31

Weißbuch zur Steuerung von Forschung, Technologie und Innovation in Österreich –
Empfehlung vom 26. September 2013

Am 26. September 2013 hat der Rat sein
„Weißbuch zur Steuerung von Forschung, Tech-
nologie und Innovation in Österreich“ vorge-
stellt. Der Rat hat damit seine Empfehlungen
zu wesentlichen Fragen der FTI-Governance
an die Bundesregierung übermittelt und einen
inhaltlichen Input für die Koalitionsgespräche
für die kommende Legislaturperiode zur Verfü-
gung gestellt.

Das Weißbuch versteht sich als Thesenpapier
und Sammlung von umsetzungsorientierten
Handlungsoptionen für Entscheidungsträge-
rInnen. Es beinhaltet Vorschläge und Positionen
zur Verbesserung der FTI-Governance in Öster-
reich und skizziert ein Bündel von notwendigen
Reformschritten und konkreten Handlungsfel-
dern, die aus Sicht des Rates Voraussetzung für
das Erreichen der Innovationsführerschaft sind.
Ziel des Weißbuchs ist es, eine breite Diskussi-
on zu initiieren.

Das Weißbuch beinhaltet drei „Hebel“ und dar-
in enthalten 17 Handlungsfelder zur Verbesse-
rung der Steuerung des Systems. Im Folgen-
den werden die Hebel gemeinsam mit ihren
zentralen Handlungsfeldern skizziert.

Hebel 1: 
Vereinfachung der Förderlandschaft, 
Stärkung der Kernaktivitäten der Agenturen
Es bedarf einer Bereinigung bei den Förder-
agenturen und den an sie gerichteten Vorga-
ben, Erfolgskriterien, Aufgaben und Profile: 
Stärkung, Bereinigung und Erweiterung der Kernak-

tivitäten von FFG und aws: Die Österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) wird
zu einer vollständigen Technologie- und Inno-
vationsagentur ausgebaut. Damit ist eine Erwei-
terung ihrer Aufgabenbereiche verbunden: von
der Forschungsförderung bis hin zur Marktein-
führung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Dazu werden die Aufgabenbereiche der
Technologieförderung zwischen Austria
Wirtscha ftservice (aws) und FFG abgegli-
chen. Die aws stärkt damit ihr Profil als Förder-
bank für die Wirtschaft und positioniert sich
klar als Förderer eines dynamischen, innovati-
ven KMU-Sektors. Dazu wird ein eigener aws
Fonds für Gründungen und Venture Capital
etabliert. Dieser ist langfristig mit 500 Millio-
nen Euro für 5 bis 10 Jahre zu dotieren.
Prüfung einer geeigneten Form der Zusammenfüh-

rung von Christian Doppler-Gesellschaft (CDG) und
Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG): Durch die
Zusammenlegung entsteht eine zugkräftige
Agentur zur Kooperationsförderung, die auf die
Stärkung der Hochschulen durch jeweils zeitlich
befristete Forschungszentren ausgerichtet ist.
Dadurch wird die Übersetzung von Wissen-
schaft in die Wirtschaft stärker verankert. 
Beendigung der FTI-Aktivitäten des Klima- und

Energiefonds (KLIEN): Diese Agenden sind in die
Agenturen bzw. Ministerien zu integrieren. Die
Sinnhaftigkeit bzw. Wirksamkeit der Fortfüh-
rung weiterer Aufgaben ist zu prüfen.
Damit ist der Wissenschaftsfonds (FWF) unver-
ändert die zentrale Förderagentur für Grundla-
genforschung. Eine Agentur zur Kooperations-
förderung (CDG/LBG) wird an der Schnitt-
stelle von Grundlagenforschung und angewand-
ter Forschung positioniert: Sie stärkt damit den
Wissenstransfer von Hochschulen und For-
schungsinstitutionen in die Wirtschaft. Die
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) bleibt
die Förderagentur für angewandte Forschung
und unterstützt gleichzeitig die Produktent-
wicklung und Markteinführung. Die neu auf-
gestellte Austria Wirtschaftservice (aws) run-
det das Portfolio ab. Als Förderbank für die
Wirtschaft unterstützt sie dynamische und in-
novative KMUs sowie Unternehmensgründun-
gen und erhält dafür einen eigenen Fonds.

empfehlungen
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Hebel 2: 
Übertragung von Verantwortung,
mehr Überblick bei der FTI-
Steuerung und mehr Freiräume für
die Forschung

Planungs- und Abstimmungsprozesse im Be-
reich der Forschungsförderung müssen künf-
tig das gesamte FTI-System in Österreich be-
rücksichtigen. Dabei ist den Prinzipien Deregu-
lierung und Neuverteilung von Verantwortung
durch die Ministerien an die Agenturen ver-
stärkt Rechnung zu tragen:
Etablierung einer Gesamtmaßnahmenplanung zwi-

schen Ministerien und Förderagenturen: Auf Basis
konsolidierter Agenturportfolios soll die Ab-
stimmung mit den Förderagenturen künftig
entlang einer Gesamtmaßnahmenplanung er-
folgen. D.h. die Ministerien erarbeiten gemein-
sam mit der jeweiligen Agentur eine Mehrjah-
resplanung, die mit dem Finanzministerium
einmalig abgestimmt wird. Eingebettet in die
Mehrjahresplanung wird dann von den Eigen-
tümerministerien für jede Agentur ein spezifi-
sches Jahresprogramm verabschiedet, in dem
das Portfolio der Agentur definiert wird: Es be-
inhaltet Aufgaben, Themen und Förderpro-
gramme. Sind mehrere Ministerien für eine
Agentur verantwortlich, müssen sich diese auf
ein gemeinsames Jahresprogramm einigen. Da-
durch werden die derzeitigen, auf Einzelpro-
grammbasis vorgenommenen Prozesse zwischen
Ministerium, BMF und Agentur ersetzt. 
Erhöhung der budgetären Freiräume der Fachmini-

sterien und Agenturen: Auf Basis der Jahresplanun-
gen und den darin enthaltenen klaren Zielver-
einbarungen sollen den Fachministerien wie
auch den Förderagenturen künftig mehr dispo-
nible Mittel zur Verfügung stehen. Diese Mit-
tel können von den Akteuren selbstverantwort-
lich zur Zielerreichung eingesetzt werden. Nur
so können die Akteure flexibel auf kurzfristige
Chancen reagieren und neue Entwicklungen
aufgreifen. Es braucht dabei ein Grundvertrau-
en in die Verantwortungsträger und einen Fokus
auf Outputs und längerfristige Wirkungen.

Hebel 3: 
Positionierung von FTI als Priorität der 
gesamten Regierung
Die FTI-Strategie des Bundes ist zwar ambitio-
niert, jedoch legt sie sich auf keine verbindli-
chen Ziele fest – sie ist eher ein Richtungspa-
pier. Um die Umsetzung der Strategie entschie-
dener voranzutreiben, muss ein aktiver Reform-
prozess gestartet werden. Dieser muss auf der
höchsten politischen Ebene getragen werden.
Einführung einer „Reformagenda FTI“ unter Leitung

des Bundeskanzleramtes und in Kooperation mit allen
für FTI verantwortlichen Ministerien. Sie ist im Re-
gierungsprogramm verankert und muss ver-
bindliche politische Zielvorgaben sowie klare
Aufträge an die „Task Force FTI“ beinhalten. 
Verhandlung und Aktualisierung dieser Agenda bei

einer jährlichen Veranstaltung der „Task Force FTI auf
Ministerebene“: Die Reformagenda FTI soll ein-
mal im Jahr verhandelt werden – unter Leitung
des Bundeskanzlers und unter Beteiligung aller
relevanten MinisterInnen sowie der Fachöffent-
lichkeit.

Nach der Präsentation des Weißbuchs hat der
Rat erste Schritte unternommen, die Inhalte in
die politische Diskussion zu überführen. So ha-
ben die verantwortlichen MinisterInnen und
FraktionsführerInnen aller im Parlament vertre-
tenen Parteien kurz nach den Nationalratswah-
len Weißbücher erhalten. Auch den Verant-
wortlichen für die Regierungsverhandlungen
wurden die wichtigsten Themen aus dem Weiß-
buch in einem Schreiben des Vorsitzes als Input
des Rates übermittelt. Zuletzt hat der Rat Ge-
spräche mit VertreterInnen der betroffenen
Agenturen und Fördereinrichtungen initiiert.
Der Rat wird die Umsetzung seiner Empfehlun-
gen aus dem Weißbuch weiterhin unterstützen
und in Zusammenhang mit seinem Monito-
ringauftrag laufend beobachten.
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Bildung, Wissenschaft und Forschung sind für
die Zukunft Österreichs, seinen Wohlstand und
seine Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender
Bedeutung. Daher muss es das vordringliche An-
liegen jeder österreichischen Bundesregierung
sein, für diese Bereiche sowohl optimale Rah-
menbedingungen zu schaffen als auch eine ange-
messene finanzielle Ausstattung zur Verfügung zu
stellen. 

Finanzierung Universitäten
Im Bereich der Finanzierung der Universitäten
gibt es bereits seit mehreren Jahren eine Schief-
lage, die eine positive Entwicklung der Univer-
sitäten behindert. So leiden die österreichischen
Universitäten schon seit Jahren unter einer un-
zureichenden Finanzierung.
Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung erachtet es daher als dringend not-
wendig, den General University Fund (GUF)
zur besseren Universitätsfinanzierung deutlich
zu erhöhen. 
Gleichzeitig ist es notwendig, die kompetiti-
ven Forschungsanteile deutlich zu erhöhen.
Hierbei kommt der wettbewerblichen Einwer-
bung von Forschungsmitteln über den Fonds
zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung (FWF) für die internationale Entwick-
lung der Universitäten eine wesentliche Rolle
zu. Die dazu notwendige Voraussetzung ist je-
doch eine ausreichende Finanzierung des FWF.
Gleichzeitig ist auch die Finanzierung der ko-
operativen und angewandten Forschungsförde-
rung in der Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) zu erhöhen.
Des Weiteren bedeutet die Tatsache, dass nicht
die Universitäten, sondern die Bundes-Immobi-
lien-Gesellschaft (BIG) Eigentümerin der öster-
reichischen Universitätsgebäude ist, eine massi-
ve Belastung für die Universitäten. Die BIG er-
füllt professionell die Aufgabe, die für den lau-
fenden universitären Betrieb notwendigen

Räumlichkeiten, inklusive Infrastruktur,
„nach marktorientierten Grundsätzen“ be-
reitzustellen. Daraus ergibt sich aber, dass
die Universitäten derzeit rund 240 Millionen
Euro im Jahr an Mietkosten an die BIG zahlen
müssen. 
Der Rat empfiehlt als Ausdruck einer zukunfts-
verantwortlichen Budgetgestaltung

denGeneral University Fund (GUF) um min-
destens 260 Millionen Euro pro Jahr aufzusto-
cken, 
das Budget für grundlagenorientierte For-
schung (FWF, ÖAW, CDG) um 200 Millionen
Euro pro Jahr zu erhöhen,
das Budget für angewandte Forschung (FFG)
um 200 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen,
den Universitäten die von der BIG verwalteten
Eigentumsanteile an den von ihnen genutzten
Immobilien zu übertragen und damit die bis-
herigen Mietzahlungen (ca. 240 Mio. Euro) in
den Universitätsbudgets verwenden zu können.

Selbst bei Umsetzung dieser Maßnahmen ist das
Universitätssystem durch die im österreichischen
Bundeshaushalt darzustellende zusätzliche Fi-
nanzierung von 900 Millionen Euro immer noch
weit weg von vergleichbaren internationalen
Spitzenuniversitäten wie etwa der ETH Zürich,
würde damit 2020 weder das Ziel von 2 Prozent
des BIP für den tertiären Sektor noch 3,76 Pro-
zent des BIP als Forschungsquote waren, hätte
aber damit stark verbesserte Entwicklungsmög-
lichkeiten.

Universitäten Forschung/Lehre
Die in den derzeit laufenden Regierungsbildungs-
verhandlungen angedachte Aufteilung der Agen-
den des Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung (BMWF) auf andere Ressorts wä-
re ein schwerer Rückschlag für Österreich in sei-
nen Bemühungen, in Europa in die Gruppe der
Innovation Leader vorzustoßen. Die Trennung
der Hochschulen von deren Forschung würde

33

empfehlungenEmpfehlung zur Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftssystems –
Empfehlung vom 5. November 2013

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 33 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Präambel
Der Rat für für FTE hat in Empfehlungen vom
24. März. 2011, 19. September 2012 und 27.
März 2013 den Bereich der Strukturfonds be-
handelt. Ergänzend zu den bereits bestehenden
Empfehlungen werden in diesem Dokument ei-
nige Punkte zur Vereinfachung von Abrechnun-
gen gesondert hervorgehoben und betrachtet. 

Der Rat hat in seiner Empfehlung vom 27. März
2013 die Ausarbeitung von geeigneten Richtli-
nien empfohlen, um bestehenden Problemen,
die durch die Anwendung der Allgemeinen Rah-
menrichtlinien entstehen, zu begegnen. Ergän-
zend dazu werden in der gegenständlichen Emp-
fehlung einige konkrete Beispiele genannt.

nicht nur zu einer Marginalisierung die-
ser Bereiche führen, sondern darüber hi-
naus auch bedeuten, dass die Universitä-

ten künftig ihre Leistungsvereinbarungen
mit mehreren Ministerien verhandeln müs-

sen, verbunden mit dem Risiko, zwischen zwei
Stühlen durchzufallen.
Der Rat empfiehlt,

die Option einer Aufteilung der ministeriel-
len Kompetenzen des BMWF fallen zu lassen,
und stattdessen den Bereichen Wissenschaft
und Forschung jene Bedeutung zuzumessen,
die ihnen aufgrund ihrer Bedeutung für die
Zukunft Österreichs zukommt. Aufbauend auf
der Forschungsstrategie der Bundesregierung
aus dem Jahr 2011 braucht es nicht nur ein kla-
res Bekenntnis, sondern auch tatsächliches En-
gagement der gesamten Regierung und neue
Schubkraft in Richtung Reformbestrebungen
– unabhängig von jeglicher Parteipolitik.

Studienplatzfinanzierung
Die Zahl der Studierenden hat in den vergange-
nen Jahren erfreulicherweise stark zugenommen.
Waren es im Studienjahr 2001/02 noch 26.850
erstzugelassene StudienanfängerInnen, so began-
nen im Studienjahr 2006/07 bereits 33.515 Per-
sonen ein Studium, im Studienjahr 2011/12 wa-
ren es 44.452 Personen. Gleichzeitig blieben je-
doch die Ausgaben pro Studierenden deutlich
hinter dem Niveau anderer Länder zurück, eine

klare Lösung zur Studienplatzfinanzierung konn-
te bis dato nicht gefunden werden. 
Problematisch ist zudem die derzeit bestehende
Gestaltung der Zugangsregelungen und der Stu-
dieneingangsphase. Einige Universitäten setzen
diese Instrumente schon sehr erfolgreich ein. Es
sollte daher im autonomen Ermessen der Univer-
sitäten liegen, welche Instrumente zu welchem
Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Mit Unterstüt-
zung der Studieneingangsphase sollen Studienan-
fängerInnen einen Überblick über die Inhalte des
von ihnen gewählten Studiums erhalten und so
die individuell beste Ausbildung wählen können.
Die aktuelle Situation ist jedoch geprägt von un-
klaren Vorgaben seitens des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung (BMWF) und
dementsprechend unterschiedlichen Umsetzungs-
maßnahmen an den Universitäten. 
Der Rat empfiehlt 

die rasche Ausarbeitung einer tragfähigen Stu-
dienplatzfinanzierung auf Basis eines sozial
ausgewogenen Zusammenspiels zwischen Stu-
dienbeiträgen und Stipendiensystem, sowie
die Entwicklung fairer Zugangsregelungen,
welche die aktiv Studierenden unterstützen
und „Karteileichen“ künftig vermeiden.

Der Rat richtet diese Empfehlung insbesondere
an jene Mitglieder, die derzeit im Rahmen der
Regierungsbildungsverhandlungen Verantwor-
tung für die Zukunft des Wissenschafts- und
Forschungssystems Österreichs tragen.
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38 Europa 2020 Strategie 

Die genannten Inhalte sind auf EFRE (Europäi-
scher Fonds für regionale Entwicklung) ausge-
richtet, sind aber sinngemäß auch bei anderen na-
tionalen Förderinstrumenten zur Anwendung zu
bringen. 

Ausgangslage und Zielsetzung
Mit Stand November 2013 zeigt sich, dass zum
Ende der aktuellen Periode bei weitem nicht al-
le Mittel vergeben werden konnten, was in erster
Linie mit hohem administrativen Aufwand und
ungenügender Rechtssicherheit hinsichtlich för-
derbarer Kosten nach Abschluss der Projekte er-
klärt werden kann. 
Gemäß der Vorgabe der Europäischen Kommis-
sion38 wurden für die Finanzierungsperiode 2014
bis 2020 elf Förderprioritäten definiert. Auf die
Förderpriorität 1 „FTEI“ sollen gemeinsam mit
den Förderprioritäten „IKT“, „KMU“ und „CO2“
80 Prozent der Mittel entfallen. Um einem ähn-
lichen Effekt von nicht abrufbaren Fördermitteln
in der kommenden Periode entgegen zu treten, hat
der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung nachstehende Empfehlung beschlossen. 

Ratsempfehlung
Der Rat empfiehlt zur Vereinfachung der Zustän-
digkeiten und hinsichtlich eines fundierten Kom-
petenzaufbaus die Zusammenführung der derzeit
zahlreichen bestehenden First Level Control
(FLC) Einheiten. Dadurch wird die derzeitige Si-
tuation entschärft, dass in mehr als 90 österreich-
weiten FLC Stellen ein umfassendes Wissen über
die Vielfalt unterschiedlicher Richtlinien perma-
nent vorgehalten werden muss. Eine Zentralisie-
rung würde die Spezialisierung von MitarbeiterIn-
nen und somit den verstärkten Aufbau von Exper-
tise zulassen. In Kombination mit einer verbesser-
ten Abstimmung von First und Second Level
Control muss dies in weiterer Folge zu einer trans-
parenteren Abwicklung führen. Für Fördernehme-
rInnen muss der Anspruch auf Rechtssicherheit
somit insbesondere bei Prüfungen durch die Se-

cond Level Control künftig erkennbar
verbessert werden. 
Der Rat empfiehlt in Hinblick auf die Er-
stellung von Förderfähigkeitsrichtlinien ei-
ne Angemessenheit der Regeln für die Um-
setzung der Förderpriorität 1 „FTEI“. Da For-
schungsprojekte meist einen sehr intensiven Anteil
bei Personalkosten und kleinteiligen Einzelrech-
nungen haben, muss hier die Grundlage für eine
einfache und administrierbare Vorgehensweise ge-
schaffen werden. Dazu zählen insbesondere: 

Vereinfachungen bei der Nachweisführung von
Lohnnebenkosten. Eine personenbezogene, mo-
natsweise Nachweisführung erfordert einen un-
verhältnismäßigen Mehraufwand. Die erforder-
liche Schwärzung anderer Buchungszeilen bei
Sammelüberweisungen könnte entfallen, wenn
Bestätigungen des Finanzamts und der Gebiets-
krankenkasse über Zahlungen bestehen. 
Anerkennung von elektronisch ausgefertigten
Rechnungen. Eine parallele Führung von elektro-
nischer und gedruckter Originalrechnung wür-
de hingegen keine Vereinfachung, sondern ei-
nen weiteren Administrationsaufwand darstel-
len. 
Geringwertige Verbrauchsmaterialien sollen ge-
mäß den im Projekt verbrauchten Mengen ab-
gerechnet werden. Eine nachvollziehbare Nach-
weisführung von Lagerentnahme gleichwertiger
Materialien ist sicherzustellen, hingegen ist die
eindeutige Zuordnung verwendeter Materialien
zum entsprechenden Beleg nicht angemessen. 
Über das Bundesrechenzentrum abgewickelte
Transaktionen, insbesondere Gehaltsüberwei-
sungen, bedingen keine weiteren Nachweisfüh-
rungen. Das Bundesrechenzentrum ist als aner-
kannte Verrechnungsstelle nicht ohne begründe-
te Verdachtsmomente in Frage zu stellen. 

Der Rat wiederholt seine Empfehlung, dass den be-
stehenden Problemen, die durch die Anwendung
der Allgemeinen Rahmenrichtlinien entstehen,
durch Ausarbeitung geeigneter Richtlinien zu be-
gegnen ist. 
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Präambel
In Folge des Beschlusses des Stiftungsrates

der Nationalstiftung FTE vom 17. Septem-
ber 2013 wurde der Rat gemäß Paragraph 11
Abs. 1 Z 1 des FTE-Nationalstiftungsgesetzes
vom Vorsitzenden der Nationalstiftung für FTE
eingeladen, eine Empfehlung über die Verwen-
dung der Fördermittel der Stiftung für das Jahr
2014 abzugeben. 
Das gesamte Antragsvolumen für 2014 beträgt
148,8 Millionen Euro. Der Stiftungsrat ersucht
den Rat um eine Stellungnahme vor dem Hin-
tergrund dreier möglicher Szenarien an verfüg-
baren Stiftungsmitteln für 2014: 

Szenario 1) 60 Millionen Euro 
Szenario 2) 70 Millionen Euro 
Szenario 3) 80 Millionen Euro
In Zeiten angespannter öffentlicher Budgets kommt
der Nationalstiftung eine besondere Bedeutung zu,
die sich in der Unterstützung von langfristig wirken-
den, interdisziplinären Forschungsmaßnahmen ma-
nifestiert (siehe Paragraph 2 des FTE-Nationalstif-
tungsgesetzes). Grundlage für die Entscheidung zur
Mittelvergabe ist die strategische Bedeutung und ge-
sellschaftspolitische Relevanz der eingereichten Vor-
haben und deren Einordnung in den Gesamtkon-
text der österreichischen Forschungsförderung. Für

36

Empfehlung zur Verwendung der Mittel aus der Nationalstiftung FTE für 2014 –
Empfehlung vom 3. Dezember 2013
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Begünstigter Titel beantragte Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 
Summe Empfehlung Empfehlung Empfehlung  
in Mio. EUR 60 Mio. EUR 70 Mio. EUR 80 Mio. EUR

FFG Headquarter – Neu 25 4 5 6

FFG Dienstleistungs- 10 4 4 4
initiative – DLI

FFG Forschungs- 12,6 7,5 7,5 7,5
partnerschaften

FFG Bridge 30 5,9 9,4 9,9

FWF / FFG Translational 3,9 3,9 3,9
Research

FWF SFBs und DKs 19,1 12 15 19
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Begründung – Kommentar

        

Eine sinnvolle Umsetzung der Headquarterstrategie bedingt einen entsprechenden finanziellen Einsatz, der mit den beantragten 25 Millionen Euro nachvoll-
ziehbar argumentiert werden kann. Die FFG hat für das umgestal-tete Programm Competence Headquarter Verbesserungen auf Basis der Evaluierung 
vorgenommen. Der Rat empfiehlt Mittelzuwendung für einen Programmpiloten. 

Der Bereich der DLI bedient ein relativ junges Gebiet der Forschungs-förderung. Erfahrungen sind hier nur bedingt gegeben. Eine Bewertung bisheriger
Aktivitäten soll bis 2015 erfolgen. Daher ist eine Dotierung jedenfalls zu empfehlen, um hier eine entsprechende Bewertungsbasis zu generieren. 

Die Stärkung des Humankapitals und die Verbindung von Ausbildungen im Einklang mit der Bedarfslage der Industrie ist ein wichtiger Anspruch, der auch in
den verschiedenen strategischen Dokumenten auf nationaler und europäischer Ebene gefordert wird. Der Antrag zu den Forschungspartnerschaften erfüllt die
sen Anspruch und wird daher im entsprechenden Umfang empfohlen. 

Bridge ist ein wesentliches Instrument für die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. Eine nachhaltige Dotierung wird daher wie in den letzten Jahren
empfohlen. 

„Translational Research“ ist das zweite Standbein des erfolgreichen Brückenschlagprogramms. Der Rat hat bereits in früheren Stellung-nahmen bedauert, 
dass sich der FWF aus budgetären Gründen aus dem Brückenschlagprogramm zurückziehen musste. FWF und FFG sind aufgefordert bis März 2014 einen
Vorschlag zur gemeinsamen Abwicklung dieses Teils des Brückenschlagprogramms vorzulegen. Sollte die Dotierung dieses Programms seitens des
Stiftungsrats aus formellen Gründen nicht möglich sein, schlägt der Rat vor, die Hälfte der hier vorgeschlagenen Mittel jeweils dem Bridge-Programm der FFG
bzw. den SFBs und DKs des FWF zuzuschreiben.

Die Spezialforschungsbereiche (SFB) sind ein herausragender interdis-ziplinärer Forschungsansatz mit sehr hoher Qualität und hohem Anspruch an Forschung
und Lehre. Mit den Doktoratskollegs sind Instrumente für die Ausbildung eines hoch qualifizierten akademischen Nachwuchses entstanden. Eine Reduktion 
der Fördersumme aufgrund der zur Verfügung stehenden Gesamtsumme ist allerdings unter den ersten beiden Szenarien notwendig.

die Vergaben der Mittel für 2014 wurden zudem
vom Rat FTE in seiner Empfehlung vom 6. Juni
2013 folgende Schwerpunkte definiert:

Stärkung der Forschungsinfrastruktur durch
Fokussierung auf Initiativen mit entsprechen-
den kritischen Größen und Risikopotential
Stärkung der nationalen Humanpotentialbasis
Risikokapitalstärkung
Stärkung des Beitrages des geistigen Eigen-
tumsschutzes zu Wachstum und Innovation 
Stärkung des Innovationspotenzials durch
‚Open Innovation‘
Koordinierung und Abstimmung von regiona-
len und Bundes-FTI-Aktivitäten 
Exzellenz in der Grundlagenforschung
Maßnahmen zur Stärkung des österreichischen
Standortes für forschungsaktive Unternehmen

Empfehlung
Die Anträge der Begünstigten für die För-
derung durch die Nationalstiftung stim-
men grundsätzlich mit der Ratsempfeh-
lung zur Schwerpunktsetzung vom 6. Juni
2013 überein und können daher prinzipiell
unterstützt werden. 
Vor dem Hintergrund des kürzlich publizierten
Weißbuchs des Rates zur Steuerung des FTI-Sys-
tems soll die LBG mit der CDG zusammengeführt
werden. Dieser Hinweis wird mit der Empfeh-
lung für das Jahr 2014 kommuniziert und soll für
die Antragstellung 2015 berücksichtigt werden.
Nach eingehender Konsultation und unter Rück-
sichtnahme auf die drei von der Nationalstiftung
kommunizierten Finanzierungsszenarien emp-
fiehlt der Rat für FTE folgende Mittelverteilung: 

empfehlungen
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beantragte Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 
Be- Titel Summe Empfehlung Empfehlung Empfehlung  
günstigter in Mio. EUR 60 Mio. EUR 70 Mio. EUR 80 Mio. EUR

FWF Matching Funds 2,87 2,9 2,9 2,9

ÖAW New Frontiers 8 4 4 4
Groups

ÖAW Imaging 3,5 0 0 0

ÖAW Digital Humanities 4,44 1 1 4

LBG Neulateinische 1,91 0 0 0
Studien

LBG Open Innovation 2,14 2,1 2,1 2,1
Kompetenz

LBG Postdocs Health 2,69 0,8 0,8 0,8
Sciences

CDG 9 CD Labors 10,4 4,5 7 7

aws Venture Capital 5,39 5,4 5,4 5,4
Initiative

aws Service Innovation 3,45 2 2 3,5

aws Internationalisierung 7,3 0 0 0
KMU

Summe In Mio. EUR 148,8 60,0 70,0 80,0

empfehlungen
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Begründung – Kommentar

        

Matching Funds ist ein innovatives Governance-Modell im Sinne einer effizienten Verschränkung von Bundes- und Länderförderung und verfolgt in 
besonderem die Schwerpunkte und Empfehlungen des RFTE. Eine Förderung im vollen Umfang wird empfohlen.

Das Programm des ÖAW „New Frontiers Groups“ ist ein hochrisikoreicher Ansatz neue Forschungsthemen zu etablieren und bietet jungen
WissenschaftlerInnen die Chance, selbständig „cutting edge“-Themen zu bearbeiten. Im Sinne der Empfehlung des RFTE mehr Risiko in der
Forschungsförderung zu ermöglichen, wird eine Förderung im entsprechenden Umfang empfohlen.

Imaging stellt ein weiteres Forschungsinfrastrukturprojekt der ÖAW dar. Es sollen damit Kooperationen auf diesem Gebiet gestärkt werden. Imaging stellt einen
sich sehr rasch entwickelnden Forschungsbereich dar, der in zahlreichen Disziplinen von großer Bedeutung ist. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel
und des in Relation geringeren Effektes auf die FTI-Gesamtstruktur wird allerdings keine Förderung empfohlen.

Das Programm dient dem Aufbau von modernster Forschungsinfrastruktur in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Verknüpfung mit State-of-the-art
Informations-technologien. Insbesondere die Forschungsinfrastruktur für GSK ist in vielfältiger Weise unter Druck und es stellt daher dieses Programm eine
gute Möglichkeit dar, Daten und Ergebnisse aus diesen Forschungs-bereichen sichtbarer zu machen. Digital Humanities ist aufgrund seiner Konzeption ein
geeignetes Instrument zur Vernetzung wissenschaftlicher Daten. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel, dem relativ geringen Effekt auf die FTI-
Gesamtstruktur sowie der Priorisierung der New Frontiers Groups wird allerdings nur eingeschränkt eine Förderung als Pilot empfohlen.

Die Weiterführung des Instituts für Neulateinische Studien erscheint sinnvoll, sollte jedoch 2014 vor dem Hintergrund der dann vorliegenden Evaluierung neu
bewertet werden. Eine Neueinreichung wird empfohlen.

Der geplante Aufbau von Open Innovation Kompetenz entspricht der Schwerpunkt-Empfehlung 2014 des RFTE.

Der geplante Aufbau eines internationalen Postdoc-Programms im Bereich Health Sciences entspricht vor allem der Zielsetzung einer Stärkung der
Humanpotentialbasis. Als Pilot zu empfehlen. Eine Bewertung des Piloten soll nach drei Jahren erfolgen.

Hinsichtlich der Anträge eine Fortführung der bewährten CD-Labor Charakteristika. Je nach verfügbaren Mitteln sollte eine Reihe der beantragten CD-Labors
gefördert werden, da CD-Labors eine wichtige Rolle im Wissenstransfersystem einnehmen. Die Auswahl der Labors soll in bilateraler Abstimmung zwischen
dem Rat und den Gremien der CDG erfolgen.

Die Venture Capital Initiative spricht den absoluten Schwachpunkt der österreichischen FTI-Landschaft an. Mit der geplanten Einbindung der EFRE-Mittel auch
programmtechnisch sehr innovativ. Mittelausstattung sollte in allen 3 Szenarien in der vollen Höhe gegeben sein.

Eine neue Idee, die den sehr wichtigen Trend der Dienstleistungsinnovation aufgreift und ihn mit der notwendigen Stärkung des Risikokapitals für
Gründerteams in diesem Sektor verknüpft. 

Im Kontext der BMVIT-Initiative „Haus der Zukunft“ ein innovatives Förderkonzept, das neben dem Internationalisierungsaspekt auch das Thema geistiges
Eigentum anspricht. Als Pilot und je nach Verfügbarkeit der Mittel jedenfalls förderwürdig. Aufgrund der Priorisierung der anderen aws-Anträge für 2014 kann
allerdings keine Mittelzuwendung empfohlen werden. 
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Hintergrund
Der Abstand Österreichs zu den EU Inno-

vation Leaders beruht vor allem auf Schwä-
chen in der Marktüberleitung der Forschungs-
ergebnisse. Die Bedeutung des Wissenstrans-
fers in die Unternehmen sowie eine stärkere
Nutzung der wissenschaftlichen Forschungsba-
sis wird in der EU-Strategie „Europa 2020“
und im Nationalen Reformprogramm Öster-
reichs zur Umsetzung der Europastrategie eben-
so betont wie in der FTI-Strategie der Bundes-
regierung („Der Weg zum Innovation Leader“).
Der Transfer von neuen Erkenntnissen und
neuen Geschäftsmodellen in marktfähige Pro-
dukte und Dienstleistungen ist aber komplex,
geht manchmal auf kulturelle Besonderheiten
wie die geringe Risikobereitschaft und oft auch
auf strukturelle Schwächen und mangelnde
Rahmenbedingungen zurück. Eine Verbesse-
rung der Performance des österreichischen Wis-
senstransfers kann daher nur durch langfristige
und nachhaltige Bemühungen aller beteiligten
Akteure erzielt werden.
Der Rat hat sich in den letzten Jahren bereits
mehrfach mit den Themen Wissenstransfer und
Gründungen auseinandergesetzt, u.a. in seiner
Empfehlung vom 24. November 2011 zur effi-
zienten Umsetzung von Forschungsergebnissen
in Innovationen bzw. einer weiteren Empfeh-
lung zum FTI-bezogenen Gründungsgesche-
hen vom 19. November 2012. 
Ein Großteil dieser Empfehlungen wird von
den Akteuren im FTI-System, v.a. den Minis-
terien und den Agenturen, bereits umgesetzt.
Beispielsweise hat die FFG in der Zwischenzeit
die Einrichtung eines Industrial PhD Pro-
gramms in Angriff genommen. 
Der Wissenstransfer hat aber viele Facetten und
die Förderinstrumente der Ministerien wie

Christian Doppler Labors, COMET-Kompe-
tenzzentren, Research Studios Austria oder Lau-
ra Bassi unterstützen gemäß den jeweiligen Res-
sortschwerpunkten den Technologietransfer
zwischen Universitäten und der Wirtschaft. Da-
bei werden auch mögliche Prototypen bis hin
zur Umsetzung der Ergebnisse im kooperieren-
den Unternehmen gefördert.
Ein anderer Zugang ist die Verwertung von
Forschungsergebnissen durch die Gründung
von innovativen Unternehmen. Dabei werden
in Programmen wie AplusB die ersten Schritte
eines Unternehmensaufbaus unterstützt, die
zwischen Forschung, Prototyp und Unterneh-
mensgründung liegen.
Eine weitere Schiene stellt das neue Programm
des BMWFJ und des BMWF zu „Wissenstrans-
ferzentren und IPR Verwertung“ dar. Mit die-
ser Programmschiene, die auf den früheren Ini-
tiativen uni:invent bzw. PRIZE aufbaut, werden
wichtige Fragen im Wissens- und Technologie-
transfer adressiert. Modul 1 fördert die Errich-
tung regionaler Wissenstransferzentren, eines
thematischen Wissenstransferzentrums zu Life
Sciences und forciert im Besonderen den Wis-
senstransfer aus den GSK39. Modul 2 hilft den
Universitäten speziell bei der Patentanmeldung.
Modul 3 „Prototypenentwicklung“ unterstützt
gezielt die Proof-of-Concept-Phase, eine be-
sonders wichtige und sensible Phase im Rah-
men der Marktüberleitung.
Definition Proof-of-Concept
Ein Proof-of-Concept (zu Deutsch: Machbar-
keitsnachweis), auch als Proof-of-Principle be-
zeichnet, ist ein Meilenstein, an dem die prin-
zipielle Durchführbarkeit eines Vorhabens be-
legt ist. Vielfach ist der positive oder negative
Machbarkeitsnachweis das Ergebnis einer

Empfehlung zu einer optimierten Proof-of-Concept-Unterstützung im Wissenstransfer –
Empfehlung vom 3. Dezember 2013

empfehlungen
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Machbarkeitsstudie. In der Regel ist mit dem
Proof-of-Concept meist die Entwicklung eines
Prototyps verbunden, der die benötigte Kern-
funktionalität aufweist.
Mittels eines Proof-of-Concept können Risi-
ken in der Entscheidung minimiert werden. In
der Regel stehen folgende Argumente im Vor-
dergrund:

Risikominimierung für Entscheidungsgrund-
lagen und Budget
Validierung kritischer Anforderungen an die
Anwendung
Akzeptanztest der Anwendung in Zusam-
menarbeit mit Herstellern und Partnern

Internationale Beispiele für Proof-of-
Concept-Programme
Mit dem Förderprogramm „Proof-of-Concept“
will der ERC40 die Kluft zwischen Grundlagen-
forschung und frühen Phasen einer marktfähi-
gen Innovation überbrücken. Im Zuge dieser
unter dem 7. EU-Rahmenprogramm finanzier-
ten Initiative können Forscher, die bereits vom
ERC gefördert werden, jeweils bis zu 150.000
Euro erhalten (100 Prozent der Kosten plus 7
Prozent der Gemeinkosten), um ihre Forschung
der Markteinführung näher zu bringen. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass zuvor ein ERC-
Grant zugesagt wurde. Die Forscher können
mit den zusätzlichen Mitteln etwa Marktfor-
schung, technische Validierung und die Analy-
se wirtschaftlicher und betrieblicher Möglich-
keiten finanzieren. Ca. 15 Prozent der bisher ge-
förderten Projekte sind übrigens im Bereich der
GSK anzusiedeln.
Mit Mitteln des ‚Danish Council for Techno-
logy and Innovation‘ können Proof-of-Con-
cept-Projekte von öffentlichen Forschungsein-
richtungen in Dänemark finanziert werden. Das
Ziel ist die Erleichterung der kommerziellen
Verwertung von Erfindungen, indem eine de-
taillierte Dokumentation technischer und kom-
merzieller Potenziale erarbeitet wird. Forsche-

rInnen erhalten zu diesem Zweck in ei-
ner ersten Runde bis zu 100.000 Euro
für 18 Monate. Ein Top-up von weite-
ren 100.000 Euro ist für vielversprechen-
de Projekte möglich. Das Programm läuft
seit 2007 und ca. 50 Prozent der evaluierten
Projekte haben zur Gründung von Spin-offs
geführt.
Das von der staatlichen finnischen Agentur TE-
KES abgewickelte TULI-Programm dient der
Evaluierung des Kommerzialisierungspotenzi-
als von Forschungsergebnissen und hat Univer-
sitäten, Forschungsinstitutionen und Fachhoch-
schulen als Zielgruppen. Der Ansatzpunkt von
TULI ist die Evaluierung von Forschungsergeb-
nissen auf ihre Kommerzialisierbarkeit hin und
die finanzielle Unterstützung dieses Prozesses.
Hierbei sind verschiedene Finanzierungsstufen
vorgesehen. Die erste Stufe wird mit bis zu
5.000 Euro gefördert und dauert einige Wo-
chen. Die nächsten Stufen („Evaluation Pha-
se“ – bis 20.000 Euro; „Refinement Phase“ – bis
30.000 Euro) dauern länger, nämlich ein bis
drei Monate bzw. ein bis sechs Monate. Am En-
de steht die detaillierte Definition eines Kom-
merzialisierungsmodells. Das übergeordnete Ziel
liegt ferner im Hervorbringen neuer forschungs-
geleiteter Unternehmen mit der Unterstützung
von Lizenzverträgen und Wissenstransfer.

Empfehlung
1. Erweiterung des Begünstigtenkreises der Pro-
of-of-Concept-Unterstützung
Das PreSeed Programm der aws ist grundsätz-
lich hochtechnologieorientiert und stellt als
Startup Förderung für die Vorgründungsphase
auf zukünftige Unternehmer ab. Wie die posi-
tiven Erfahrungen aus dem einmaligen PreSeed
Pilotcall für innovative Dienstleister im Jahr
2010 gezeigt haben, ist hinsichtlich des Be-
günstigtenkreises Bedarf für eine Erweiterung
gegeben. 

41
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Die Machbarkeitsstudien der FFG Ba-
sisprogramme, die als externe Studien
bei einer dritten Forschungsinstitution

in Auftrag gegeben werden, sind eben-
falls nur für KMUs und Start-ups vorge-

sehen. Im Rahmen der Sondierungen des
Bereichs Thematische Programme der FFG
kann die technische Durchführbarkeit von in-
novativen Ideen und Konzepten überprüft wer-
den. Bei Sondierungen sind neben Unterneh-
men auch Universitäten, Fachhochschulen und
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen an-
tragsberechtigt. 
Der PRIZE-Wettbewerb fokussiert ganz auf die
Prototypenentwicklung an Universitäten. Die
Universitäten können jetzt zwar im PRIZE-
Nachfolger, dem Modul 3 des Programms zu
Wissenstransferzentren, im Rahmen sogenann-
ter Kooperationsprojekte mit anderen Universi-
täten bzw. nichtuniversitären Partnern wie der
ÖAW zusammenarbeiten. In der Praxis wird das
jedoch bisher selten nachgefragt.41 Durch den
Fokus auf patentfähige oder patentierte Erfin-
dungen ergibt sich ebenfalls eine grundsätzliche
Beschränkung auf Hochtechnologiebranchen.
Auch wenn aus budgetären Gründen etwaige
Einschränkungen auf Hochtechnologie und eini-
ge Typen von Begünstigten nachvollziehbar sind,
erscheint dies mit Blick auf die Wirkung im In-
novationssystem nicht ausreichend, da es sich um
eine künstliche Verengung des Ideenwettbewerbs
handelt. Eine umfassende Proof-of-Concept-För-
derung muss nicht notwendigerweise im Rah-
men eines einzigen Programmes erfolgen. Eine
Anpassung oder Ergänzung der bestehenden För-
derlinien wird aber vorzunehmen sein. 
Der Rat empfiehlt daher,

die verfügbaren Proof-of-Concept-relevanten
Förderlinien auf ihre Zielgenauigkeit und in-
novationspolitische Gesamtwirkung zu ana-
lysieren und zu bewerten. 

im Rahmen einer umfassenden Proof-of-
Concept-Unterstützung alle wissens- und
technologieintensiven sowie kreativen und
sozialen Bereiche unter Einschluss der GSK
und des Sektors der innovativen Dienstleis-
tungen zu fördern. 
Proof-of-Concept-Förderungen für alle poten-
tiellen Begünstigten bereitzustellen. Neben
Unternehmen muss vor allem der akademi-
sche Sektor gut einbezogen werden. Dies
schließt konkret neben den Universitäten auch
die außeruniversitäre Forschung sowie Fach-
hochschulen und EinzelforscherInnen ein. 

2. Gestaltung und Abwicklung der Proof-of-
Concept-Förderinstrumente 
Hinderlich für den Transfer von Technologie
und Knowhow in den Markt sind oft die Be-
stimmungen des Beihilfenrechts. Marktreife
Entwicklungen dürfen nicht gefördert werden.
Für marktnahe Entwicklungen gibt es wieder-
um sehr niedrige Förderquoten, die vor allem
für die wissenschaftlichen Projektpartner oft
ein Hindernis darstellen. Zielführend ist es da-
her im Rahmen der Proof-of-Concept-Unter-
stützung neben der Ausschöpfung der nicht
beihilfenrelevanten Möglichkeiten mit De-mi-
nimis-Beihilfen zu arbeiten. 
Derzeit werden im Vorgründungsprogramm Pre-
Seed bei einer typischen Projektlaufzeit von 12
bis 18 Monaten bis zu 200.000 Euro für die wis-
senschaftliche Durchführung, Überprüfung und
Vorbereitung des Proof-of-Concept, für Studien-
und Konzeptkosten wie auch Marktanalysen,
Beratungs- und Trainingsmaßnahmen rechtli-
cher und organisatorischer Natur gefördert.
Bei den FFG-Machbarkeitsstudien werden mit
maximal 30.000 Euro explizit externe Studien
und keinesfalls beim Antragsteller angefallene
Kosten (wie z.B. für einen Prototypen) geför-
dert. Bei Sondierungen in den FFG-Themati-

42
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41 Laut Auskunft der aws befindet sich unter den 29 Anträgen, die für die 1. Ausschreibung im Herbst 2013 eingereicht wur-
den, lediglich einer mit einem nichtuniversitären Kooperationspartner. 
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schen Programmen werden alle der technischen
Durchführbarkeit und der Konzepterstellung
zurechenbaren Kosten anerkannt. Die bean-
tragte Förderung für Sondierungen beträgt bis
zu 200.000 Euro für eine Laufzeit von maximal
12 Monaten. 
Der PRIZE-Nachfolger, das Modul 3 zur Pro-
totypenförderung, fördert bis zu 70 Prozent der
projektspezifischen Prototypenkosten bis zu ei-
ner Förderhöhe von 100.000 Euro bei einfa-
chen und 150.000 Euro bei Kooperationspro-
jekten für eine maximale Laufzeit von 18 Mo-
naten. 
Bei der praktischen Umsetzung von Proof-of-
Concept-Projekten, v.a. bei technischen Proto-
typen, stellen sich auch oft Fragen organisato-
rischer Natur, z.B. nach der Verfügbarkeit von
speziellen Versuchslabors, Geräten und anderer
technischer Infrastruktur. 
Der Rat empfiehlt daher,

für eine Proof-of-Concept-Unterstützung mit
adäquaten Förderquoten weiterhin die De-
minimis-Regeln des EU-Beihilfenrechts für
Unternehmensförderungen auszuschöpfen.
mit Förderinstrumenten zu Proof-of-Con-
cept neben der technischen Machbarkeit und
Validierung, wenn notwendig, auch wirt-
schaftliche, soziale, rechtliche sowie organisa-
torische Fragen abzudecken. 
nach finnischem Vorbild die verfügbaren Pro-
of-of-Concept-Förderungen mehrphasig mit
eingebauten Go/No Go-Entscheidungen auf-
zusetzen, sodass die Effizienz des Kommerzia-
lisierungsprozesses gesteigert wird. 
für die Durchführung von Proof-of-Concept-
Projekten die Inkubatorfunktion und Coa-
chingprogramme bestehender Einrichtungen
wie der AplusB- bzw. Technologietransfer-
Zentren verstärkt in Anspruch zu nehmen
sowie – wie für die Initiative „Living Labs“
angekündigt – die frühzeitige und systemati-

sche Einbindung der Nutzerperspek-
tive in den Innovationsprozess zu for-
cieren.

3. Optimierung der Governance im 
Zusammenhang mit der Proof-of-Concept-
Unterstützung
Förderungen mit Proof-of-Concept-relevanten
Elementen in Österreich sind derzeit vor allem
auf Unternehmen fokussiert und entsprechend
der FFG und der aws zugeordnet, die als Agen-
turen vornehmlich der Unternehmensförde-
rung dienen.
In der Systematik der österreichischen Förder-
landschaft lässt sich ein Proof-of-Concept-Pro-
gramm zwischen dem Bridge-Programm und
dem AplusB-Programm für Gründungen ein-
ordnen. Beide Programme werden derzeit von
der FFG abgewickelt. 
Die aws hat andererseits mit ihren Gründungs-
und Wachstumsprogrammen sehr viel Erfahrung
in der Einschätzung von Kommerzialisierung-
schancen wissenschaftlicher Ergebnisse. Darauf
aufbauend betreut die aws das neue Programm
„Wissenstransferzentren und IPR Verwertung“
und damit auch das Modul 3 Prototypenförde-
rungen (früher PRIZE). Das PreSeed-Programm
ist aufgrund der Verknüpfung mit dem Grün-
dungsthema ebenfalls bei der aws angesiedelt. 
Analog zum ERC könnte man ein Proof-of-Con-
cept-Programm aber auch im Anschluss an die
üblichen FWF-Programmlinien einordnen. Vor-
dergründig wäre es vor allem wichtig, dem FWF
eine echte Rolle im Wissenstransfer zu ermögli-
chen, insbesondere für die Wiederaufnahme des
Translational Research Programms. Damit könn-
te auch die Verbindung zur BRIDGE-Initiative
der FFG im Sinne des früheren Brückenschlag-
programms wieder aufgenommen werden.
Der Rat hat dazu kürzlich in einem Weißbuch42

empfohlen die Kompetenzverteilung zwischen
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42 Weißbuch des Rates für Forschung und Technologieentwicklung vom 26. September 2013 zur Steuerung von Forschung,
Technologie und Innovation in Österreich
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den FTI-Akteuren grundsätzlich und
systematisch neu zu regeln. 
Der Rat empfiehlt daher,

die Ausgestaltung und Komplettie-
rung der verfügbaren Proof-of-Concept-

Unterstützung als Modellfall für die Imple-
mentierung des Weißbuches zur FTI-Gover-
nance heranzuziehen.

bei eventuell vorzunehmenden Kompetenz-
änderungen der Agenturen im Zuge der Pro-

of-of-Concept-Unterstützung den vom Rat
vorgeschlagenen Handlungslinien des Weiß-
buches zu folgen.
allfällige Lücken der bestehenden Proof-of-
Concept-Programmlinien ohne Rücksicht auf
historisch gewachsene Programm- bzw. Res-
sortzuständigkeiten zu schließen und folg-
lich Programmergänzungen bzw. neue Pro-
gramme bei der zur inhaltlichen Abwicklung
am besten geeigneten Agentur anzusiedeln. 

44
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Public Awareness ist ein wichtiger Bestand-
teil erfolgreicher FTI-Politik. In seinem Ar-

beitsprogramm hatte sich der Forschungsrat des-
halb unter dem Punkt „Neue Dialogformen / neue
Formate“ zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den
relevanten Stakeholdern einen Image-Folder zum
FTI-Standort Österreich zu erarbeiten. 
Die in Alpbach anlässlich der Technologiegesprä-
che präsentierte Broschüre, die sowohl in deut-

scher als auch englischer Sprache vorliegt, bietet
in kompakter Form ein ganzheitliches Bild des
österreichischen FTI-Standortes. Sie wird von
den verschiedenen Institutionen, etwa dem Office
for Science and Technology (OST) in Peking, zur
Darstellung des österreichischen Innovationssys-
tems verwendet, und hat bereits großen Anklang
gefunden. 

Update: Was sich in den Arbeitsgebieten getan hat

Kompakte Broschüre zum FTI-Standort Österreich erschienen

wissen schaffen

Wie können die Rahmenbedingungen für For-
schung, Technologie und Innovation so gestal-
tet werden, dass möglichst viele Erfolgsstories
entstehen? Antworten auf diese Frage erarbeitet
der Rat im Rahmen des Themas FTI-Gover-
nance, das er schon in seinem Arbeitsprogramm
2012+ als wichtiges Arbeitsgebiet festgehalten
hat. Da die Steuerung des FTI-Systems auch
für die Bundesregierung ein wichtiges Thema
ist, hat sich der Rat auch im Rahmen seines
Monitoringauftrags stärker mit dem Thema be-
schäftigt.
In seinem Bericht zur wissenschaftlichen und
technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs
2013 kommt der Rat zu folgendem Schluss:
Das FTI-System in Österreich weist nach wie
vor die bereits zuvor identifizierten Schwächen
in den Governance-Strukturen auf. Die daraus
resultierenden Rahmenbedingungen behindern
eine Steigerung der Performance, wie im Ana-
lyseteil der FTI-Strategie klar erkannt und an-
gesprochen wird. 
Die Zielsetzungen und Maßnahmen der Strate-
gie adressieren die aufgeworfenen Probleme di-
rekt und sind aus Sicht des Rates zum überwie-
genden Teil positiv zu bewerten. So wurde etwa
eine Task Force FTI eingerichtet, die die Umset-
zung der Maßnahmen operativ steuert. Die da-

durch verstärkte Abstimmung der Ressortakti-
vitäten hat der Rat ebenso begrüßt wie die neu-
en Ansätze, Förderagenturen über Leistungsver-
einbarungen zu steuern. 
Allerdings ist das Governance-System immer
noch stark fragmentiert und sehr komplex. Die
früheren Befunde in Hinblick auf Kompetenz-
verteilungen und ministerielle Zuständigkeiten
haben nach wie vor Gültigkeit. Die formalen
Strukturen weisen bei näherer Betrachtung zahl-
reiche Unklarheiten bei der Rollenverteilung
auf. Ressorts treten beispielsweise sowohl als Ei-
gentümer von Programmen als auch als Auf-
traggeber von Evaluierungen dieser Programme
in Erscheinung. Weiters werden Entscheidungen
parallel und ohne Informationsabgleich getrof-
fen und führen zu Verdoppelungen und Un-
klarheiten in den nachgelagerten Institutionen.
Eine konsistente strategische Steuerung kann
mit diesen Parallelprozessen kaum erfolgen. Die
Maßnahmen der FTI-Strategie tragen nur be-
dingt zu einer Lösung der daraus resultieren-
den Ineffizienzen bei. 
Um umsetzungsorientierte Lösungsansätze für
die Herausforderungen im Bereich der FTI-Go-
vernance zu erarbeiten, wurde ein entsprechen-
des Projekt bei spe-consulting gmbh in Auftrag
gegeben.

FTI-Governance: Das beste System für Erfolgsstories 
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Nach Ansicht des Forschungsrates leisten die
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
(GSK) einen bedeutenden Beitrag zur Bewah-
rung unseres geistigen und kulturellen Erbes so-
wie zur Gestaltung unserer Zukunft. Sie reflek-
tieren die gesellschaftliche Entwicklung, kön-
nen zwischen unterschiedlichen Kulturen ver-
mitteln und bieten Orientierung. Darüber hi-
naus – und für unsere Zukunft von besonderer

Bedeutung – werden die großen Herausforde-
rungen, die sog. Grand Challenges, nicht allein
durch die Entwicklung neuer Technologien ge-
löst werden können. Gerade zur Lösung dieser
Probleme braucht es auch die Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften.
Einige Fächer bzw. Forschungsinstitutionen/-
gruppen aus dem Bereich der Geistes-, Sozial-
und Kulturwissenschaften gehören zu den Stär-

Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften

Rechte des geistigen Eigentums (,Intellectual Pro-
perty‘, IP) sind Pfeiler einer neuen wissensbasier-
ten Wirtschaft. Das Potenzial für Einnahmen aus
gewerblichen Schutzrechten (Patenten, Marken,
Gebrauchsmuster, Design, Urheberrecht) ist heu-
te ebenso wichtig wie der Zugang zu Waren.
Märkte für Technologie und Innovation werden
von Markteilnehmern bestimmt, die ein solides
Verständnis von geistigem Eigentum haben. Eine
bessere Nutzung des geistigen Eigentums durch
Lizenzvergaben und kommerzielle Verwertung ist
ein zentraler Faktor eines erfolgreichen Geschäfts-
modells in der heutigen Wirtschaft. In Österreich
hat sich die Diskussion über geistiges Eigentum
und seine wirtschaftliche Verwertbarkeit aller-
dings verspätet und unzureichend entwickelt.
Der Rat hat in der Vergangenheit die Etablie-
rung einer zentralen Anlaufstelle für Patentie-
rungsfragen als Hauptpriorität identifiziert. Die-
se Funktion wird in Vergleichsländern vor allem
von den Patentämtern ausgefüllt. Die Studie43

des Rates zur Rolle des Österreichischen Patent-
amts (ÖPA), deren Ergebnisse bereits im Tätig-
keitsbericht 2012 präsentiert wurden, hat den
inhaltlichen und strukturellen Reformbedarf des
österreichischen IP-Systems aufgezeigt. Zusätzlich
hat eine 2013 vom Rat beauftragte Studie des
WIFO zu „Patentindikatoren zur Bewertung der

erfinderischen Leistung in Österreich“
unterstrichen, dass Österreich zwar be-
züglich Qualität und technologischer Brei-
te seiner Erfindungen aufgeholt hat, aber noch
hinter den führenden Innovationsnationen zu-
rückliegt.
Basierend auf den erwähnten Inputs und den
Diskussionen mit den AkteurInnen im IP-System
hat der Rat am 6. Juni 2013 eine Empfehlung
zum IP-System verabschiedet. Neben den not-
wendigen Kompetenzbereinigungen, den ver-
mehrten Anstrengungen zu Öffentlichkeitsarbeit
und Bewusstseinsförderung und der verstärkten
Vernetzung und Internationalisierung wird auch
eine bessere wissenschaftliche Bearbeitung des
IP-Schutzes eingefordert. Der Rat hat daher die
Notwendigkeit der wissenschaftlichen Unterfüt-
terung des geistigen Eigentums in seine Emp-
fehlung zur Nationalstiftung FTE (ebenfalls vom
6. Juni 2013) als Schwerpunkt für das Jahr 2014
aufgenommen. 
Als Hauptpunkt der Empfehlung formulierte der
Rat, den IP-Schutz analog zu anderen Innovati-
onsnationen strategisch auszurichten.
Die Ausarbeitung einer österreichischen IP-Ge-
samtstrategie wurde schließlich in das Arbeits-
programm 2013-2018 der neuen Bunderegie-
rung aufgenommen. 

Geistiges Eigentum – Teil der nationalen Strategie wissen schaffen

43 Oxfirst Ltd. (2012): Analyse des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) im europäischen Vergleich
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ken der österreichischen Wissenschafts-
und Forschungslandschaft – ein Um-
stand, der sich unter anderem an deren

erfolgreicher Teilnahme an den EU-Rah-
menprogrammen zeigt.

In Anerkennung der Bedeutung und Not-
wendigkeit der Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften für die Entwicklung unserer Gesell-
schaft hat der Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung in der Vergangenheit in mehre-
ren Empfehlungen44 versucht, zur Verbesserung

der strukturellen Rahmenbedingungen der GSK
in Österreich beizutragen. Eine weitere Emp-
fehlung wurde am 27. Februar 2013 verabschie-
det (siehe dazu auch Kapitel „Empfehlungen“),
mit welcher einige ausgewählte Themen, z.B.
Massenfächer, geregelte Laufbahnen und „Em-
ployability“, adressiert wurden. Diese Empfeh-
lung wurde ausgearbeitet auf Basis einer Reihe
von Arbeitsgesprächen mit mehreren Stakehol-
dern aus dem GSK-Bereich. 

wissen schaffen

44 Bisherige Empfehlungen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung zu GSK: 
15. Jän. 2001: Empfehlung zur Weiterentwicklung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich. 
3./4. Juli 2002: Maßnahmen zur Stärkung der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften zu GSK. 
16. September 2003: Empfehlung zu Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften

30. März 2006: Empfehlung zur Österreichischen Akademie der Wissenschaften
2. April 2008: Empfehlung zur Weiterentwicklung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich.

Im Zuge der fachlichen Abstimmung zu Fragen
der Regionalentwicklung zwischen der Indus-
triellenvereinigung, einigen Forschungsinstitu-
tionen, dem BMWF sowie der Geschäftsstelle
des Rats wurde Anfang 2013 eine Task Force un-
ter Leitung von Dr. Herlitschka ins Leben geru-
fen. 
Die Task Force ist eine zeitlich begrenzte Platt-
form, die in Hinblick auf die Förderperiode
2014 bis 2020 heimische Stakeholder – insbe-
sondere der Industrie – mit Informationsaus-
tausch und geeigneten Rahmenbedingungen
für eine gesteigerte Beteiligung an europäischen

Projekten unterstützt. Es gilt, gemeinsam die
Problemfelder bei europäischen Programmen
zu adressieren und entsprechende Maßnahmen
aufzusetzen. Es sollen die Rahmenbedingun-
gen für die österreichische Industrie so gestal-
tet sein, dass europäische Forschungs- und In-
novationsmittel bestmöglich genutzt werden
können. 
Der Rat hat sich auf Grund der Aktivitäten im
Bereich Strukturfonds (EFRE) schon bei der
Gründung dieser Gruppe eingebracht und bei
den Arbeitsgruppensitzungen aktuelle Infor-
mationen zum Thema ausgetauscht.

Bessere Rahmenbedingungen für die Industrie:
„EU – F&E –Task Force der Industriellenvereinigung“ 

Die Lange Nacht der Forschung (LNF) ist der
größte heimische Forschungs-Event, zuletzt fand
sie österreichweit am Freitag, den 4. April 2014,
statt. In der Vorbereitungsphase im Jahr 2013

brachte sich der Rat für Forschung und Techno-
logieentwicklung in Zusammenarbeit mit AK-
ZENT-PR aktiv in die Koordination der Inhal-
te und der Kommunikation zwischen den Res-

Lange Nacht der Forschung am 4. April 2014
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sorts und den Bundesländern ein. Für die ope-
rative Abwicklung in den Regionen waren Ver-
treterInnen der Bundesländer zuständig.Der Rat
stellte in seiner Funktion einerseits die Schnitt-
stelle zum Beirat dar, der mit VertreterInnen
der Ressorts besetzt ist, und koordinierte ande-
rerseits alle bundesweiten Maßnahmen mit den
Bundesländern. Erstmals konnten 2014 bei der
Langen Nacht der Forschung alle neun Bun-
desländer an einem gemeinsamen Termin teil-
nehmen und ein sehr umfangreiches Programm
anbieten. Die LNF ist aus Sicht des Rates ein
ganz wesentlicher Beitrag, die Leistungen der
heimischen Forschungs- und Innovationscom-

munity einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren. 
Die bundesweiten Maßnahmen der
LNF2014 wurden von den damaligen
Bundesministerien für Wissenschaft und
Forschung (BMWF), für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend (BMWFJ) und für Verkehr, In-
novation und Technologie (BMVIT) finanziert
und vom Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (BMUKK) unterstützt. Die
Österreichische Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) führte die rechtliche und finanziel-
le Abwicklung durch. 

wissen schaffen

Hintergrund
Wie sieht die Zukunft Österreichs unter beson-
derer Berücksichtigung des Bildungssystems und
des Forschungs- und Innovationsstandorts aus?
Dieser Frage widmete sich der Rat für Forschung
und Technologieentwicklung im Rahmen des
„Projekts Österreich 2050“, das er in seinem
Arbeitsprogramm 2012+ definiert hatte.
Das Projekt lief bis zu den Alpbacher Techno-
logiegesprächen 2013. Ziel des Projekts war die
Visualisierung der Zukunft Österreichs in Be-
zug auf Bildung, Forschung und Innovation
unter Berücksichtigung globaler Trends, gesell-
schaftlicher Entwicklungen und struktureller
Veränderungen des Innovationssystems sowie
allgemeiner bildungs-, innovations- und wirt-
schaftspolitischer Fragestellungen.
Neben einer fundierten Analyse und Auswer-
tung der Entwicklung Österreichs im globalen
Kontext war die Entwicklung eines Zukunfts-
bildes inklusive Beschreibung von Handlungs-
feldern für die verschiedenen Politikbereiche
wesentlicher Bestandteil des Projektes. 
www.oesterreich2050.at
Für all jene, die sich Gedanken über die Zu-
kunft Österreichs in einer globalisierten Welt

machen, wurde am 15. Januar 2013 die Seite
www.oesterreich2050.at ins Netz gestellt. Die-
se diente als Diskussionsplattform zu unter-
schiedlichsten Themen – von Energie und Um-
welt über den Bildungs- und Innovationsstand-
ort Österreich bis hin zu Föderalismus und
Staatsreform. Besonderer Schwerpunkt waren
dabei sogenannte „disruptive Ereignisse“, also
größere oder kleinere Geschehnisse, die den
Lauf der Dinge verändern können, aber selten
Teil von Diskussions-, Planungs- und Politik-
prozessen sind, weil sie entweder völlig zufällig
auftreten oder im Vorfeld als sehr unwahr-
scheinlich eingeschätzt werden. 
Disruptive Ereignisse verändern nachhaltig un-
ser Leben. Der Begriff „disruptiv“ bedeutet so
viel wie unterbrechend, auflösend, zerstörend.
Mit „Ereignissen“ sind an dieser Stelle sowohl
punktuelle Ereignisse als auch längerfristige
Entwicklungen gemeint. Disruptive Ereignisse
sind also solche, durch die etwas Bestehendes
zerstört oder aufgelöst und durch etwas Neues
ersetzt wird. Das kann sowohl negative als auch
positive Konsequenzen haben. Wesentlich ist,
dass sie schwer vorhersehbar sind und daher
durch ex ante Maßnahmen nur zum Teil beein-

Österreich in der Welt von morgen: 
Offene Online-Diskussion auf www.oesterreich2050.at

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 49 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



50

flusst werden können. Disruptive Ereig-
nisse lassen sich in vier Kategorien ein-
teilen: 

Naturkatastrophen (Seuchen, Vulkan-
ausbrüche, Meteoriteneinschlag etc.)
Wissenschaftliche Unfälle oder Laborun-

fälle (z.B. Freisetzung von Bakterien)
Unintendierte, von Menschen verursachte Er-
eignisse (Klimawandel, Atomunmfälle, sozia-
le Umwälzungen, Wirtschaftskrisen, Korrup-
tion, politische Strukturen, Nahrungsmittel-
knappheit, „alien species“, etc.) und
Intendierte, von Menschen verursachte Ereig-
nisse (Cyberkrieg, Terroranschläge, etc.).

Der Diskussionsprozess über disruptive Ereig-
nisse war in voller Länge partizipativ und in
drei Phasen gegliedert: Im Rahmen eines offe-
nen, kollektiven Brainstormings auf der webba-
sierten Diskussionsplattform www.oester-
reich2050.at wurden in Phase 1 von den 152 re-
gistrierten TeilnehmerInnen 53 disruptive Er-
eignisse hochgeladen. Diese wurden vom Pro-
jektteam des Rates analysiert, in einem Doku-
ment zusammengefasst und wiederum zur Dis-
kussion gestellt (Phase 2). Das Dokument wur-
de exakt 300 Mal kommentiert und fast 600
Mal „gevoted“. In der 3. Phase wurde die Mei-
nung zu kontroversiellen Punkten über eine
Befragung erhoben, deren Ergebnisse bei der
Priorisierung von potentiell disruptiven Ereig-
nissen helfen. Insgesamt haben rund 2500 Per-
sonen die Seite besucht und die Diskussion ver-
folgt.
Der Schwerpunkt dieser 53 disruptiven Ereig-
nisse lag eindeutig bei von Menschen – unab-
sichtlich oder absichtlich – verursachten. Die
Ereignisse sind nach Ansicht der Teilnehme-
rInnen zwar erkennbar, werden aber entweder
nicht angegangen oder mit weitgehend unwirk-
samen Instrumenten bearbeitet. Klassische dis-
ruptive Ereignisse (z.B. Erdbeben, Asteroiden)
spielten nur eine sehr untergeordnete Rolle. 
Der Fokus der Auswertung lag dabei nicht auf
der Interpretation einzelner Ereignisse (z.B. As-
teroiden, Klimawandel, Ressourcenknappheit),

sondern auf der Entwicklung von Lösungsan-
sätzen und Prinzipien für den Umgang mit dis-
ruptiven Ereignissen im Allgemeinen. Im Rah-
men der Auswertung wurde daher versucht, dis-
ruptive Ereignisse zu definieren und die we-
sentlichen Probleme im Umgang mit ihnen auf-
zuzeigen, die Ergebnisse des kollektiven Brains-
tormings aus einer Metaperspektive zu analysie-
ren und einige Schlussfolgerungen daraus abzu-
leiten. Mit dieser Vorgangsweise ließen sich vier
Ansatzpunkte für den Umgang mit disruptiven
Ereignissen identifizieren: 
Krisen- und Notfallstrategien: Soweit es sich
bei den disruptiven Ereignissen nicht um schlei-
chende Prozesse handelt, verlangen sie rasches
Eingreifen im Krisenfall. Damit dies möglich ist,
braucht es Notfallpläne, Strategien für den Um-
gang mit kritischen Infrastrukturen, Zivilschutz-
maßnahmen etc., die im Idealfall alle schon aus-
gearbeitet und durchgespielt worden sind. 
Umgang mit Komplexität: Ein zentrales und
viele Kommentare verbindendes Element ist
die Komplexität der Systeme – dies betrifft so-
wohl die vom Menschen geschaffenen Systeme
als auch das Ökosystem. Allen ist gemein, dass
die Effekte einer schleichenden oder aber auch
spontanen Änderung von Systemparametern
nur schwer oder – wie sich oft herausstellt – gar
nicht hinreichend modelliert wurden. Es ist da-
her notwendig, die Vorzeichen solcher disrup-
tiver Ereignisse besser zu erkennen und For-
schungstätigkeiten zu stärken. Erfreulicherwei-
se wurde dabei auch ein gewisser Optimismus
zum Ausdruck gebracht, dass es grundsätzlich
möglich ist, komplexe Prozesse und Systeme
hinreichend zu verstehen. 
Verbesserte gesellschaftliche Entscheidungspro-
zesse: In Bezug auf gesellschaftliche Entschei-
dungsprozesse waren drei Problemstellungen
dominant:

gesellschaftliche Konstellationen, bei denen
eine Elite die Überschüsse aus dem System
absaugt und damit die Anreize für die Entfal-
tung von individuellen Talenten und die Ein-
führung von Innovationen senkt.

wissen schaffen

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)50 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



51

der Einfluss von Partikularinteressen auf Ent-
scheidungen.
die Dominanz kurzfristiger Entscheidungs-
kalküle, die zu langfristig irrationalen Ent-
scheidungen führt.

Nicht angezweifelt wird die grundsätzliche Ent-
scheidungsfähigkeit der Politik. Gegen diese
Entwicklungen helfen nur Entscheidungspro-
zesse, die transparenter, partizipativer und da-
mit offener sind, sowie allen die Teilnahme er-
möglichen. Obwohl dies naheliegend ist, ist die
Praxis nicht unbedingt einfach. Hier braucht es
soziale Innovationen, um Entscheidungspro-
zesse zu verändern und auf eine breitere Basis
zu stellen. 
Berücksichtigung der Systemgrenzen: Ein Punkt,
der in den Diskussion mitgeschwungen, aber
nicht immer deutlich zu Tage getreten ist, waren
die Grenzen unseres Ökoystems. Es ist hinläng-
lich bekannt, dass die Erde ein geschlossenes Sys-

tem darstellt und damit alle Ressourcen
begrenzt sind. Hinzu kommt, dass sich
auch auf dieser Ebene Verteilungsfragen
deutlich stellen: Wer konsumiert wievie-
le der begrenzten Ressourcen? Beide Di-
mensionen werden derzeit bei politischen
Entscheidungen viel zu wenig berücksichtigt.
Gerade die Versuche, hier ein international ver-
bindliches Regelwerk zu schaffen (Kopenhagen
2009, Rio+20), zeigen den Einfluss von Partiku-
larinteressen. Auch die jüngste Politikumkehr in
Europa – niedrigere Energiepreise, um die Wett-
bewerbfähigkeit zu steigern – zeigt, dass man
diesen Aspekt noch nicht verstanden hat. Die
Wahrscheinlichkeit für disruptive Ereignisse
steigt damit deutlich an.
Detaillierte Informationen über den Prozess
und die Ergebnisse der Auswertung finden sich
in Kapitel 7 der Publikation „Österreich 2050
– FIT für die Zukunft“.

wissen schaffen

Grundlegende Expertise: Berichte und Studien 2013

Der Rat hat im Rahmen seines Arbeitsgebietes
FTI-Governance Vorschläge zur besseren Steue-
rung des österreichischen FTI-Systems erarbeitet.
Das Thema ist ein explizites Handlungsfeld der
FTI-Strategie der Bundesregierung, wobei kon-
krete Ziele definiert und verschiedene Maßnah-
men gesetzt wurden. So wurde etwa eine intermi-
nisterielle Task Force zur Abstimmung zwischen
den Ministerien etabliert. Der Rat hat zum The-
ma FTI-Governance mehrfach Empfehlungen
abgegeben. Außerdem hat der Rat im Rahmen
seines Monitoringauftrags ein groß angelegtes
Projekt „FTI-Governance“ zur Analyse des Status
quo sowie zur Beantwortung wesentlicher Fragen
der FTI-Governance in Österreich in Auftrag ge-
geben.

Gemeinsam mit dem Projektpartner spe-consulting
gmbh wurde ein Review der bisherigen Entwick-
lungen seit der Verabschiedung der FTI-Strategie
durchgeführt. In einer Vielzahl an Orientierungs-
gesprächen, Interviews und Workshops wurde ein
gemeinsames Verständnis der Schlüsselakteure in
den Ministerien, Förderagenturen und Forschungs-
einrichtungen entwickelt, was den Status der Ent-
wicklung und Optionen für Prozessmodifikatio-
nen bzw. -korrekturen sowie deren Auswirkungen
betrifft. Auf deren Grundlage wurden schließlich
Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten für den
weiteren Prozess definiert, die wiederum die Basis
für die Empfehlungen des Rates im „Weißbuch
zur Steuerung von Forschung, Technologie und
Innovation in Österreich“ bildeten. 

FTI-Governance: Review und Perspektiven
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Die Finanzierung der universitären Medi-
zin in Österreich und die Zusammenarbeit

der seit 2004 existierenden Medizinischen
Universitäten mit den Krankenanstaltenträgern
im Rahmen der Universitätskliniken sind in den
letzten Jahren immer wieder im Zentrum von
Diskussionen, Reformbemühungen und (gericht-
lichen) Auseinandersetzungen gestanden. Dies
ist zu einem Großteil auf unterschiedliche Auffas-
sungen über Verantwortlichkeiten des Bundes
bzw. der Bundesländer im Bereich der Universi-
tätsmedizin und auf Finanzflüsse im Rahmen des
so genannten „Klinischen Mehraufwands“
(KMA) zurückzuführen45. 
Da in den nächsten Jahren einige der aktuell gül-
tigen Vereinbarungen (z.B. die in periodischen
Abständen zu vereinbarende Höhe des KMA)
mit den Bundesländern auslaufen, ist diese The-
matik gerade jetzt von großer Bedeutung. Zusätz-
lich wurde die österreichische Universitätsmedi-
zin durch den Beschluss der Errichtung einer
neuen Medizinischen Fakultät in Oberösterreich
und durch Pläne mehrerer Bundesländer in Be-
zug auf medizinische Privatuniversitäten um neue
Facetten bereichert. Das lässt eine gesamtheitli-
che Betrachtung der Universitätsmedizin in
Österreich sinnvoll erscheinen. 
Im Rahmen des laufenden Projektes „Befunde
und Handlungsansätze zur Weiterentwicklung
der Universitätsmedizin in Österreich“ wurden
bisher die vorliegenden Vorarbeiten (in Form von
Empfehlungen, Analysen, Studien, Gutachten,
etc.) analysiert und darauf aufbauend mit über 20
VertreterInnen aller betroffenen Stakeholder
(Bundesministerien, Länder, Medizinische Uni-
versitäten, Krankenanstalten und Universitäts-
kliniken) Interviews durchgeführt. 

Es ist – im Einklang mit Forderungen des Wis-
senschaftsrats und des Rechnungshofs – festzuhal-
ten, dass bei der Lösung der anstehenden Heraus-
forderungen die Steigerung der Leistungsfähigkeit
der universitären Medizin in Österreich im Zen-
trum der Bemühungen stehen muss. Im Gegen-
satz zu den zahlreichen Reformbemühungen in
der Vergangenheit ist es auch wichtig, dass die
Problemfelder und Standortfragen nicht als für
sich stehende singuläre Themen, sondern in ih-
rem Gesamtkontext behandelt werden.
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen ein
gemischtes Bild der österreichischen Universi-
tätsmedizin: Auf der einen Seite gibt es gut etab-
lierte und international renommierte Medizini-
sche Universitäten und eine hohe Qualität der
universitären Medizin und Krankenversorgung.
Auf der anderen Seite stehen seit Jahren bestehen-
de, erhebliche operative wie strategische Heraus-
forderungen:
(i) Es fehlt eine gesamthafte Strategie und Visi-
on für die Universitätsmedizin in Österreich, die
alle Standorte und Stakeholder einschließt.
(ii) Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind
teilweise widersprüchlich und unklar.
(iii) Engere Kooperationen und gemeinsame Füh-
rung der Universitätskliniken haben sich als sinn-
voll erwiesen, setzen jedoch echten Kooperati-
onswillen und Vertrauen voraus.
(iv) Die Finanzierung der Universitätskliniken
ist zu komplex und intransparent und die Finan-
zierungswahrheit ist nicht gegeben.
Der Blick über die österreichischen Grenzen zeigt,
dass auch in anderen Ländern ähnliche Heraus-
forderungen sowohl für die Organisationsstruk-
turen als auch für Finanzflüsse in Universitätskli-
niken bestehen. Da die politischen, rechtlichen

Zwischenbericht zur Studie „Handlungsoptionen für die Zusammenarbeit der 
Medizinischen Universitäten und der Universitätskliniken in Österreich“

45 Der Klinische Mehraufwand entspricht jenen Kosten, die an den Universitätskrankenhäusern Wien, Graz und Innsbruck
durch Forschung und Lehre über die normale Krankenversorgung hinaus anfallen. Sie wurden bisher den Krankenanstalten-
trägern durch den Bund ersetzt (s. §55 KAKuG).
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und organisatorischen Ausgangssituationen meist
sehr unterschiedlich sind, lässt sich kein eindeu-
tiges „Best Practice“ Vorbild für den Betrieb und
die Finanzierung von Universitätskliniken ablei-
ten, wertvolle Anregungen können jedoch zum
Beispiel aus Deutschland oder der Schweiz ge-
wonnen werden. 
Grundsätzlich können zumindest drei Organi-
sationsmodelle für Universitätskliniken bzw. Mo-
delle der Zusammenarbeit zwischen Medizini-
schen Universitäten und Krankenanstaltenträ-
gern unterschieden werden: die „Fusion“, die
„Gemeinsame Betriebsführung“ und die „Ko-
operation“. An der Medizinischen Hochschule
Hannover wurde zum Beispiel eine Fusion zwi-
schen Medizinischer Universität und Universi-
tätsklinikum durchgeführt. In den meisten Ein-
richtungen in Deutschland, aber auch in der
Schweiz (z.B. in den Universitätsspitälern Zü-
rich oder Bern) und in Skandinavien (z.B. im
Karolinska-Universitätskrankenhaus) ist die Zu-
sammenarbeit zwischen den Medizinischen Uni-
versitäten und den Krankenanstaltenträgern je-
doch über ein Vertragswerk (z.B. Leistungsverein-
barungen) festgelegt und geregelt. Das Modell
„Gemeinsame Betriebsführung“ ist vor allem
dann von Interesse, wenn in der Universitätsme-
dizin – wie in Österreich – Kompetenzüber-
schneidungen von Bund und Ländern auftreten.

In Deutschland ist die Finanzierung, ins-
besondere der Klinische Mehraufwand,
ein ebenso umkämpftes Thema wie in
Österreich. Bis dato wurde keine einheit-
liche Vergütungslösung gefunden, jedes Kli-
nikum versucht den Betrag individuell festzu-
legen. Die Universitätskliniken in Deutschland
klagen seit längerem darüber, dass sie nicht kos-
tengerecht und leistungsgerecht vergütet werden. 
Auf Basis der durchgeführten Analysen und In-
terviews können unterschiedliche Befunde zum
Status der Medizinischen Universitäten und Uni-
versitätskliniken abgeleitet werden. 

Es liegt keine gesamthafte Strategie und Visi-
on für die Universitätsmedizin in Österreich
vor.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind teil-
weise widersprüchlich und unklar.
Kooperationen zwischen den Medizinischen
Universitäten und den Universitätskranken-
häusern sind nicht oder nur zum Teil geschaf-
fen. 
Die Finanzierungssituation ist zu komplex und
intransparent.

Die Ergebnisse der Studie, die 2014 abgeschlos-
sen wird, sollen dazu beitragen, eine möglichst
einheitliche Gestaltung der Zusammenarbeit und
Finanzierung der Medizinischen Universitäten
und Universitätskrankenhäusern zu erarbeiten.
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Die Antworten auf die großen Heraus-
forderungen in einer sich radikal verän-

dernden Welt sind Anpassungsfähigkeit
und Innovation. Um Defizite zu beseitigen

und in der Welt von 2050 eine Position an der
Spitze zu besetzen, braucht es mehr Zukunfts-
investitionen und nicht weniger. Das ist das
Hauptfazit der vom Institut für Höhere Studi-
en (IHS) für den Rat erstellten Studie, in der die
StudienautorInnen langfristige strategische Aus-
richtungen für Österreich für das Jahr 2050
analysiert haben. 
Die Studie basiert zum einen auf einer detail-
lierten Analyse der bedeutsamsten Elemente
des österreichischen Innovationssystems (mit
Blickrichtung auf Wirtschaftswachstum), zum
anderen auf der Untersuchung jener Trends,
die zum jetzigen Zeitpunkt richtig antizipiert
werden müssen wie z.B. der demographische
Wandel, Verschiebung der ökonomischen Ge-
wichte und Globalisierung, der Klimawandel
oder der technologische Fortschritt. Die Zu-
kunft Österreichs ist von diesen exogenen
Trends abhängig und könnte zum jetzigen Zeit-
punkt mittels vorausschauender Politik noch
(mit-)gestaltet werden.
Die zentralen Voraussetzungen für eine Spitzen-
stellung Österreichs in der Welt von 2050 sind
laut StudienautorInnen die Faktoren Bildung,
Innovation und Strukturwandel. Die Fähigkeit
zu Innovation und Imitation im Sinn einer er-
folgreichen Übernahme bereits bestehender
Technologien ist laut Studie eng mit der Bil-

dung bzw. dem bestehenden Humankapital der
Bevölkerung verknüpft.
Laut IHS muss sich Österreich für das Jahr
2050 das Ziel setzen, eine im internationalen
Vergleich führende Position („innovation lea-
der“) zu erreichen. Eine solche Spitzenstellung
ist jedoch wegen der rasanten Veränderungen
nur mit einer Kultur des Wandels zu erreichen.
Innovation setzt Bildung voraus und hat Wan-
del zur Folge, deshalb wird dasselbe Volumen an
F&E-Ausgaben in einem Land umso mehr Wir-
kung entfalten, je leistungsfähiger das Bildungs-
system ist und je besser der damit verbundene
Wandel bewältigt wird. Aufgrund der vielfälti-
gen Voraussetzungen für den langfristigen Er-
folg Österreichs ist laut IHS zudem ein syste-
mischer Ansatz anstatt einer isolierten F&E-
Politik essenziell.
Die Studie betont außerdem die Notwendigkeit
einer langfristig ausgerichteten Politik. So erfor-
dern Erfolge bei Bildung und Innovation als
Pfeiler einer systemischen Wachstumspolitik
langfristige Investitionen. Entsprechende In-
vestitionen werden oft verschoben, da Erträge
oft erst nach einigen Jahren sichtbar sind. Zu-
dem braucht es eine Hinwendung zu radikale-
ren Innovationen, weil Österreich mittlerweile
in vielen Branchen die globale Technologie-
grenze erreicht hat. Der Politik kommt dabei
die Aufgabe zu, die geeigneten Rahmenbedin-
gungen zu setzen, die das gemeinsame Experi-
mentieren von Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen unterstützen. 

IHS-Studie „Österreich 2050“

Internationalisierung: Von den Besten lernen

wissen schaffen

Zur eingehenden Analyse der „Internationalisie-
rung österreichischer Forschung“ hat der Rat
für Forschung und Technologieentwicklung
2013 eine Studie mit dem Titel „Koordinati-
ons- und Kooperationsstrukturen für die Inter-
nationalisierung österreichsicher Forschung,

Wissenschaft und Technologie (EU-Drittstaa-
ten)“ beauftragt. In einer ersten Phase werden in
diesem Projekt Think Tank-Strukturen in ver-
gleichbaren Staaten erhoben und analysiert, die
unter verschiedenen Aspekten als „Best Practi-
ces“ gelten können. Die zweite Phase widmet
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sich den Kriterien, die in vergleichbaren Län-
dern für die Identifikation von Zukunftsräu-
men herangezogen werden.
Mit den Resultaten soll ein Think-Tank-Modell
für den Standort Österreich entwickelt werden.
Dabei sollen vorhandene Kapazitäten sinnvoll
in neue Konzepte eingebettet werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt in der
Aufbereitung von Möglichkeiten zur Kooperati-
on und Koordination der vorhandenen Struktu-
ren. Dazu wurde in der ersten Phase der Studie
ein Reflexionsworkshop abgehalten. Die disku-
tierten Fragestellungen waren erstens, welche
Kooperations- und Koordinationsstrukturen

oder informelle Austauschstrukturen be-
reits jetzt bestehen; zweitens, in welcher
Hinsicht (zusätzlicher) Bedarf an Koope-
ration/ Koordination, Wissensmanage-
ment und Forschung besteht; und drittens,
welche konkreten Think-Tank-Strukturen für
Österreich wünschenswert sind.
Aufbauend auf der Präsentation der Zwischener-
gebnisse des Projekts wurde in der allgemeinen
Diskussion „Think Tank“ nicht als eine einzige,
physische Einrichtung verstanden, sondern als
Summe verschiedener Funktionen. In der folgen-
der Abbildung sind unterschiedliche Inhalte und
Funktionen dargestellt:

wissen schaffen

Wissensmanagement
Knowledge chambers (Erhebung 
von Wissensbedarf
Internationalisierungsportal inkl. 
eines Newsletter
regelmäßige Veranstaltungen mit 
Expertinnen zu den Innovations-
systemen möglicher Zielländer

Forschung
Grundlagenforschung & anwen-
dungsorientierte Forschung
Erarbeitung von Länderstudien / 
Studien zu FTI-Systemen
Feasibility Studien Evaluation und 
Perfomancemonitoring 

Koordination & Kooperation
interministerielle Arbeitsgruppe
Strukturiertes Netzwerk internationaler
Büros, FTI-Attachés, Tech-WDAs
Secondments
Plattform bzw. Internationalisierungs-
Roundtable

Die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten konkre-
ten Strukturvorschläge umfassten jeweils diese
drei Funktionen – wenn auch in unterschiedlicher
Ausführung. In allen drei Arbeitsgruppen wurde
für die Fortführung der AG7a „Internationalisie-
rung und FTI-Außenpolitik“ plädiert (meist mit
Betonung auf die 2 Ebenen: Ministerien, Stake-
holder) – in variabler Kombination mit einem
„Clearing House“, einem Round-Table und/oder

anderen Möglichkeiten der Bildung flexibler, an-
lassbezogener Koordinationsgruppen (themen-
oder länderspezifisch). Darüber hinaus war die
Bildung von Strukturen für Informationsmanage-
ment sowie die Forschung & Strategieentwicklung
für FTI-Internationalisierung ein Konsens-Thema
in den Arbeitsgruppen.
Die Studie wird im ersten Quartal 2014 abge-
schlossen werden.
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Hintergrund
In ihrem Ministerratsvortrag vom 9. Sep-

tember 2010 hat die Bundesregierung den
Rat für Forschung und Technologieentwick-

lung mit der Aufgabe betraut, einen jährlichen
Bericht zur wissenschaftlichen und technologi-
schen Leistungsfähigkeit Österreichs zu erstellen.
Der Bericht wird jährlich zusammen mit dem
Forschungs- und Technologiebericht an den Na-
tionalrat übermittelt. Der erste Bericht wurde im
Juni 2012 präsentiert. Im Juni 2013 ist der zwei-
te Bericht erschienen.
Zur Erstellung des Berichts befasst sich der Rat
laufend mit dem von der Bundesregierung vor-
gegebenen Ziel, zu den führenden Innovations-
nationen aufzusteigen. Er sieht es als seine Auf-
gabe, die Entwicklungen in diesen Bereichen zu
beobachten und entsprechend ihrer Bedeutung

für das FTI-System zu bewerten. 
Der Bericht fokussiert auf die Erreichung der
Ziele der FTI-Strategie. In diesem Zusammen-
hang führt der Rat ein strategisches Monitoring
der Umsetzung der FTI-Strategie der Bundes-
regierung durch und bewertet die getroffenen
Maßnahmen sowie deren Zielorientierung. Die
Ergebnisse bilden eine wesentliche Grundlage
für die Bewertung des österreichischen FTI-
Systems. Dazu wurde in Kooperation mit dem
WIFO ein Indikatoren-Set zur Abbildung der
Zielerreichung entwickelt. 

Indikatoren-Set zur Messung
der Performance
Um die Performance Österreichs im internatio-
nalen Vergleich und die Fortschritte bei der
Zielerreichung der FTI-Strategie darzustellen,

Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2013wissen schaffen

v.l.n.r.: 
Hannes Androsch 

(Vorsitzender RFTE),
Markus Hengstschläger 

(Mitglied RFTE)
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bedient sich der Rat eines umfangreichen Indi-
katoren-Sets. Es beinhaltet 73 Indikatoren, die
Leistungsaspekte und Zielsetzungen der FTI-
Strategie abbilden. Die Indikatoren basieren
auf international verwendeten Klassifikationen
von OECD, Eurostat etc. und entsprechenden
Datenbeständen.
Um ein möglichst breit akzeptiertes und kon-
sistentes Indikatoren-Set zu definieren, hat der
Rat in Kooperation mit der AG 8 (FTI-Ran-
kings) der Task Force FTI eine Feedbackdis-
kussion mit ExpertInnen sowie einen Diskus-
sionsprozess mit den verantwortlichen Ministe-
rien durchgeführt. Ergebnis ist ein Indikato-
ren-Set, auf dessen Basis der Rat die Leistungs-
fähigkeit des österreichischen FTI-Systems im
Jahr 2013 erstmals gemessen hat. 

Aufbau des Berichts
Der Bericht hat eine eigenständige Struktur,
berücksichtigt aber weitgehend den Aufbau der
FTI-Strategie, um eine leichtere Vergleichbar-
keit der Herausforderungen und Handlungsfel-
der zu ermöglichen.
Das Kapitel „Generelle Einschätzung der Per-
formance des österreichischen FTI-Systems im
internationalen Vergleich“ behandelt prioritäre
Wirkungsfelder des heimischen FTI-Systems
aus Sicht des Rates. 
Im Kapitel „Bewertung der Performance Öster-
reichs in Bezug auf Zielsetzungen und Maß-
nahmen der FTI-Strategie“ wird die FTI-Stra-
tegie im Detail analysiert. Der Rat beurteilt da-
rin für jedes Kapitel der Strategie, wo sich
Österreich am Weg zum Ziel befindet und ob
das Ziel überhaupt noch erreicht werden kann.
Im Einzelfall wird auch beurteilt, ob die ge-
setzten Maßnahmen aus Sicht des Rates ange-
messen sind, um die Zielsetzungen der FTI-
Strategie und die Vision Österreich 2020 zu
erreichen. Außerdem werden mögliche Verbes-
serungen zu den einzelnen Strategieelementen
empfohlen. 
Das letzte Kapitel fasst die aus Sicht des Rates
vorrangigen Handlungsfelder zusammen und

beinhaltet Empfehlungen für die Wei-
terentwicklung des FTI-Systems.

Zusammenfassende Beurteilung 
der österreichischen Leistungsfähigkeit
Auf Basis seiner indikatorgestützten Analy-
se des österreichischen FTI-Systems gelangt der
Rat zu der Einschätzung, dass der Aufholpro-
zess Österreichs in der Innovationsleistung in
den vergangenen drei Jahren an Dynamik ver-
loren hat. Im internationalen Vergleich rangiert
das österreichische FTI-System im oberen Mit-
telfeld. Es ist zwar nach wie vor möglich, zur
Spitzengruppe aufzuschließen und die Ziele der
FTI-Strategie zu erreichen. Es bedarf aber drin-
gend verstärkter Bemühungen, um im globalen
Wettbewerb nicht zurückzufallen.
Diese Einschätzung wird auch durch die kürz-
lich veröffentlichten Ergebnisse des Innovation
Union Scoreboards 2013 nicht konterkariert.
Laut IUS 2013 hat sich die österreichische Po-
sition im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz
verschlechtert. Damit liegt Österreich nun auf
dem neunten Platz. Zwar bedeutet das einen
Rückfall Österreichs zum dritten Mal in Folge,
allerdings ist dies auch Sicht des Rates weit we-
niger dramatisch als es auf den ersten Blick er-
scheint. Grund dafür ist die Tatsache, dass ei-
nige Indikatoren des IUS die Bewertung Öster-
reichs relativ stark verzerren. Das sind vor allem
Indikatoren betreffend HochschulabsolventIn-
nen, Risikokapital, wissensintensive Dienstleis-
tungsexporte, technologische Zahlungsbilanz
sowie Patente. Auch einige Indikatoren, die auf
einer Unternehmensumfrage beruhen (Gemein-
schaftliche Innovationsumfrage, CIS), fallen
für Österreich negativ aus. Dabei könnten in-
ternational divergierende subjektive Einschät-
zungen von Innovation eine Rolle spielen. 
Eine differenziertere Betrachtung, wie sie in die-
sem Bericht (vor allem in Kapitel 2) mit insge-
samt 73 statt den vom IUS verwendeten 24 In-
dikatoren vorgenommen wurde, ergibt ein etwas
positiveres Bild. Außerdem sind die Zielsetzun-
gen der Strategie nicht ident mit dem IUS, son-
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dern gehen wesentlich darüber hinaus.
Dieses begründet die nach wie vor op-
timistische Schlussfolgerung oben.

Gleichzeitig zeigt sich jedoch: Verzögern
sich Verbesserungen der Rahmenbedin-

gungen, wirkt sich das stark auf die Innova-
tionsperformance aus. Die europäischen und
internationalen Mitbewerber steigern ihre Per-
formance ebenfalls. Es gilt daher, die Maßnah-
men der FTI-Strategie mit hoher Priorität um-
zusetzen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass einige Entwicklungen im österreichischen
Innovationssystem das Erreichte auch wieder
gefährden könnten. Österreich könnte damit
wieder weiter zurückfallen, z.B. in puncto Bil-
dungssystem.

Prioritäre Empfehlungen 
zur Verbesserung der Performance
Die FTI-Strategie wurde erst vor zwei Jahren
beschlossen und die Umsetzung der Maßnah-
men benötigt verständlicherweise Zeit. Der Rat
fokussiert seine Empfehlungen deshalb auf zwei
Kernbereiche, die aus Sicht des Rates wesentlich
für die Weiterentwicklung der FTI-Strategie
und des FTI-Systems sind:

Modernisierung des Bildungssystems
Steigerung des privaten Anteils der F&E-
Finanzierung

Das indikatorgestützte Monitoring des Rates
ergibt klar, dass vor allem im Bildungsbereich
noch große Anstrengungen notwendig sind.
Aus Sicht des Rates hat das Bildungssystem
nach wie vor oberste Reformpriorität. Hinter-
grund dafür ist die Tatsache, dass Bildung eine
wesentliche Voraussetzung für Forschung und
Innovation ist. Daher wirken sich die Rahmen-
bedingungen des Bildungssystems besonders
stark auf den FTI-Bereich aus. Die hohe sozia-
le Selektivität führt dazu, dass vorhandene Po-
tenziale nicht ausreichend ausgeschöpft wer-
den. Hier muss die Umsetzung der entspre-
chenden Maßnahmen der FTI-Strategie stark
forciert werden. 
Der zweite inhaltliche Knackpunkt liegt laut

Ergebnissen des Monitorings im Bereich der
Verbreiterung der finanziellen Trägerschaft von
F&E-Aktivitäten. Obwohl die österreichische
Wirtschaft die Krisenjahre in Bezug auf For-
schung und Innovation besser als viele andere
Länder gemeistert hat, gibt es im Vergleich zu
führenden Innovationsnationen noch Aufhol-
bedarf. Vor allem der Anteil der privaten F&E-
Finanzierung muss deutlich gesteigert werden.
Der Anteil der privaten Finanzierung kann auch
als Gradmesser der Produktivität bzw. der Ef-
fektivität der Anstrengungen des öffentlichen
Sektors aufgefasst werden und ist insofern von
besonderer Bedeutung. 
Der Rat empfiehlt, diesen beiden Bereichen be-
sondere Bedeutung beizumessen. Dabei ist ei-
nerseits die Modernisierung der Strukturen des
Bildungssystems wesentlich: Dies kann durch ei-
ne Stärkung der Schulautonomie bei gleichzei-
tiger Einführung von Standards sowie eine Be-
reinigung der Kompetenzen zwischen Bund und
Ländern erreicht werden. Zur Überwindung der
frühen Selektion im Bildungssystem empfiehlt
der Rat ein Bekenntnis zur gemeinsamen, ganz-
tägigen Schule im Sekundarbereich bei gleich-
zeitiger Leistungsdifferenzierung und Talentent-
faltung sowie die entsprechende Umsetzung. 
Andererseits ist die Steigerung des privaten An-
teils der F&E-Finanzierung zentral: Der Rat
empfiehlt daher zum einen eine verstärkte Prü-
fung internationaler Modelle, wie die F&E-Fi-
nanzierung des privaten Sektors erhöht werden
könnte. Parallel dazu sieht der Rat eine Veran-
kerung der Forschungsfinanzierung in einem
Gesetz als wichtiges Signal für Forschungsorga-
nisationen, aber auch für Unternehmen. Im
Sinne einer Planungs- und Finanzierungssicher-
heit ist eine rasche Umsetzung dieses Vorha-
bens von großer Relevanz. Zum anderen wird
eine Steigerung des privaten F&E-Finanzie-
rungsanteils nicht zuletzt eine Folge der erfolg-
reichen Umsetzung von Reformen in vielen Tei-
len des Innovationssystems sein, die oben ange-
sprochen wurden (z.B. in der Governance, im
Bildungssystem etc.).

wissen schaffen

III-113 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)58 von 82

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



59

„Patentindikatoren zur Bewertung der erfinderischen Leistung in Österreich“ (WIFO)

Um die Wirkung von Forschungs- und Innovati-
onsbemühungen auf der Ebene von patentierten
Erfindungen zu erfassen, wurde das WIFO mit ei-
ner detaillierten Analyse der Patentanmeldungen
am Europäischen Patentamt (EPA) beauftragt. Im
Rahmen der Studie „Patentindikatoren zur Bewer-
tung der erfinderischen Leistung in Österreich“
wurden vor allem technologische Charakteristika
wie Qualität und technologische Breite der Inno-
vationsbemühungen betrachtet. Ziel war es, Quan-
tität und Qualität technologischer Erfindungen in
Österreich mit jenen führender Innovationsnatio-
nen zu vergleichen, um Aufschluss über die heimi-
sche technologische Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Gleichzeitig konnte durch die Häufung der Erfin-
dungen in bestimmten Technologiefeldern die in-
haltliche Spezialisierung Österreichs besser aufge-
zeigt werden. 
Die Ergebnisse der Studie liefern ein konsistentes
Bild: Österreichische Patente weisen im Vergleich
zu denen der Innovation Leaders zwar geringere
Qualität und technologische Breite auf, haben je-
doch in etlichen Dimensionen aufgeholt. Damit
werden auch die bisherigen Darstellungen bestätigt,
denen zufolge die technologische Leistungsfähigkeit
Österreichs überwiegend auf inkrementellen Wei-

terentwicklungen in abgegrenzten techno-
logischen Feldern beruht. Diese Nischen-
Qualitätsstrategie war in der Vergangenheit
sehr erfolgreich. 
In den letzten 10 Jahren hat sich dieses Bild jedoch
zu wandeln begonnen. Österreich holt bezüglich
Qualität und technologischer Breite seiner Erfin-
dungen auf. Daraus lässt sich der Schluss ziehen,
dass Österreich zwar noch hinter den führenden In-
novationsnationen zurückliegt, aber deutliche Auf-
holtendenzen sichtbar sind. Unter der Vorausset-
zung, dass die FTI-politischen Anstrengungen fort-
geführt werden, könnten die entsprechenden Zie-
le der FTI-Strategie im Jahr 2020 erreicht werden.
In Bezug auf die technologische Spezialisierung
Österreichs kommt die Studie zu folgendem
Schluss: Gemessen an den Patentierungsaktivitäten
in den Bereichen Umwelttechnologie, fortschritt-
liche Fertigungs- und Werkstofftechniken und Pho-
tonik ist Österreich relativ zu den führenden Län-
dern spezialisiert. Bei bestimmten Technologiebe-
reichen (z.B. Werkstofftechnik, Photonik, IKT, so-
wie Mikro- und Nanotechnologie) ist ein Aufhol-
prozess zu beobachten. Im Bereich Umwelttechno-
logie hat der Grad der Spezialisierung relativ be-
trachtet allerdings abgenommen.

WIFO-Studie „Forschungsquotenziele“

Bereits mit Implementierung der Strategie der Bun-
desregierung für Forschung, Technologie und In-
novation im Jahr 2011 wurde ein wichtiger Schritt
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen der
österreichischen Wissenschaft und Forschung ge-
setzt. Als ein Ziel wurde darin das Erreichen einer
F&E-Quote von 3,76 Prozent bis 2020 festgehal-
ten. Die Bundesregierung hat nun in ihrem Regie-
rungsprogramm von 2013 bis 2018 Wissenschaft
und Forschung erneut als elementare Stütze der
gesamtstaatlichen Entwicklung Österreichs einge-
stuft. Als ein Ziel im Regierungsprogramm wird das
Setzen konkreter budgetärer Maßnahmen zum Er-

reichen der 2 Prozent-Quote (in Prozent des BIP)
für tertiäre Bildungseinrichtungen bis zum Jahr
2020 angekündigt. 
Noch vor der Regierungsbildung im Oktober 2013
berechnete das WIFO im Auftrag des Rates mög-
liche Pfade zu den Forschungsquotenzielen bis
2020. Aus der Studie geht hervor, dass der Entwick-
lungstrend der F&E-Quote zwar noch eine Zunah-
me der Ausgaben für Wissenschaft und Forschung
aufweist, die erforderlichen Steigerungen zur Errei-
chung des 3,76 Prozent-Zieles jedoch nicht einge-
halten werden können. Konkret zeigt die WIFO
Studie, dass zur Erreichung des Quotenzieles im
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Schnitt eine jährliche Steigerung von rund
200 Millionen Euro von 2013 bis 2020
notwendig wäre (siehe Abbildung 1). Un-

ter Berücksichtigung des Bundesfinanzrah-
mens 2013 bis 2018 besteht derzeit bei der

öffentlichen Finanzierung eine kumulierte Soll-
Ist-Lücke von rund zwei Milliarden zur Erfüllung
des 3,76 Prozent-Quotenziels.
Soll das 2 Prozent-Hochschulquotenziel bis 2020
erreicht werden, muss das Budget für Wissen-
schaft und Forschung im tertiären Sektor für die
Bereiche Hochschulen, Grundlagenforschung so-
wie angewandter Forschung signifikant angeho-
ben werden.

Zur Erreichung des 2 Prozent-Ziels müssten die
Ausgaben von 1,51 Prozent des BIP oder 4,3 Mil-
liarden Euro im Jahr 2010 auf 8,3 Milliarden Euro
im Jahr 2020 steigen. Da der öffentliche Finanzie-
rungsanteil im tertiären Sektor gegenüber dem pri-
vaten überwiegt, sind die notwendigen Steigerun-
gen vorrangig durch die öffentliche Hand zu tra-
gen. Jährliche Mehrausgaben von im Schnitt rund
400 Millionen Euro über den verbleibenden Zeit-
raum wären zum Erreichen des 2 Prozent-Ziels
notwendig. Da im Bundesfinanzrahmen entspre-
chende Steigerungen nicht enthalten sind, erscheint
es unwahrscheinlich, dass das Ziel erreicht werden
kann. Es besteht akuter Handlungsbedarf.

Kooperation mit Niederösterreich

Abbildung 1: Finanzierungspfad zur Erreichung des F&E-Quotenziels von 3,76 Prozent im Jahr 2020 (in Mio. €)

Quelle: WIFO Forschungsquotenziele 2020.
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Seit 2011 finden zweimal jährlich Kooperati-
onstreffen des Rats mit dem Land Niederöster-
reich statt. Beim Frühjahrstreffen 2013 in Krems
wurden seitens des Landes die aktuellen und
künftigen Wissenschaftseinrichtungen am Stand-
ort präsentiert und die FTI Strategie des Landes

Niederösterreichs zum aktuellen Entwicklungs-
stand reflektiert. Das Herbsttreffen in Wiesel-
burg stand im Zeichen der Biotechnologie, des
K1 Zentrums Bioenergy 2020+ und der unter-
schiedlichen Studien- und Bildungsangeboten
in der Region. 
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Internationales

Innovation Leader Dänemark: Vorbild mit Einschränkungen

Am 8. und 9. August 2013 hatte der Rat die
Möglichkeit, um Rahmen einer Studienreise das
Innovationssystem Dänemarks näher kennenzu-
lernen. Dabei stand besonders die Universitätsre-
form 2007 im Fokus der bilateralen Gespräche,
die mit Axel Nielsen (DTU – Technical Univer-
sity of Denmark), Karin Madsen (Forschungsrat
Dänemark), Allan Helgelund (Ministry of Sci-
ence, Innovation and Higher Education – Divi-
sion for Sciences) und Thomas Sinkjaer (Danish
National Research Foundation) geführt wurden.
Bereits 2003 hatte eine erste Unireform stattge-
funden; damals war die Stärkung der Autonomie
das oberste Ziel. Gleichzeitig wurden aber auch
die Strukturen der Interessenvertretung der Mit-
arbeiter und der Studierenden (Konsistorium, in
Ö: Senate) gestrafft. Die Konsequenz ist eine für
Universitäten ungewöhnlich starke hierarchische
Strukturierung, wo die Weisungskette vom Prä-
sidenten über den Dean bis zum Head of De-
partment reicht.
2007 wurden – ausgelöst durch die „Globalisati-
on Strategy“ (2006) – die Zuständigkeiten für al-
le Forschungsagenden in ein Ministerium über-
tragen. Damit gibt es nur noch ein einziges Res-
sort, das für Forschungsagenden zuständig ist –
ein Umstand, der von einigen auch durchaus kri-
tisch gesehen wird, da die politischen Umset-
zungsagenden für viele Themen (z.B. Landwirt-
schaft) in den ursprünglichen Ressorts verblieben
und damit das thematische Commitment nicht
immer gegeben ist. Das Ministerium vergibt lang-
fristige Verträge an die Universitäten (z.B. Food
Safety an die DTU), um schneller wissenschaft-
lich fundierte Analysen zu erhalten.
Gleichzeitig wurde in der „Globalisation Strategy“
auch die Zukunftsfähigkeit der Universitäten im
Wettbewerb neu definiert. Die Realisierung sah
weniger, dafür aber international schlagkräftigere
Universitäten vor, weshalb 2007 mit der Zusam-
menlegung begonnen wurde, deren Umsetzung

noch läuft. Im Laufe dieses Prozesses werden
die bis 2007 bestehenden 25 Forschungsinsti-
tutionen und Universitäten zu acht Universitäten
(Universität Kopenhagen, Universität Aarhus,
Technische Universität Dänemark, Universität
des südlichen Dänemarks, Universität Aalborg,
IT Universität Kopenhagen, Copenhagen Busi-
ness School und Universität Roskilde) und drei
Forschungsinstitutionen zusammengefasst. 
Als Begleitmaßnahme der Zusammenlegung wur-
de auch die Finanzierung des Sektors um 30 Pro-
zent erhöht (2007-2010); seit 2010 gab es je-
doch praktisch keine Steigerung des Budgets
mehr. Teil dieser Erhöhungen war auch ein spe-
zifisches Infrastrukturprogramm in der Höhe von
600 Millionen Dänische Kronen (ca. 80 Millio-
nen Euro), das über kompetitive Verfahren an
die Institutionen ausgeschüttet wurde.
Die Finanzierung der Universitäten erfolgt der-
zeit zu ca. 54 Prozent als Basisfinanzierung und
zu 46 Prozent als kompetitive Finanzierung. Das
Budget des Wissenschaftsfonds pro Einwohner
(34 Euro) ist damit etwa doppelt so hoch wie in
Österreich (17 Euro). Teil der Basisfinanzierung
ist neben der Formel (seit Jahren konstant gleich
wie Ö) auch eine Finanzierung pro Studieren-
dem (ca. 100.000 Dänische Kronen), was an
der DTU einen Budgetanteil von ca. 15 Prozent
ausmacht. Andere Fachbereiche wie beispiels-
weise die Humanities erhalten pro Studierendem
weniger Geld (ca. 40.000 Dänische Kronen).
Zudem erhalten die Universitäten einen fixen
Overheadsatz von 44 Prozent.
Bedeutende Mittel werden dem Forschungssys-
tem zudem über Stiftungsmodelle zur Verfü-
gung gestellt. Private Unternehmen erhalten
Steuerreduktionen, wenn sie für gemeinnützige
Zwecke Geld investieren. Das reicht von Opern-
häusern bis zur Forschung (z.B. die Nordic
Foundation erhält ca. 1 Milliarde Euro in den
nächsten 5 Jahren).
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Delegationsreise Japan und Korea

Von 13. bis 19. November 2013 fand
eine Delegationsreise des Rates nach Ja-

pan und in die Republik Südkorea statt.
In beiden Ländern konnten sich die jewei-

ligen Persönlichkeiten auf politischer Ebene so-
wie auf Ebene der Forschungseinrichtungen
und Agenturen durch die direkte Diskussion
von Strategien in der Forschungspolitik der je-
weiligen Länder enger vernetzen und persönli-
che Kontakte aufbauen. In Japan/Tokio führte
Frau Gi-Eun Kim, Angehörige der Seokyeong
University Seoul und Mitglied des Rates für
Forschung und Technologieentwicklung, die
Delegation. In Korea/Seoul übernahm der Rats-
vorsitzende Hannes Androsch die Leitung der
Delegation. Die weiteren TeilnehmerInnen wa-
ren Ingolf Schädler (BMVIT, Stv. Sektionslei-
ter), Stefan Riegler (BMWFJ, Abteilungsleiter),
Ingrid Sauer (AIC, Stv. GF), Markus Leeb
(News, Journalist), Andreas Koller (Salzburger
Nachrichten, Journalist), Ludovit Garzik
(RFTE, GF) und Anton Graschopf (RFTE,
wiss. Referent).
Die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Eckdaten beider Länder zeigen hohe Priorität
für Forschung und Entwicklung. Die japanische
Regierung arbeitet derzeit an einer neuen, glo-
bal orientierten Innovationsstrategie. Die sich
über die kommenden 20 Jahre erstreckende
„Innovation 25“-Strategie soll durch eine neue,
offenere wissenschaftlich-technologische Au-
ßenpolitik flankiert werden. In den zahlreichen
Gesprächen mit Vertretern der japanischen Or-
ganisationen stellte sich heraus, dass die wissen-
schaftlich-technologische Zusammenarbeit zwi-
schen Österreich und Japan relativ schwach aus-
gebaut ist und aus Sicht der TeilnehmerInnen
stärker forciert werden sollte. 
Die Forschungsquote liegt in Japan traditionell
hoch. Der Wert ist in den letzten 10 Jahren
recht konstant geblieben und liegt durch-
schnittlich bei 3,4 Prozent. Japan gehört zu den
größten Volkswirtschaften der Welt (mit einem

Anteil von 5,6 Prozent lag Japan 2010 auf Platz
3). Das BIP pro Kopf beträgt ca. 47.100 US-
Dollar. Die lang anhaltende, milde Rezession
der japanischen Wirtschaft zeigt jedoch noch
Wirkung. Die Staatsverschuldung stieg 2013
auf mehr als 240 Prozent des Bruttoinlands-
produktes, und trotz steigender Exporteinnah-
men herrscht aufgrund des derzeitig notwendi-
gen Energieimports (Öl und Gas) abermals star-
ker Druck auf Japans Wirtschaft mit negativer
Handelsbilanz.
Südkorea hat einen bemerkenswerten Aufstieg
hinter sich. Noch in den 1960er Jahren gehör-
te es zu den ärmsten Ländern der Welt. Heute
ist die Republik Korea die viertgrößte Volks-
wirtschaft in Asien. Gemessen am Bruttosozi-
alprodukt liegt Südkoreas Wirtschaft derzeit
auf dem 15. Rang weltweit und ist dabei die 9.
größte Exportnation. 
Die Handelsbilanz der letzten 10 Jahre war
durchwegs positiv und Korea wies 2012 eine
Staatsverschuldung von ca. 33,5 Prozent des
BIP aus. Das BIP pro Kopf betrug 2013 ca.
24.500 US-Dollar.
Die Forschungsquote liegt momentan bei
knapp über 4 Prozent und soll bis 2018 auf 5
Prozent angehoben werden. Ziel ist, Korea soll
sich in der nächsten Dekade von einem „Fast
follower“ zu einem „First mover“ entwickeln.
Ein sehr starker Fokus wird dabei auf die
Grundlagenforschung gelegt. 25 bis 30 Prozent
der gesamten öffentlichen Forschungsausgaben
sollen in die Grundlagenforschung fließen.
Strukturell ist die Forschung in Korea im pri-
vaten Sektor stark auf Großunternehmen kon-
zentriert. Die vier größten Unternehmen (Sam-
sung, LG, Hyundai, SK) leisten etwa 60 Prozent
der Forschungsausgaben. 
Historisch gesehen befindet sich Korea in sei-
ner Entwicklung in einer „Sandwich-Position
zwischen Japan und China. In den 60-igern
wurde mit Textilindustrie begonnen, die 70-
iger Jahre standen im Zeichen der Chemiein-
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dustrie und Stahlindustrie, auch das Transport-
wesen (Autobahnbau) wurde vorangetrieben.
Koreas Wirtschaft war seit den 60-iger Jahren
– nach Abschluss eines Waffenstillstandsab-
kommens zwischen Nord- und Südkorea –
stark Export orientiert. Der eigene Markt war
schnell zu klein. Seit den 80- und 90-igern liegt
der Focus der Wirtschaft Koreas auf der Auto-
mobilindustrie und zuletzt auf der IT-Industrie
sowie der Telekommunikation, dem Bau und
den Pharmaceuticals (Samsung, LG, Hyundai
und SK). Korea hat speziell in die Halbleiter-
technologie sehr früh investiert und konnte mit
diesem damals risikoreichen Investment eine
Führungsrolle in diesem Wirtschaftssektor ein-
nehmen. 
Bei den einzelnen Terminen in Japan am 14.
und 15. November 2013 konnten die Delega-
tionsteilnehmerInnen unter anderen den Teil-
chenbeschleuniger „Super KEKB“ in Tsukuba
besichtigen. Eine Forschungsgruppe aus Öster-
reich unter Leitung von Dr. Schwanda leitet an

der Forschungsanlage ein internationa-
les Großprojekt mit einer tragenden
Rolle der österreichischen ForscherIn-
nen im Forschungsfeld der Hochener-
giephysik.
Die JST (Japan Science and Technology
Agency) – Termin mit Dr. Ohtake (Senior Exe-
cutive Director) – ist eine Einrichtung, die
grundsätzlich „top-down“- Forschungsförde-
rung administriert. Die Aktivitäten der JST fo-
kussieren auf die Bereiche „Development Infra-
structure of Knowledge“, „Foster Next Genera-
tion“ und „Science Communication“.
Das CSTP (Council for Science and Technolo-
gy Policy) – Termin mit Frau Dr. Yuko Haraya-
ma (GD des CSTP) – ist wesentlich für die
Koordination der rund zehn in Forschung in-
volvierten Ministerien verantwortlich. 
Die JREF (Japan Renewable Energy Foundati-
on) wurde nach Fukushima (2011) vom Mäzen
Dr. Son mit einem Gründungskapital von etwa
10 Millionen Euro gegründet. Die JREF ver-
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sucht, der „Erneuerbaren Energie“ ei-
nen höheren Stellenwert, insbesondere
in der gesellschaftlichen Akzeptanz, zu

verleihen, um damit eine Alternative zur
Energiegewinnung durch Atomanlagen zu

bilden. 
In der Sonderzone der Kanagawa Prefecture –
„Tokku“ werden Schwerpunktzonen für Robo-
terindustrie und für Life Science Industrie (Yo-
kohama, Kawasaki Area) aufgebaut. In den Son-
derzonen werden besonders Betriebsgründun-
gen gefördert.
Die NEDO (New Energy and Industrial Tech-
nology Development Organisation) –
Termin mit Mirei Isaka, Kazuo Kaneko und

Kenji Matsuoka – ist eine Förderinstitution für
Unternehmensprojekte, die zum Teil in Koope-
ration mit Universitäten bzw. Forschungsinsti-
tuten abgewickelt werden. Das Budget der NE-
DO beträgt rund 1 Milliarde Euro jährlich und
wird von ca. 800 Mitarbeitern verwaltet. 
Die Termine in Südkorea am 18. und 19. No-
vember umfassten ein Treffen mit Vertretern
des Seoul Metropolitan Government –
Termin mit Herrn KIM, Jong-Geun – Director
von „Smart City Innovations“.
Der Focus von „Smart City Innovation“ in Se-
oul liegt auf „BIG-Data“. Dabei sollen 490 pa-
rallele Informationssysteme eingebunden wer-
den und bis 2015 1500 „Free WIFI Zones“ in
Seoul entstehen. Die Idee „Smart City“ wird in
erster Linie als „IT-Smart City“ verstanden.
Dieser Ansatz ist anders als bei „Smart Cities
Europe“, die den Focus stärker auf „Green
Energy“, „Intelligent Buildings“, „Efficient Mo-
bility“, „Zero Emission“ etc. setzen. 
Das STEPI (Science and Technology Policy In-
stitute) – Termin mit Herrn SONG Jong-Guk, 
Präsident – entspricht einem Policy-Institute
für Research Policy. Insgesamt sind es 23 Poli-
cy-Institute, die in unterschiedlichen Bereichen
und Ebenen Politikberatung betreiben. Das
STEPI wurde in den 60-igern installiert und ist
seither in der Erstellung der Fünfjahrespläne
führend eingebunden. STEPI ist öffentlich fi-

nanziert. Es ist hauptsächlich in der Entwick-
lung von Wirtschaftsstrategien (Forsight-For-
schung) aktiv. Der Premierminister ist der Vor-
sitzende des Instituts. 
Die KAST (Korean Academy of Science and
Technology) – Gespräch mit dem Präsidenten
Sung Hyun Park – ist eine von zwei Wissen-
schafts-Akademien in Korea. Es gibt die NAS
(National Academy of Science) und die KAST,
wobei die NAS aufgrund der Überalterung ih-
rer Mitglieder eine eingeschränkte politische
und wissenschaftliche Rolle zu spielen scheint.
Zurzeit werden 474 Mitglieder (Maximum sind
500) in der Akademie gezählt. Die Beratungs-
funktion der KAST liegt vor allem in Langzeit-
strategien.
Das KISTEP (Korean Institute of S&T Evalua-
tion and Planning) – Termin mit Ki-jong Lee
(Director General, National R&D Coordina-

tion), Sang-youb Lee (Director General, Natio-
nal R&D Coordination-Evaluation and Analy-
sis) und Doowon CHA (Director, S&T Poli-
ca&Planning Division) – wurde 1999 gegrün-
det. Es untersteht dem MSIP (Ministry of Sci-
ence, Innovation and Future Policy) und führt
die Detailplanung zur nationalen Forschungs-
strategie durch (auch Umsetzung). Das KIS-
TEP erstellte auch eine Vision 2040: „S&T Vi-
sion for the future, towards the year 2040“. Auf
Programmebene wickelt es 700 Programme
(rund 50.000 Projekte) in einem 5-Jahreszeit-
raum ab und führt „ex-ante“ und „ex-post“ Eva-
luierungen durch.
SAMSUNG-Electronics wurde 1969 gegrün-
det und ist der bedeutendste Zweig der Sam-
sung-Gruppe mit weltweit etwa 370.000 Mit-
arbeitern. Bei Samsung-Electronics werden et-
wa 230.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon
60.000 ForscherInnen und 5.500 PhD. Etwa
31.000 Mitarbeiter werden alleine am (Haupt)-
Standort Seoul beschäftigt. Der Jahresumsatz
von Samsung-Electronics beträgt etwa 200 Mil-
liarden US-Dollar. Der Markenwert von Sam-
sung ist ebenso beeindruckend. Samsung liegt
auf dem 9. Platz der 100 besten Marken. 
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Im Rahmen einer Studienreise des Rates vom 20.
bis 22. November 2013 nach Peking konnte der
Rat tiefere Einblicke in das chinesische Innovati-
onssystem gewinnen. 
Beginnend mit der Öffnung des Landes im Jahr
1978 und weiteren Wendepunkten in den Jahren
1994 (Abwertung der Währung) und 2009 (Kon-
junkturpaket nach dem Platzen der Immobilien-
blase) hat sich China in den letzten Jahren nicht
nur zu einer globalen Wirtschaftsmacht, sondern
zunehmend auch zu einem starken Player in der
internationalen Forschungscommunity entwik-
kelt. Parallel zu seinem Wirtschaftswachstum er-
höht China auch seine F&E-Ausgaben kontinu-
ierlich. Zwar liegt die Forschungsquote bei nicht
einmal 2 Prozent des BIP. Der Trend geht aber steil
nach oben, und die politischen Zielsetzungen sind
ambitioniert: China möchte bis 2020 eine For-
schungsquote von 2,5 Prozent des BIP erreichen.
Bereits heute absolvieren rund vier Millionen
Studierende pro Jahr die staatlichen Universitä-
ten. Die Anzahl an wissenschaftlichen Publikatio-
nen hat sich in der letzten Dekade verdreifacht.
Seit 2011 führt China nicht nur die internatio-
nale Patentstatistik an. Chinas erklärtes Ziel ist es,
eine Wirtschaft aufzubauen, die zunehmend auf
eigene Innovationen und weniger auf Imitationen
gründet.
Das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas in den
vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass China
in nur drei Jahrzehnten zu einem direkten Kon-
kurrenten der USA und Europas wurde. Bereits
heute hat es Deutschland den Rang des Export-
weltmeisters abgelaufen und Japan als zweitgröß-
te Wirtschaftsmacht abgelöst. Selbst wenn sich
Chinas Wirtschaftswachstums in den nächsten

Jahren reduzieren sollte, wird es laut Berechnun-
gen des Economist die USA bis 2025 als größte
Wirtschaftsmacht überholen. Allerdings trifft dies
allen Prognosen zufolge noch länger nicht auf das
Pro-Kopf-Einkommen zu.
Allen Erfolgsmeldungen zum Trotz gibt es jedoch
auch Anzeichen einer Wachstumsdelle in China,
die die Dramatik dieser Entwicklungen relativie-
ren könnten. Außerdem erzeugt Chinas Modell
des Wirtschaftswachstums zunehmend soziale
Spannungen und stößt immer öfter auf Wider-
stand seitens größerer Teile der Bevölkerung. Da-
mit verbunden sind auch zunehmende Umwelt-
probleme sowie eine rasche Alterung, die bereits
heute gewaltige Probleme verursacht, weil die ent-
sprechende Anpassung der Sozialsysteme fehlt.

Fakten zum chinesischen FTI-System
Die Strukturen des nationalen Innovationssystems
sind in permanenter Veränderung. Ein größerer
Umbau auf Basis des „National Plan for Science
and Technology Development 2006-2020“ sowie
des „12. Fünfjahresplans (2011-2015) für Wissen-
schaft und Technologie“ wurde begonnen. Dabei
stehen strukturelle Reformen im Vordergrund,
die auf eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der
chinesischen Universitäten und Forschungsein-
richtungen sowie eine bessere Verwertung von
wissenschaftlichem Output abzielen.
Die weitere Globalisierung des Innovationssy-
stems steht dabei ebenfalls im Fokus, wobei vor al-
lem der Ausbau der internationalen Kooperatio-
nen von großer strategischer Relevanz ist. Auslän-
dische High-Tech Unternehmen haben bis dato
3.300 F&E Einrichtungen etabliert und damit
rund 300.000 Forschungsarbeitsplätze geschaffen.

Die Vision für 2020: Samsung möchte auf Platz
5 der besten Marken kommen und den Jahres-
umsatz auf 400 Milliarden US-Dollar steigern.
Samsung zählt zu den vier größten Firmen in
Südkorea (LG, Samsung, SK Hyundai) die zu-

sammen 60 Prozent der Forschungs-
quote im privaten Bereich einnehmen.
Samsung investiert ca. 10 Prozent des
eigenen Umsatzes in Forschung und
Entwicklung.
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Die Volksrepublik China – eine aufstrebende Innovationsnation
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Mehr als 300 der Fortune-500-Unter-
nehmen haben Forschungszentren in
China eingerichtet.

Die Entwicklungsdynamik der F&E Quo-
te ist hoch und entsprach in den Jahren

2000-2008 der österreichischen Dynamik, al-
lerdings ausgehend von einem niedrigeren Ni-
veau. Derzeit liegt die F&E-Quote bei rund 1,98
Prozent. Das Ziel für 2020 ist 2,5 Prozent. Der
Anteil, der hier als „Privat“-Investitionen ange-
führt wird, liegt derzeit bei rund 75 Prozent, wo-
bei nur ein ganz geringer Teil von ausländischen
Unternehmen getätigt wird. Der Anteil der
Grundlagenforschung liegt seit mehreren Jahren
stabil bei 5 Prozent.
Die Zahl der ForscherInnen in China steigt kon-
tinuierlich. Im Jahr 2012 waren rund drei Millio-
nen ForscherInnen im Innovationssystem beschäf-
tigt. Bis 2015 soll die Anzahl der ForscherInnen
pro 10.000 Beschäftigte auf 43 steigen. Fünf Pro-
zent der Bevölkerung sollen dann zumindest über
eine wissenschaftliche Basisausbildung verfügen.

wissen schaffen Der Output an Publikationen hat sich seit 2003
von 50.000 auf 165.000 mehr als verdreifacht. Im
Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften
haben chinesische ForscherInnen ihren KollegIn-
nen in den USA bei der Anzahl der Veröffentli-
chungen mittlerweile bereits den Rang abgelaufen.
Wenn sich diese Trends weiter fortsetzen, wird
China die USA bis 2015 auch bei der Gesamtzahl
der Publikationen überholen.
Allerdings offenbart diese Entwicklung auch
Schwächen: Laut einer aktuellen Untersuchung
von „Science“ sind Manipulationen sowohl bei der
Urheberschaft als auch bei den Forschungsarbei-
ten selbst weit verbreitet. Fazit: In China geht es
bei wissenschaftlichen Publikationen teilweise „wie
auf einem Basar“ zu.
Seit 2011 führt China die internationale Patent-
statistik mit über 500.000 jährlichen Patentanmel-
dungen an. Gleichbedeutend ist seit diesem Jahr
auch die Zahl der Patentverletzungen chinesischer
Patente im Ausland größer als die Verletzung aus-
ländischer Patente in China. Diese Entwicklung

v.l.n.r.:
Hao Jiao

(Beijing Normal University)
Can Huang

(Zhejiang University, 
Hangzhou)

Helmut Spitzel 
(OST Peking)

Ludovit Garzik
(RFTE)

Chen Jin 
(Tsinghua University, Peking)

Johannes Gadner 
(RFTE)

Heidi Yan 
(Shanghai University)
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Mit dem Projekt „Institutional Capacity Develop-
ment of three innovation centres and the research
sector in Bosnia and Herzegovina“ unterstützt der
Rat für Forschung und Technologieentwicklung
zusammen mit den Projektpartnern HD Europe-
an Consulting Group (lead partner) und dem Lit-
huanian Innovation Centre den Aufbau von drei
Innovationszentren in Bosnien und Herzegowina
in Banja Luka, Mostar und Zenica. Die Haupt-
aktivitäten liegen in der Entwicklung eines „Inno-
vations-Netzwerks“, in der Unterstützung der not-
wendigen Maßnahmen zur Förderung von For-
schung und Innovation und dem Entwurf eines

Aktionsplans zur Implementierung von FTI-Sta-
tistik Daten.
Im Rahmen des Projekts besuchten Mitarbeiter-
Innen des Rates das Innovation Centre Banja Lu-
ka in der Republika Srpska (Bosnien Herzegowi-
na). Das ICBL existiert seit vier Jahren und fun-
giert als „Inkubator“ für Start-Ups u.a. aus der
Universität und für andere Firmengründungen.
Ein Teil der Mitarbeit des Rates besteht in der Be-
ratung zur Ausarbeitung eines Strategieplans für
das ICBL (2014 bis 2018), der die mittelfristige
Entwicklung der Institution festlegt. Es wurden
dazu Gespräche mit dem Direktor des ICBL dem

Unterstützung für FTI in Bosnien und Herzegowina

ist natürlich eine direkte Folge der politischen
Zielsetzung, eine Wirtschaft aufzubauen, die zu-
nehmend auf eigene Innovationen und weniger
auf Imitationen gründet. Das Thema IPR ge-
winnt damit in China spürbar an Bedeutung.
Es gibt eine quantitative Zielsetzung der Regie-
rung zur Entwicklung der Patentzahlen, die in
weiterer Folge auf die Regionen heruntergebro-
chen wird. Bisher konnte das Ziel vor allem durch
Subventionen für die Anmeldung und Erteilung
von Patenten erreicht werden. Ein entsprechendes
Strategiedokument („National Patent Develop-
ment Strategy 2011-2020“) sieht die unglaubliche
Zahl von zwei Millionen Patentanmeldungen bis
2015 vor. Zwar wird dieses Ziel von KritikerInnen
als unrealistisch eingestuft, es zeigt jedoch klar
die Ambition der politischen Führung Chinas.
Zum Vergleich: In den USA wurden 2010 knapp
480.000 Patente registriert.

Gesprächspartner
Can Huang, Professor, School of Management,
Zhejiang University, Hangzhou
Chen Jin, Professor, Director of Research Cen-
ter for Technological Innovation, Department
of Innovation, Entrepreneurship and Strategy,
School of Economics and Management, Tsing-
hua University, Peking

Chen Ping, Officer for European and
Asian Affairs, Department of Interna-
tional Cooperation and Exchange, Jiao-
tong University, Xi an
Guang Chen, Researcher, Research Center
for Science and Technology Ressource Ma-
nagement, Chinese Association for Science of
Science and Science & Technology Policy, Chi-
nese Academy of Sciences (CAS)
Heidi Yan, Assistant Professor, Business School,
Shanghai University
Shi Shiwei, Professor, Director of Center for
European Studies, Institute for Regional Stu-
dies, University of International Business and
Economics (UIBE), Research Fellow of Inter-
national Cooperation Center, National Deve-
lopment and Reform Committee (NDRC),
Member of the Council of Chinese Associati-
on for German Studies
Tao Ran, Professor, Director of China Center for
Public Economics and Governance, School of
Economics, Renmin University of China, Peking
Xue Ziyun, Program Manager Executive Edu-
cation, School of Economics and Management,
Tsinghua University, Peking
Zhang Wu Cheng, Executive Chairman, Inno-
vation Method Society & China Mechanical
Engeneering Society
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Direktor des Technology Transfer Office
der University of Banja Luka geführt. Im
Rahmen des Besuchs fand auch ein Tref-

fen mit dem Minister für „Science and
Technology“ und dem Minister für „Econo-

mic Relationship and Regional Cooperation“
statt. Seitens der Minister wird der Strategieplan
des ICBL unterstützt, allerdings ist die finanziel-
le Beweglichkeit gering. Der Aufbau und die Stra-
tegie des ICBL werden jedoch als Startpunkt für
engere Kooperationen zwischen den Sektoren
Wirtschaft und Forschung (an Universitäten) ge-
sehen.
Im Rahmen der Gespräche wurde auch die
schwierige Situation in der Republika Srpska und
Bosnien Herzegowina (BiH) erörtert. Die politi-
sche Situation und die Verwaltungsstrukturen in
BiH sind komplex und verhindern eine effizien-
te Administration von FTI auf nationaler und re-
gionaler Ebene. Forschung und Entwicklung be-
sitzen in BiH noch keine hohe Priorität. Die
Nachwirkungen des Kriegs der 90-iger Jahre sind
noch tief den ethnischen Gruppen verankert und
in den bestehenden regionalen und Besonderhei-
ten zu spüren. Nachteilig wirkt sich zusätzlich ei-

ne prekäre demographische Situation mit stark
rückläufiger Geburtenrate und hoher Emigrati-
onsrate aus.
Die Teilrepublik Srpska (ca. 50 Prozent der Fläche
und Einwohner BiH) versucht mit verschiedenen
Maßnahmen, die spärlich vorhandenen For-
schungseinrichtungen auf universitärer und be-
trieblicher Ebene weiterzuentwickeln. Bei einem
BIP von derzeit ca. vier Milliarden Euro beträgt die
Forschungsquote derzeit aber nur etwa 0,4 Prozent.
Dies entspricht rund 16 Millionen Euro. 

Gesprächspartner: 
Minister Jasmin Komič, Ministerium für „Sci-
ence and Technology“, Rep. Srpska
Minister Igor Vidovič, Ministerium für „Econo-
mic Relationship and Regional Cooperation“,
Rep. Srpska
Drago Gverič, Direktor des ICBL, Banja Luka
Vladimir Corda, Mitarbeiter, ICBL, Banja
Luka
Dana Koruga, Leiterin Technology Transfer Of-
fice, Banja Luka 
Mario Milanovic, Direktor Technology Trans-
fer Office, Professor University of Banja Luka
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Veranstaltung zur Zukunft Österreichs in der Welt von morgen – 15. Jänner 2013

Was kann Foresight für politische 
Entscheidungsprozesse leisten? 

Im Rahmen des Projekts „Österreich 2050“
hat der Rat am 15. Jänner 2013 eine Veranstal-
tung zum Thema „Die Zukunft Österreichs in
der Welt von morgen: Was kann Foresight für
politische Entscheidungsprozesse leisten“ orga-
nisiert. Der Rat hat – gemeinsam mit futurezo-
ne.at und der Tageszeitung „Kurier“ – hochran-
gige ExpertInnen im Rahmen einer Podiums-
diskussion dazu eingeladen, einzelne Aspekte
der globalen gesellschaftlichen und demografi-
schen Entwicklungen sowie daraus resultieren-
de Anforderungen an das Bildungs-, Innovati-
ons- und Pensionssicherungssystem zu beleuch-
ten. Wesentlich war zudem die Diskussion glo-
baler strategischer Veränderungen bis 2050 und
die damit verbundenen Konsequenzen für
Europa bzw. Österreich, die den Hintergrund

sowohl für die Notwendigkeiten von Verände-
rungen als auch für die Möglichkeiten dazu
darstellen.
In ihrer Auftakt-Keynote zur Veranstaltung
führte Marion Weissenberger-Eibl aus, dass es
die eine, unausweichliche Zukunft eigentlich
nicht gebe. Der Vorteil und Nutzen von Fore-
sight bestehe vor allem darin, dass es unseren
Blick öffnet für verschiedene Zukunftsszena-
rien. Daraus leiteten sich dann entsprechende
Handlungsoptionen bzw. -notwendigkeiten ab.
Die PodiumsteilnehmerInnen waren sich dar-
über einig, dass sich die Welt in einer Phase ei-
nes sich beschleunigenden Wandels befindet –
eines Wandels, der nahezu alle Lebensbereiche
umfasst. Die Finanzkrise und die Rezession der
letzten Jahre hätten den bisherigen Weg unse-

veranstaltungen

v.l.n.r: 
Marion Weissenberger-Eibl 

(Leiterin Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung – ISI),

Othmar Commenda 
(Generalleutnant und Chef des 

Generalstabs), 
Gerald Reischl (futurezone.at), 

Hannes Androsch 
(Vorsitzender RFTE),

Rainer Münz 
(Leiter Forschungsabteilung der 

Erste Group Bank AG), und 
Christian Keuschnigg 

(Direktor des Instituts 
für Höhere Studien – IHS)
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rer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung in Frage gestellt. Dadurch würden
bereits vorher nicht zu übersehende, alarmieren-
de Zukunftsperspektiven über die Folgen von
Ressourcenknappheit, Klimawandel oder Über-
bevölkerung weiter zugespitzt.
Bisherige Erfahrungen und Orientierungsmo-
delle gerieten zunehmend in Schwierigkeiten,
Lösungen für die Zukunft bereitzustellen. Etli-
che, vor allem innovative Länder wie Deutsch-
land, die Schweiz oder die skandinavischen Län-
der setzten bei der Steuerung ihrer notwendigen
Transformationsprozesse zunehmend auf die

Unterstützung durch Foresight-Prozes-
se. Fazit der PodiumsteilnehmerInnen
war, dass Österreich von diesen Ländern
lernen könne, auf welchen Wegen mög-
lichst robuste Lösungen für die anstehen-
den Herausforderungen zu erreichen sind.
Im Anschluss an die Veranstaltung wurde der
Launch der Web-Site www.oesterreich2050.at
bekannt gegeben – einer Diskussionsplattform,
die bis Mai 2013 der breiten Öffentlichkeit zur
Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten zu-
kunftsorientierten Themen – von Bildung über
Pensionen bis zu Steuern – zur Verfügung stand.

71

veranstaltungen

Österreichs Zukunft braucht Innovation, aber wie finanzieren?

„Österreich ist ein erfolgreiches Land, aber es
wird nicht immer so bleiben“, lautete die zen-
trale Aussage des ehemaligen schwedischen Mi-
nisterpräsidenten Hans Göran Persson in sei-
ner Auftakt-Keynote zur Veranstaltung. „Es geht
um Wettbewerb und darum, an der Spitze zu
bleiben. Dafür braucht es permanente, konse-
quente Reformen. Die anderen Länder warten
bereits“. Schweden, so Persson, hat in den
1990er-Jahren umfangreiche Reformen in An-
griff genommen, nicht zuletzt um seine Staats-
verschuldung zu reduzieren, und war damit sehr
erfolgreich. Heute führt das Land viele Ran-
kings an, unter anderem auch den Innovation
Union Scoreboard, einen Maßstab für die Inno-
vationskraft eines Landes. „Das Problem liegt
nicht darin zu erkennen, was zu tun ist, sondern
es zu tun.“ Zur Reform der öffentlichen Finan-
zierung brauche es kein Genie, sondern den po-
litischen Willen und für längere Zeit die Unter-
stützung der Mehrheit eines Landes.

Die Frage, ob die Vorgangsweise Schwedens ein
Modell ist, an dem Österreich sich orientieren
kann und soll, war zentral in der anschließen-
den Podiumsdiskussion unter der Leitung von
Christoph Takacs, Chefredakteur von ORF III.
Die Diskussion wurde bestimmt von einer Ana-
lyse der Möglichkeiten, woher gerade in Zeiten
der budgetären Konsolidierung der Spielraum
für Investitionen kommen soll und welche He-
bel hierzu im Rahmen einer weitreichenden
Staatsreform angesetzt werden müssen.
Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für
Forschung und Technologieentwicklung und
Aufsichtsratsvorsitzender des AIT, bestätigte,
dass „Schweden nicht theoretisiert, sondern be-
wiesen hat, wie es gehen kann. Das muss Öster-
reich doch auch schaffen können.“ Wie An-
drosch jedoch weiter zu bedenken gab, „gibt es
in Österreich einige wenige Verhinderer, die
die erforderlichen Reformen blockieren.“
Weitere TeilnehmerInnen an der Podiumsdis-

Veranstaltung von Forschungsrat, Industriellenvereinigung und AIT zur Frage, wie durch 
eine weitreichende Reform des Staates Spielraum für Investitionen in die Zukunft geschaffen wer-
den kann – 8. April 2013
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kussion waren (in alphabetischer Rei-
henfolge):
Georg Kapsch, Präsident, Industriel-

lenvereinigung
Monika Kircher, Vorstandsvorsitzende,

Infineon Technologies Austria AG
Wolfgang Knoll, Geschäftsführer, AIT Au-
strian Institute of Technology GmbH
Therese Niss, Bundesvorsitzende, Junge In-
dustrie
Klaus Pseiner, Geschäftsführer, FFG Österrei-
chische Forschungsförderungsgesellschaft

Gerhard Riemer, Bereichsleiter Bildung, In-
novation und Forschung, Industriellenverei-
nigung
Sabine Seidler, Rektorin, Technische Univer-
sität Wien
Peter Skalicky, Stellvertretender Vorsitzender,
Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung
Gertrude Tumpel-Gugerell, Vorsitzende des
Aufsichtsrates, FFG Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft
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links: Hannes Androsch 
(Vorsitzender RFTE),

rechts: Hans Göran 
Persson (schwedischer 

Ministerpräsident a.D.)
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Die steigende Jugendarbeitslosigkeit, vor allem
in den Ländern des europäischen Südens, ist ei-
ner der schwerwiegendsten Nebeneffekte der
seit 2008 schwelenden Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise. Obwohl sich derzeit in der EU eine
Erholung der konjunkturellen Situation ab-
zeichnet, bleibt die Zahl der jugendlichen Ar-
beitslosen auf hohem Niveau. 
Das ‚European Space Policy Institute‘ (ESPI)
lud am 11. November 2013 zu einer Konferenz,

die sich dem möglichen Beitrag des Weltraum-
sektors zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit als gesamteuropäischem Phänomen wid-
mete. Der Vorsitzende des Rates, Dr. Androsch,
war als Hauptredner zu dieser Veranstaltung
geladen. Die Diskussion der hochrangigen Gä-
ste wurde vom ehemaligen Vize-Premier und
Wirtschaftsminister der Niederlande, Professor
Laurens Jan Brinkhorst, moderiert.
Dr. Androsch bezeichnete die horrenden Zah-

„Space against Youth Unemployment“ – 11. November 2013 

Weltraumtechnik gegen Jugendarbeitslosigkeit

v.l.n.r.: 
Hannes Androsch 
(Vorsitzender RFTE),
Gertrude Tumpel-Gugerell 
(Vorsitzende Aufsichtsrat FFG),
Christoph Takacs
(ORF III), 
Therese Niss
(Bundesvorsitzende 
Junge Industrie), 
Hans Göran Persson 
(schwedischer 
Ministerpräsident a.D.)
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len zur Jugendarbeitslosigkeit in Grie-
chenland, Spanien, Portugal, Italien
und anderen Ländern als tickende po-
litische Zeitbombe. Er rief die europäi-
schen Regierungen und Institutionen da-

zu auf, intelligente Investitionen in die Zu-
kunft vorzunehmen, um dieser politischen Ent-
wicklung entgegenzuwirken. Dies würde vor
allem die Sektoren Bildung, Forschung und
Entwicklung sowie das Bereitstellen einer inno-
vationstauglichen Infrastruktur betreffen. 
Der Ratsvorsitzende bezeichnete den Welt-
raumsektor als insgesamt zwar kleine, aber ab-

solut zukunftsweisende Hightech-Industrie. Die
Weltraumindustrie stelle einerseits selbst die
Quelle vieler innovativer Technologien dar, und
wirke andererseits auch in andere technologi-
sche Sektoren hinein. Positive Effekte der Welt-
raumaktivitäten und der Anwendungen der
Weltraumtechnologie seien jedenfalls in der ge-
samten Wirtschaft wahrzunehmen.
Über die Förderung des generellen industriel-
len Wachstums könne und solle der Weltraum-
sektor selbstverständlich auch seinen Beitrag
zur Bekämpfung der beträchtlichen Jugendar-
beitslosigkeit leisten.

74
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Mit dem Jahr 2013 ist die erste Halb-
zeit der dritten Funktionsperiode des
Rates für Forschung und Technologieent-

wicklung zu Ende gegangen – ein idealer
Zeitpunkt also, um zurückzublicken und sich
den Beginn dieser Periode nochmals vor Augen
zu führen. 

Am 15. Dezember 2010 hat der Rat sein
Mission Statement für die aktuelle Funk-
tionsperiode (2010 bis 2015) verabschie-
det. Darin heißt es:

„Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung ist das strategische Beratungsorgan

der österreichischen Bundesregierung in allen
Fragen der Forschungs-, Technologie- und Inno-

vationspolitik. Im engen Dialog mit den maßgebli-
chen Akteuren der FTI-Politik erarbeitet er Empfehlun-
gen für die mittel- und langfristige Ausrichtung dieses
Politikfeldes. Als Knotenpunkt der nationalen FTI-Po-
litik stärkt der Rat mit seiner Expertise und seiner un-
abhängigen und systematischen Beratungsleistung den
FTI-Standort Österreich.“ 

Das Mission Statement war das Ergebnis eines
ausführlichen Diskussionsprozesses und diente
dem Rat seit seiner ersten Klausur im Jänner
2011 als Grundlage für seine Arbeit. Mit die-

sem Selbstverständnis unterstützt der Rat die
Bundesregierung dabei, die strategischen Wei-
chen in Richtung „Innovation Leader“ zu stel-
len. Er wird daher auch in der zweiten Halbzeit
seiner Funktionsperiode seinem von der Bun-
desregierung überantworteten Auftrag nach-
kommen und sich laufend mit den Herausfor-
derungen befassen, die zu bewältigen sind, um
in die Gruppe der führenden Innovationsnatio-
nen vorzustoßen. 

Der Rat sieht es als seine Aufgabe, die Entwick-
lungen in diesen Bereichen zu beobachten und
entsprechend ihrer Bedeutung für das FTI-Sy-
stem zu bewerten. Mit seinem strategischen
Monitoring der Umsetzung der FTI-Strategie
und dem damit verbundenen „Bericht zur wis-
senschaftlichen und technologischen Leistungs-
fähigkeit Österreichs“ sowie dem „Weißbuch
zur Steuerung von Forschung, Technologie und
Innovation in Österreich“ will der Rat die ver-
antwortlichen Ressorts in ihrer Arbeit unter-
stützen und so dazu beitragen, die Ziele der
Bundesregierung zu erreichen. Dies wird auch
künftig und unter den Vorzeichen der neuen
Regierung und den damit verbundenen Verän-
derungen auf ministerieller Ebene die Basis der
Zusammenarbeit darstellen.

Rück- und Ausblick: Die Jahre 2013 und 2014

Ludovit Garzik
Geschäftsführer 
der Geschäftsstelle

der rat
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der rat

Univ.-Prof. DI Dr. 
Peter Skalicky Stv. Ratsvorsitzender
Von 1991 bis 2011 Rektor der Technischen Universität
Wien, Universitätsprofessor für Angewandte Physik
und Präsident der Österreichischen Rektorenkonfe-
renz (1995–1999), stellv. Vorsitzender des Universi-
tätsrates der Montanuni Leoben

MMag.a Dr.in
Gabriele Ambros 
Eigentümerin des Bohmann- und des Holzhausen-
 Verlags, Mitglied des Aufsichtsrates der FFG 
(seit 2009) und Präsidentin der Forschung Austria
 (ebenfalls seit 2009)

Univ.-Prof. Dr. 
Markus Hengstschläger 
Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an 
der Medizinischen Universität Wien, stellvertretender
Vorsitzender der Bioethik-Kommission beim Bundes-
kanzleramt (seit 2009) 

Univ.-Prof.in Dr.in
Marianne Johanna Hilf
Universitätsprofessorin für Strafrecht, Wirtschafts- und
internationales Strafrecht an der Universität Bern /
Schweiz

Univ.-Prof.in Dr.in Ing.in
Gi-Eun Kim
Professorin am Department für Biotechnologie an der
Seokyong University in Seoul und Secretary General
für Biotechnologie im Komitee für Industriezusammen-
arbeit zwischen Korea und Deutschland

Mag.a Dr.in
Karin Schaupp 
Selbstständige Unternehmensberaterin (International
Innovation and Business Consulting) mit Schwerpunkt
Innovationstransfer

Univ.-Prof.in Dr.in
Renée Schroeder
Universitätsprofessorin am Department für Biochemie
der Max. F. Perutz Laboratories, ehemals Mitglied in 
der Bioethik-Kommission des Bundeskanzleramtes
(2001–2005) und Vizepräsidentin des Fonds zur
 Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF,
2005–2010)

Dkfm. Dr. 
Hannes Androsch Ratsvorsitzender
Industrieller, Finanzminister und Vizekanzler a.D.,
 ehemaliger Konsulent der Weltbank, Mitglied im Senat
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) und Aufsichtsratschef des Austrian  Institute of
Technology (AIT)

Die Mitglieder des Rates

Beratende Mitglieder 

Doris Bures Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
Dr. Reinhold Mitterlehner Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Dr. Michael Spindelegger Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen
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Margarete Rohrhofer
Buchhaltung und Personal
m.rohrhofer@rat-fte.at 

Mag.a
Bettina Ruttensteiner-Poller
Wissenschaft/FTI und Gesellschaft, Humanressour-
cen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, 
Förderung von Frauen und Gender Mainstreaming,
Ethik in der Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Office-Unterstützung
b.ruttensteiner@rat-fte.at

DI 
Walter Schneider
Agrarwissenschaften, Sicherheitsforschung, inter -
nationale Forschungskooperation, Koordination der
Langen Nacht der Forschung, EU- Forschungs- und
 Innovationspolitik, besonders EU-Rahmen programme
für FTE, ERA-NET
w.schneider@rat-fte.at 

DI Dr. 
Ludovit Garzik, MBA
Geschäftsführer der Geschäftsstelle, Leitung und
Koordi na tion der Aktivitäten und Ver tretung der 
Geschäftsstelle nach außen
l.garzik@rat-fte.at

Dr.in
Constanze Stockhammer
Stellvertretende Geschäfts führerin der Geschäftsstelle, 
wirtschaftsbezogene Forschung, indirekte Forschungsför-
derung, Gründungs- und Wachstums finanzierung, KMU
und Innovationsförderung, Bund-Bundesländer- Koope -
ration, Nanotechno logien, Informa tions- und Kommuni ka -
tions techno logien, Mobilität und  Verkehr, derzeit in Karenz
c.stockhammer@rat-fte.at

Mag. Dr. 
Johannes Gadner, MSc
Stellvertretender Geschäftsführer der Geschäftsstelle,
Projektleiter „Bericht zur wissenschaftlichen und tech-
nologischen Leistungsfähigkeit Österreichs“, Koordina-
tion strategischer Prozesse (FTI-Strategie des Bundes,
Strategie 2020, Exzellenzstrategie)
j.gadner@rat-fte.at

Mag.a
Maria Husinsky 
Office-Management
m.husinsky@rat-fte.at 

Dr. 
Anton Graschopf
Hochschulen, Forschungsinfrastruktur, Life Sciences,
Grundlagen forschung, Energieforschung und 
Internationales
a.graschopf@rat-fte.at

Priv.-Doz. Dr. 
Gerhard Reitschuler
F&E-Datenerfassung und -auswertung, makroökono-
mische Entwicklung und Trends, Output/Impact (Indi-
katoren), Modellierung und Simulation, Technologie-
flussanalyse,  innovative Beschaffung
g.reitschuler@rat-fte.at 

Die Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle unterstützt den Rat sowohl organisatorisch als auch
inhaltlich, insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung von
Ratssitzungen und Arbeitsgruppen und in der Kommunikation sowohl
 innerhalb des Rates wie auch nach außen. Für die laufende Finanzie-

rung des Rates sorgt die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und
Technologie. Der Geschäftsführer, die Geschäftsführer-Stellvertreterin
und – in alphabetischer   Rei hen folge – die MitarbeiterInnen der
 Geschäftsstelle:
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kontakt

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie
(Gebarungsaufsicht über den RFTE) 

A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Tel.: +43/1/711 62-0 
www.bmvit.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft 

A-1010 Wien, Stubenring 1
Tel.: +43/1/71100-0
www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Tel.: +43/1/514 33-0
www.bmf.gv.at

Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung 

Geschäftsstelle
A-1010 Wien, Pestalozzigasse 4/D1 
Tel.: +43/1/713 14 14-0
Fax: +43/1/713 14 14-99
office@rat-fte.at
www.rat-fte.at
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